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A. Vertragsbestimmungen

1. Vertragsgrundlagen Haftpflicht
 Die gegenseitigen Rechte und Pflichten regeln sich nach dem Antrag und den 
 - Allgemeine Versicherungsbedingungen für die Haftpflichtversicherung (AHB)
 - Besondere Bedingungen und Risikobeschreibungen für die Privathaftpflichtversicherung 
 - Exclusivpaket Fair Play 
 - vereinbarte Zusatzklauseln
 - soweit vereinbart

  o Besondere Bedingungen für die Versicherung der Haftpflicht  aus Gewässerschäden   Anlagenrisiko   private Risiken 

  o Haftpflicht-Vertragsbedingungen zur Dienst-/Berufshaftpflichtversicherung für Richter, Beamte, Angestellte und Arbeiter im öffentlichen Dienst 
– außer Ärzte, Bundeswehrangehörige 

  o Allgemeinen Versicherungsbedingungen zur Haftpflichtversicherung für Vermögensschäden (AVB)

  o Zusatzbedingungen für die Versicherung von Schadenersatzrechtsschutz als Ergänzung zur Ausfalldeckung im Rahmen der Privathaftpflichtver-
sicherung über die KS Auxilia  

  o Besondere Bedingungen zur Versicherung von Umweltschäden nach dem Umweltschadensgesetz (USchadG) innerhalb privater Haftpflichtversi-
cherungen (Stand Mai2010)

 - etwaigen besonderen Vereinbarungen, den gesetzlichen sowie den nachfolgenden Bestimmungen.
 - Merkblatt zur Datenverarbeitung
 -  Satzung der Ostangler Brandgilde VVaG

B. Verbraucherinformationen nach §10a Abs. 1 Versicherungsaufsichtsgesetz

1. Ihr Versicherer ist die OSTANGLER BRANDGILDE VVaG, Flensburger  
Straße 5,  24376 Kappeln, Tel. 0 46 42 -91470, Fax 91 47 77, 

 e- mail: info@oab.de, Internet: www.ostangler.de
 Vorstand: Vorsitzender: Jens-Uwe Rohwer, Andreas Schmid
 Aufsichtsrat: Vorsitzender:  Hans-Walter Jens
 Amtsgericht Flensburg - HRB Nr. 158 KA
 Gesellschafter der OSTANGLER BRANDGILDE VVaG: 
 Die OSTANGLER BRANDGILDE ist ein Versicherungsverein auf  Gegen-

seitikeit, das heißt wir gehören unseren Mitgliedern.
2. Auf das Versicherungsverhältnis fällt das Recht der Bundesrepublik 

Deutschland Anwendung  
3. Der Versicherungsschutz beginnt zu dem im Versicherungsschein an-

gegebenen Zeitpunkt.
4. Die Angaben zur Beitragshöhe und die Zahlweise ergeben sich aus 

Antrag und Versicherungsschein. Die gesetzliche Versicherungssteu-
er ist in den ausgewiesenen Beiträgen enthalten. Nebengebühren 
und Kosten werden nicht erhoben.

5. Widerrufsrecht des Versicherungsnehmers 
 (§ 8 Versicherungsvertragsgesetz)
(1) Der Versicherungsnehmer kann seine Vertragserklärung innerhalb 

von zwei Wochen widerrufen. Der Widerruf ist in Textform (z. B. Brief, 
Fax, Email)  gegenüber dem Versicherer zu erklären und muss kei-
ne Begründung enthalten; zur Fristwahrung genügt die rechtzeitige 
Absendung. Der Widerruf ist zu richten an: OSTANGLER BRANDGILDE 
VVaG, Flensburger Straße 5, 24376 Kappeln.

(2) Die Widerrufsfrist beginnt zu dem Zeitpunkt, zu dem folgende Unter-
lagen dem Versicherungsnehmer in Textform zugegangen sind:

 a) der Versicherungsschein und die Vertragsbestimmungen ein-
schließlich der Allgemeinen Versicherungsbedingungen sowie 
die weiteren Informationen nach § 7 Abs. 1 und 2 und

 b) eine deutlich gestaltete Belehrung über das Widerrufsrecht 
und über die Rechtsfolgen des Widerrufs, die dem Versiche-
rungsnehmer seine Rechte entsprechend den Erfordernissen 
des eingesetzten Kommunikationsmittels deutlich macht und 
die den Namen und die Anschrift desjenigen, gegenüber dem 
der Widerruf zu erklären ist, sowie einen Hinweis auf den Frist-
beginn und auf die Regelungen des Absatzes 1 Satz 2 enthält. 

Die Belehrung genügt den Anforderungen des Satzes 1 Nr. 2, wenn das 
vom Bundesministerium der Justiz auf Grund einer Rechtsverordnung 
nach Absatz 5 veröffentlichte Muster verwendet wird. Der Nachweis über 
den Zugang der Unterlagen nach Satz 1 obliegt dem Versicherer.
(3) Das Widerrufsrecht besteht nicht 
 a) bei Versicherungsverträgen mit einer Laufzeit von weniger als 

einem Monat, 

 b) bei Versicherungsverträgen über vorläufige Deckung, es sei 
denn, es handelt sich um einen Fernabsatzvertrag im Sinn des 
§ 312b Abs. 1 und 2 des Bürgerlichen Gesetzbuchs, 

 c) bei Versicherungsverträgen bei Pensionskassen, die auf ar-
beitsvertraglichen Regelungen beruhen, es sei denn, es han-
delt sich um einen Fernabsatzvertrag im Sinn des § 312b Abs. 1 
und 2 des Bürgerlichen Gesetzbuchs,

 d) bei Versicherungsverträgen über ein Großrisiko im Sinn des Ar-
tikels 10 Abs. 1 Satz 2 des Einführungsgesetzes zum Versiche-
rungsvertragsgesetz,

Das Widerrufsrecht ist ausgeschlossen bei Versicherungsverträgen, die 
von beiden Vertragsparteien auf ausdrücklichen Wunsch des Versiche-
rungsnehmers vollständig erfüllt sind, bevor der Versicherungsnehmer 
sein Widerrufsrecht ausgeübt hat.

(4) Im elektronischen Geschäftsverkehr beginnt die Widerrufsfrist abwei-
chend von Absatz 2 Satz 1 nicht vor Erfüllung auch der in § 312e Abs. 
1 Satz 1 des Bürgerlichen Gesetzbuchs geregelten Pflichten.

(5) Das Bundesministerium der Justiz wird ermächtigt, durch Rechtsver-
ordnung ohne Zustimmung des Bundesrates Inhalt und Gestaltung 
der dem Versicherungsnehmer nach Absatz 2 Satz 1 Nr. 2 mitzutei-
lenden Belehrung über das Widerrufsrecht festzulegen.

6. Rechtsfolgen des Widerrufs (§9 Versicherungsvertragsgesetz)
 Im Falle eines wirksamen Widerrufs sind die beiderseits empfangenen 

Leistungen zurückzugewähren und ggf. gezogene Nutzungen (z.B. 
Zinsen) herauszugeben. Können Sie uns die empfangende Leistung 
sowie Nutzungen (z.B. Gebrauchsvorteile) nicht oder teilweise nicht 
oder nur in verschlechterten Zustand zurückgewähren beziehungs-
weise herausgeben, müssen Sie uns insoweit Wertersatz leisten. 
Für die Versicherung der Sache müssen Sie Wertersatz nur leisten, 
soweit die Verschlechterung auf einen Umgang mit der Sache zu-
rückzuführen ist, der über die Prüfung der Eigenschaften und der 
Funktionsweise hinausgeht. Unter „Prüfung der Eigenschaften und 
der Funktionsweise“ versteht man das Testen und Ausprobieren der 
jeweiligen Ware, wie es etwa im Ladengeschäft möglich und üblich 
ist. Paketversandfähige Sachen sind auf unsere Kosten und Gefahr zu-
rückzusenden. Nicht paketfähige Sachen werden bei Ihnen abgeholt. 
Verpflichtungen zur Erstattung von Zahlungen müs-sen innerhalb 
von 30 Tagen erfüllt werden. Die Frist beginnt für Sie mit der Absen-
dung Ihrer Widerrufsbelehrung oder der Sache, für uns mit deren 
Empfang. Haben Sie Ihr Widerrufsrecht nach § 8 wirksam ausgeübt, 
sind Sie auch an einen mit dem Versicherungsvertrag zusammen-
hängenden Vertrag nicht mehr gebunden. Ein zusammenhängender 
Vertrag liegt vor, wenn er einen Bezug zu dem widerrufenen Vertrag 
aufweist und eine Dienstleistung des Versicherers oder eines Dritten 
auf der Grundlage einer Vereinbarung zwischen dem Dritten und dem 
Versicherer betrifft. Eine Vertagsstrafe darf weder vereinbart noch 
verlangt werden.

7. Die für die Zulassung und für Beschwerden zuständige Aufsichtsbe-
hörde ist die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht – Be-
reich Versicherungen – Graurheindorfer Strasse 108, 53117 Bonn.

8. Ombudsmann: Versicherungsombudsmann e.V., 
 Postfach 080632, 10006 Berlin; Tel.: 030- 206 058 0 
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D. Einwilligungsklausel nach dem Bundesdatenschutzgesetz (BDSG)

Ich willige ein, dass der Versicherer im erforderlichen Umfang Daten, die 
sich aus den Antragsunterlagen oder der Vertragsdurchführung (Beiträge, 
Versicherungsfälle, Risiko-/ Vertragsenderungen) ergeben, an Rückversi-
cherer zur Beurteilung des Risikos, zur Abwicklung der Rückversicherung 
sowie zur Beurteilung der Ansprüche an andere Versicherer und/oder an 
den Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft e.V. zur Wei-
tergabe an andere Versicherer übermittelt.
Diese Einwilligung gilt auch unabhängig vom Zustandekommen des Ver-
trages sowie für entsprechende Prüfungen bei anderweitig beantragten 
Versicherungsverträgen und bei künftigen Anträgen.
Ich willige ferner ein, dass die Ostangler Brandgilde VVaG meine allge-
meinen Antrags-, Vertrags- und Leistungsdaten in gemeinsamen Daten-
sammlungen führen und an den/die für mich zuständigen Vermittler 
weitergeben, soweit dies der ordnungsgemäßen Durchführung meiner 
Versicherungsangelegenheiten dient.

Ohne Einfluss auf den Vertrag und jederzeit widerrufbar willige ich weiter 
ein, dass der/die Vermittler meine allgemeinen Antrags-, Vertrags- und 
Leistungsdaten darüber hinaus für die Beratung und Betreuung auch in 
sonstigen Finanzdienstleistungen nutzen darf/dürfen.

Im Zuge der Beratungs- und Betreuungspflicht sowie der Qualitätskon-
trolle, erkläre ich mich damit einverstanden, schriftlich und / oder telefo-
nisch informiert zu werden.

Gesundheitsdaten dürfen nur an Personen- und Rückversicherer übermit-
telt werden; an Vermittler dürfen sie nur weitergegeben werden, soweit 
es zur Vertragsgestaltung erforderlich ist.

Diese Einwilligung gilt nur, wenn ich bei Antragstellung vom Inhalt des 
Merkblattes zur Datenverarbeitung Kenntnis nehmen konnte, das mir vor 
Vertragsabschluss (mit weiteren Verbraucherinformationen), auf Wunsch 
auch sofort, überlassen wird.

E. Erläuterungen zur Haftpflichtversicherung

Versicherungsumfang

Versicherungsschutz besteht im Rahmen des versicherten Risikos für den 
Fall, dass der Versicherungsnehmer wegen eines während der Wirksamkeit 
der Versicherung eingetretenen Schadenereignisses (Versicherungsfall), 
das einen Personen-, Sach- oder sich daraus ergebenden Vermögensscha-
den zur Folge hatte, aufgrund 

g e s e t z l i c h e r H a f t p f l i c h t b e s t i m m u n g e n,
p r i v a t r e c h t l i c h e n I n h a l t s

von einem Dritten auf Schadensersatz in Anspruch genommen wird.

Schadenereignis ist das Ereignis, als dessen Folge die Schädigung des Drit-
ten unmittelbar entstanden ist. Auf den Zeitpunkt der Schadenverursa-
chung, die zum Schadenereignis geführt hat, kommt es nicht an.
 
Kein Versicherungsschutz besteht für Ansprüche, auch wenn es sich um 
gesetzliche Ansprüche handelt,

- auf Erfüllung von Verträgen, Nacherfüllung, aus Selbstvornahme, 
Rücktritt, Minderung, auf Schadensersatz statt der Leistung;

- wegen Schäden, die verursacht werden, um die Nacherfüllung durch-
führen zu können;

- wegen des Ausfalls der Nutzung des Vertragsgegenstandes oder we-
gen des Ausbleibens des mit der Vetragsleistung geschuldeten Er-
folges;

- auf Ersatz vergeblicher Aufwendungen im Vertrauen auf ordnungsge-
mäße Vertragserfüllung;

- auf Ersatz von Vermögensschäden wegen Verzögerung der Leistung;
- wegen anderer an die Stelle der Erfüllung tretender Ersatzleistungen. 

Gebührenregelung: Gebühren und Kosten für die Aufnahme des Antrages 
oder aus anderen Gründen werden nicht erhoben.

Tarifvarianten
- Exclusivpaktet Fair Play (gewähltes Paket siehe Versicherungsschein)
- Mitversicherte Personen
 o Haftpflicht Familie (mitversicherte Personen siehe Ziffer II a) der 

BBR Privat Exclusivpaket Fair Play) 
 o Haftpflicht Single (mit einem Kind) (mitversicherte Personen si-

ehe Ziffer II b) der BBR Privat Exclusivpaket Fair Play)
 o Haftpflicht 55 Plus (Für VN ab 55 Jahren) (mitversicherte Per-

sonen siehe Ziffer II c) der BBR Privat Exclusivpaket Fair Play)

Bedingungen
- Allgemeine Versicherungsbedingungen für die Haftpflichtversiche-

rung (AHB) 
- Besondere Bedingungen und Risikobeschreibungen für die Privathaft-

pflichtversicherung - BBR Privat Exclusivpaket Fair Play (Stand 02/2013) 

Zusatzklauseln
(Versicherungsschutz besteht nach besonderer Vereinbarung – siehe fol-
gende Klauseln und Versicherungsschein)
- Ehrenamtliche Tätigkeiten 
- Tierhalter Haftpflicht Versicherung

Besondere Bedingungen Haftpflicht
(Versicherungsschutz besteht nach besonderer Vereinbarung – siehe fol-
gende Klauseln und Versicherungsschein)
- Besondere Bedingungen für die Versicherung der Haftpflicht aus Ge-

wässerschäden Anlagenrisiko private Risiken
- Haftpflicht-Vertragsbedingungen zur Dienst-/Berufshaftpflichtversi-

cherung für Richter, Beamte, Angestellte und Arbeiter im öffentlichen 
Dienst – außer Ärzte, Bundeswehrangehörige

- Allgemeinen Versicherungsbedingungen zur Haftpflichtversicherung 
für Vermögensschäden (AVB)

- Zusatzbedingungen für die Versicherung von Schadenersatzrechts-
schutz als Ergänzung zur Ausfalldeckung im Rahmen der Privathaft-
pflichtversicherung über die KS Auxilia 

- Besondere Bedingungen zur Versicherung von Umweltschäden nach 
dem Umweltschadensgesetz (USchadG) innerhalb privater Haftpflicht-
versicherungen (Stand Mai2010)

Zeitpunkt
Anträge dürfen nicht früher als 1 Jahr vor Vertragsbeginn aufgenommen 
werden.

Vertragsbeginn/- Ablauf
Vertragsbeginn ist frühestens der Tag der Antragstellung. Ein Vertragsbe-
ginn vor diesem Zeitpunkt ist unzulässig. Die Vertragsdauer darf höchstens 
3 Jahre betragen, dies gilt auch bei Ersatzverträgen.

Aushändigung der Antragsdurchschrift und der Vertragsbedingungen
Die Bedingungen und Klauseln sowie die Satzung und das Merkblatt zur 
Datenverarbeitung habe ich vor Vertragsabschluss erhalten:
 a) in Papierform 
 b) auf einem Datenträger (USB / CD) 
 c) eigens online eingesehen

Unterschriften
Der Antrag und etwaige Fragebögen, Risikobeschreibung und Lagepläne 
sind vom Antragsteller zu unterschreiben. Bei Anträgen von Minderjährigen 
ist zusätzlich die Unterschrift des gesetzlichen Vertreters erforderlich.

Tarif bei unterjährlicher Zahlungsweise:
½ jährliche Zahlungsweise 3 % auf die jeweilige Rate
¼ jährliche Zahlungsweise 5 % auf die jeweilige Rate 

Mindestbeitrag/ Mindestrate für alle Produktvarianten
25 EUR

C. Ergänzende Informationen für Fernabsatzverträge

Diese Informationen gelten für Versicherungsverträge, die unter aus-
schließlicher Verwendung von Fernkommunikationsmitteln (z.B. Brief, 
Telefon, Fax, Email, Internet) abgeschlossen werden (Fernabsatzverträge).

1. Der Vertrag kommt durch die Übersendung des Versicherungsscheins 
zustande.

2. Sie können Ihre Vertragserklärung innerhalb von zwei Wochen in 
Textform ohne Begründung widerrufen. Die Widerrufsfrist beginnt 
am Tage des Abschlusses des Fernabsatzvertrages bzw. – falls Ihnen 
die Vertragsbestimmungen einschl. der Allgemeinen Versicherungs-
bedingungen und die beiliegenden Informationen zum Zeitpunkt 
des Vertragsabschlusses noch nicht vorlagen – mit dem Zugang der 
genannten Unterlagen. Zur Wahrung der Frist genügt die rechtzei-
tige Absendung des Widerrufs. Durch den Widerruf wird der Vertrag 
unwirksam. Das Widerrufsrecht erlischt, wenn der Vertrag von beiden 
Seiten auf Ihren ausdrücklichen Wunsch vollständig erfüllt ist, bevor 
Sie Ihr Widerrufsrecht ausgeübt haben. Das Widerrufsrecht besteht, 
soweit im Vertrag nicht ein anderes vereinbart ist, nicht bei Fernab-

satzverträgen über Versicherungen mit einer Laufzeit von weniger 
als einem Monat. Sofern Sie Ihr Widerrufsrecht ausüben, haben wir 
nur den auf die Zeit nach Zugang des Widerrufs entfallenden Teil der 
Prämie zu erstatten, wenn Sie zugestimmt haben, dass der Versiche-
rungsschutz vor Ende der Widerrufsfrist beginnt. Den auf die Zeit bis 
zum Zugang des Widerrufs entfallenden Teil der Prämie haben Sie in 
diesem Fall zu zahlen. Die Erstattung durch uns muss unverzüglich, 
spä-testens 30 Kalendertage nach Zugang des Widerrufs erfolgen. So-
weit Sie ein Widerspruchsrecht nach den gesetzlichen Vorschriften 
über Fernabsatzverträge ha-ben, steht Ihnen ein Widerspruchsrecht 
gem. § 5 a VVG bzw. ein Widerrufsrecht gem. § 8 VVG nicht zu.

3. Unsere Hauptgeschäftstätigkeit besteht im Betrieb der Haftpflicht-, 
Unfall- und Sachversicherungen.

4. Die Vertragsbedingungen und die Vorabinformationen werden in 
deutscher Sprache mitgeteilt; die Kommunikation während der Lauf-
zeit des Vertrages wird in deutscher Sprache geführt.
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Allgemeine Versicherungsbedingungen für die Haftpflichtversicherung (AHB) 
- Stand August 2009 -

Umfang des Versicherungsschutzes
1 Gegenstand der Versicherung, Versicherungsfall
2 Vermögensschäden, Abhandenkommen von Sachen
3 Versichertes Risiko
4 Vorsorgeversicherung
5 Leistungen der Versicherung 
6 Begrenzung der Leistungen
7 Ausschlüsse

Beginn des Versicherungsschutzes/Beitragszahlung
8 Beginn des Versicherungsschutzes
9 Zahlung und Folgen verspäteter Zahlung/erster 
 oder einmaliger Beitrag
10 Zahlung und Folgen verspäteter Zahlung/Folgebeitrag
11 Rechtzeitigkeit der Zahlung bei Lastschriftermächtigung
12 Teilzahlung und Folgen bei verspäteter Zahlung
13 Beitragsregulierung
14 Beitrag bei vorzeitiger Vertragsbeendigung
15 Beitragsangleichung

Dauer und Ende des Vertrages/Kündigung
16 Dauer und Ende des Vertrages
17 Wegfall des versicherten Risikos
18 Kündigung nach Beitragsangleichung
19 Kündigung nach Versicherungsfall
20 Kündigung nach Veräußerung versicherter Unternehmen
21 Kündigung nach Risikoerhöhung aufgrund Änderung oder Erlass von 

Rechtsvorschriften
22 Mehrfachversicherung

Obliegenheiten des Versicherungsnehmers
23 Vorvertragliche Anzeigepflichten des Versicherungsnehmers
24 Obliegenheiten vor Eintritt des Versicherungsfalles
25 Obliegenheiten nach Eintritt des Versicherungsfalles
26 Rechtsfolgen bei Verletzung von Obliegenheiten

Weitere Bestimmungen
27 Mitversicherte Personen
28 Abtretungsverbot
29 Anzeigen, Willenserklärungen, Anschriftenänderung
30 Verjährung
31 Zuständiges Gericht
32 Anzuwendendes Recht

Umfang des Versicherungsschutzes
1 Gegenstand der Versicherung, Versicherungsfall
1.1 Versicherungsschutz besteht im Rahmen des versicherten Risikos für 

den Fall, dass der Versicherungsnehmer wegen eines während der Wirk-
samkeit der Versicherung eingetretenen Schadenereignisses (Versiche-
rungsfall), das einen Personen-, Sach- oder sich daraus ergebenden Ver-
mögensschaden zur Folge hatte, aufgrund 

 g e s e t z l i c h e r  H a f t p f l i c h t b e s t i m m u n g e n
 p r i v a t r e c h t l i c h e n  I n h a l t s
 von einem Dritten auf Schadensersatz in Anspruch genommen wird.
 Schadenereignis ist das Ereignis, als dessen Folge die Schädigung des 

Dritten unmittelbar entstanden ist.  Auf den Zeitpunkt der Schadenver-
ursachung, die zum Schadenereignis geführt hat, kommt es nicht an.

 1.2 Kein Versicherungsschutz besteht für Ansprüche, auch wenn es sich um 
gesetzliche Ansprüche  handelt,

 (1) auf Erfüllung von Verträgen, Nacherfüllung, aus Selbstvornahme, 
Rücktritt, Minderung, auf Schadensersatz statt der Leistung;

 (2) wegen Schäden, die verursacht werden, um die Nacherfüllung 
durchführen zu können;

 (3) wegen des Ausfalls der Nutzung des Vertragsgegenstandes oder 
wegen des Ausbleibens des mit der Vertragsleistung geschul-
deten Erfolges;

 (4) auf Ersatz vergeblicher Aufwendungen im Vertrauen auf ord-
nungsgemäße Vertragserfüllung;

  (5) auf Ersatz von Vermögensschäden wegen Verzögerung der Lei-
stung;

 (6) wegen anderer an die Stelle der Erfüllung tretender Ersatzlei-
stungen. 

2 Vermögensschaden, Abhandenkommen von Sachen
 Dieser Versicherungsschutz kann durch besondere Vereinbarung erwei-

tert werden auf die gesetzliche Haftpflicht privatrechtlichen Inhalts des 
Versicherungsnehmers wegen

2.1 Vermögensschäden, die weder durch Personen- noch durch Sachschä-
den entstanden sind;

2.2 Schäden durch Abhandenkommen von Sachen; hierauf finden dann die 
Bestimmungen über Sachschäden Anwendung.

3 Versichertes Risiko
3.1 Der Versicherungsschutz umfasst die gesetzliche Haftpflicht
 (1) aus den im Versicherungsschein und seinen Nachträgen angege-

benen Risiken des Versicherungsnehmers,
 (2) aus Erhöhungen oder Erweiterungen der im Versicherungsschein 

und seinen Nachträgen angegebenen Risiken. Dies gilt nicht für Ri-
siken aus dem Halten oder Gebrauch von versicherungspflichtigen 
Kraft-, Luft- oder Wasserfahrzeugen sowie für sonstige Risiken, die 
der Versicherungs- oder Deckungsvorsorgepflicht unterliegen,

 (3) aus Risiken, die für den Versicherungsnehmer nach Abschluss der 
Versicherung neu entstehen (Vorsorgeversicherung) und die in 
Ziff. 4 näher geregelt sind.

3.2 Der Versicherungsschutz erstreckt sich auch auf Erhöhungen des versi-
cherten Risikos durch Änderung bestehender oder Erlass neuer Rechts-
vorschriften. Der Versicherer kann den Vertrag jedoch unter den Voraus-
setzungen von Ziff. 21 kündigen.

4 Vorsorgeversicherung
4.1 Risiken, die nach Abschluss des Versicherungsvertrages neu entstehen, 

sind im Rahmen des bestehenden Vertrages sofort versichert. 
 (1) Der Versicherungsnehmer ist verpflichtet, nach Aufforderung des 

Versicherers jedes neue Risiko innerhalb eines Monats anzuzeigen. 
Die Aufforderung kann auch mit der Beitragsrechnung erfolgen. 
Unterlässt der Versicherungsnehmer die rechtzeitige Anzeige, 
entfällt der Versicherungsschutz für das neue Risiko rückwirkend 
ab dessen Entstehung. 

  Tritt der Versicherungsfall ein, bevor das neue Risiko angezeigt 
wurde, so hat der Versicherungsnehmer zu beweisen, dass das 
neue Risiko erst nach Abschluss der Versicherung und zu einem 
Zeitpunkt hinzugekommen ist, zu dem die Anzeigefrist noch nicht 
verstrichen war.

 (2) Der Versicherer ist berechtigt, für das neue Risiko einen angemes-
senen Beitrag zu verlangen. Kommt eine Einigung über die Höhe 
des Beitrags innerhalb einer Frist von einem Monat nach Eingang 
der Anzeige nicht zustande, entfällt der Versicherungsschutz für 
das neue Risiko rückwirkend ab dessen Entstehung.

4.2.1 Für neue Risiken besteht von ihrer Entstehung bis zur Einigung im Sinne 
von Ziff. 4.1 (2) Versicherungsschutz in Höhe der vertraglich vereinbarten 
Versicherungssummen 

4.3 Die Regelung der Vorsorgeversicherung gilt nicht für Risiken 
 (1) aus dem Eigentum, Besitz, Halten oder Führen eines Kraft-, Luft- 

oder Wasserfahrzeugs, soweit diese Fahrzeuge der Zulassungs-, 
Führerschein- oder Versicherungspflicht unterliegen; 

 (2) aus dem Eigentum, Besitz, Betrieb oder Führen von Bahnen;
 (3) die der Versicherungs- oder Deckungsvorsorgepflicht unterlie-

gen;
 (4) die kürzer als ein Jahr bestehen werden und deshalb im Rahmen 

von kurzfristigen Versicherungsverträgen zu versichern sind.

5 Leistungen der Versicherung 
5.1 Der Versicherungsschutz umfasst die Prüfung der Haftpflichtfrage, die 

Abwehr unberechtigter Schadensersatzansprüche und die Freistellung 
des Versicherungsnehmers von berechtigten Schadensersatzverpflich-
tungen.

 Berechtigt sind Schadensersatzverpflichtungen dann, wenn der Versi-
cherungsnehmer aufgrund Gesetzes, rechtskräftigen Urteils, Anerkennt-
nisses oder Vergleiches zur Entschädigung verpflichtet ist und der Versi-
cherer hierdurch gebunden ist. Anerkenntnisse und Vergleiche, die vom 
Versicherungsnehmer ohne Zustimmung des Versicherers abgegeben 
oder geschlossen worden sind, binden den Versicherer nur, soweit der 
Anspruch auch ohne Anerkenntnis oder Vergleich bestanden hätte.

 Ist die Schadensersatzverpflichtung des Versicherungsnehmers mit bin-
dender Wirkung für den Versicherer festgestellt, hat der Versicherer den 
Versicherungsnehmer binnen zwei Wochen vom Anspruch des Dritten 
freizustellen.

5.2 Der Versicherer ist bevollmächtigt, alle ihm zur Abwicklung des Schadens 
oder Abwehr der Schadensersatzansprüche zweckmäßig erscheinenden 
Erklärungen im Namen des Versicherungsnehmers abzugeben.

 Kommt es in einem Versicherungsfall zu einem Rechtsstreit über Scha-
densersatzansprüche gegen den Versicherungsnehmer, ist der Versi-
cherer zur Prozessführung bevollmächtigt. Er führt den Rechtsstreit im 
Namen des Versicherungsnehmers auf seine Kosten.

5.3 Wird in einem Strafverfahren wegen eines Schadensereignisses, das ei-
nen unter den Versicherungsschutz fallenden Haftpflichtanspruch zur 
Folge haben kann, die Bestellung eines Verteidigers für den Versiche-
rungsnehmer von dem Versicherer gewünscht oder genehmigt, so trägt 
der Versicherer die gebührenordnungsmäßigen oder die mit ihm beson-
ders vereinbarten höheren Kosten des Verteidigers.

5.4 Erlangt der Versicherungsnehmer oder ein Mitversicherter das Recht, die 
Aufhebung oder Minderung einer zu zahlenden Rente zu fordern, so ist 
der Versicherer zur Ausübung dieses Rechts bevollmächtigt.

6 Begrenzung der Leistungen 
6.1 Die Entschädigungsleistung des Versicherers ist bei jedem Versiche-

rungsfall auf die vereinbarten Versicherungssummen begrenzt. Dies gilt 
auch dann, wenn sich der Versicherungsschutz auf mehrere entschädi-
gungspflichtige Personen erstreckt.

6.2 Sofern nicht etwas anderes vereinbart wurde, sind die Entschädigungs-
leistungen des Versicherers für alle Versicherungsfälle eines Versiche-
rungsjahres auf das zweifache der vereinbarten Versicherungssummen 
begrenzt.

6.3 Mehrere während der Wirksamkeit der Versicherung eintretende Versi-
cherungsfälle gelten als ein Versicherungsfall, der im Zeitpunkt des er-
sten dieser Versicherungsfälle eingetreten ist, wenn diese

 - auf derselben Ursache,
 - auf gleichen Ursachen mit innerem, insbesondere sachlichem und 

zeitlichem, Zusammenhang oder
 - auf der Lieferung von Waren mit gleichen Mängeln
 beruhen.
6.4 Falls besonders vereinbart, beteiligt sich der Versicherungsnehmer bei 
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jedem Versicherungsfall mit einem im Versicherungsschein festgelegten 
Betrag an der Schadensersatzleistung (Selbstbehalt). Soweit nicht etwas 
anderes vereinbart wurde, ist der Versicherer auch in diesen Fällen zur 
Abwehr unberechtigter Schadensersatzansprüche verpflichtet.

6.5 Die Aufwendungen des Versicherers für Kosten werden nicht auf die Ver-
sicherungssummen angerechnet.

6.6 Übersteigen die begründeten Haftpflichtansprüche aus einem Versiche-
rungsfall die Versicherungssumme, trägt der Versicherer die Prozessko-
sten im Verhältnis der Versicherungssumme zur Gesamthöhe dieser An-
sprüche.

6.7 Hat der Versicherungsnehmer an den Geschädigten Rentenzahlungen zu 
leisten und übersteigt der Kapitalwert der Rente die Versicherungssum-
me oder den nach Abzug etwaiger sonstiger Leistungen aus dem Versi-
cherungsfall noch verbleibenden Restbetrag der Versicherungssumme, 
so wird die zu leistende Rente nur im Verhältnis der Versicherungssum-
me bzw. ihres Restbetrages zum Kapitalwert der Rente vom Versicherer 
erstattet. 

 Für die Berechnung des Rentenwertes gilt die entsprechende Vorschrift 
der Verordnung über den  

 Versicherungsschutz in der Kraftfahrzeug-Haftpflichtversicherung in der 
jeweils gültigen Fassung zum Zeitpunkt des Versicherungsfalles.

 Bei der Berechnung des Betrages, mit dem sich der Versicherungsneh-
mer an laufenden Rentenzahlungen beteiligen muß, wenn der Kapital-
wert der Rente die Versicherungssumme oder die nach Abzug sonstiger 
Leistungen verbleibende Restversicherungssumme übersteigt, werden 
die sonstigen Leistungen mit ihrem vollen Betrag von der Versicherungs-
summe abgesetzt.

6.8 Falls die von dem Versicherer verlangte Erledigung eines Haftpflichtan-
spruchs durch Anerkenntnis, Befriedigung oder Vergleich am Verhalten 
des Versicherungsnehmers scheitert, hat der Versicherer für den von der 
Weigerung an entstehenden Mehraufwand an Entschädigungsleistung, 
Zinsen und Kosten nicht aufzukommen.

7 Ausschlüsse
 Falls im Versicherungsschein oder seinen Nachträgen nicht ausdrücklich 

etwas anderes bestimmt ist, sind von der Versicherung ausgeschlossen:
7.1 Versicherungsansprüche aller Personen, die den Schaden vorsätzlich 

herbeigeführt haben. 
7.2 Versicherungsansprüche aller Personen, die den Schaden dadurch ver-

ursacht haben, dass sie in Kenntnis von deren Mangelhaftigkeit oder 
Schädlichkeit

 - Erzeugnisse in den Verkehr gebracht oder
 - Arbeiten oder sonstige Leistungen erbracht haben.
7.3 Haftpflichtansprüche, soweit sie auf Grund Vertrags oder Zusagen über 

den Umfang der gesetzlichen Haftpflicht des Versicherungsnehmers hin-
Sausgehen.

7.4 Haftpflichtansprüche 
 (1) des Versicherungsnehmers selbst oder der in Ziff. 7.5 benannten 

Personen gegen die Mitversicherten,
 (2) zwischen mehreren Versicherungsnehmern desselben Versiche-

rungsvertrages,
 (3) zwischen mehreren Mitversicherten desselben Versicherungsver-

trages. 
7.5 Haftpflichtansprüche gegen den Versicherungsnehmer
 (1) aus Schadenfällen seiner Angehörigen, die mit ihm in häuslicher 

Gemeinschaft leben oder die zu den im Versicherungsvertrag mit-
versicherten Personen gehören;

  Als Angehörige gelten Ehegatten, Lebenspartner im Sinne des Le-
benspartnerschaftsgesetzes oder vergleichbarer Partnerschaften 
nach dem Recht anderer Staaten, Eltern und Kinder, Adoptiveltern 
und -kinder, Schwiegereltern und -kinder, Stiefeltern und -kinder, 
Großeltern und Enkel, Geschwister sowie Pflegeeltern und -kinder 
(Personen, die durch ein familienähnliches, auf längere Dauer an-
gelegtes Verhältnis wie Eltern und Kinder miteinander verbunden 
sind).

 (2) von seinen gesetzlichen Vertretern oder Betreuern, wenn der Ver-
sicherungsnehmer eine geschäftsunfähige, beschränkt geschäfts-
fähige oder betreute Person ist;

 (3) von seinen gesetzlichen Vertretern, wenn der Versicherungsneh-
mer eine juristische Person des privaten oder öffentlichen Rechts 
oder ein nicht rechtsfähiger Verein ist;

 (4) von seinen unbeschränkt persönlich haftenden Gesellschaftern, 
wenn der Versicherungsnehmer eine Offene Handelsgesellschaft, 
Kommanditgesellschaft oder Gesellschaft bürgerlichen Rechts ist;

 (5) von seinen Partnern, wenn der Versicherungsnehmer eine einge-
tragene Partnerschaftsgesellschaft ist;

 (6) von seinen Liquidatoren, Zwangs- und Insolvenzverwaltern;

zu Ziff. 7.4 und Ziff. 7.5:

Die Ausschlüsse unter Ziff. 7.4 und Ziff. 7.5 (2) bis (6) erstrecken sich auch auf 
Haftpflichtansprüche von Angehörigen der dort genannten Personen, die 
mit diesen in häuslicher Gemeinschaft leben.

7.6 Haftpflichtansprüche wegen Schäden an fremden Sachen und allen sich 
daraus ergebenden Vermögensschäden, wenn der Versicherungsneh-
mer diese Sachen gemietet, geleast, gepachtet, geliehen, durch ver-
botene Eigenmacht erlangt hat oder sie Gegenstand eines besonderen 
Verwahrungsvertrages sind. 

7.7 Haftpflichtansprüche wegen Schäden an fremden Sachen und allen sich 
daraus ergebenden Vermögensschäden, wenn

 (1) die Schäden durch eine gewerbliche oder berufliche Tätigkeit des 
Versicherungsnehmer an diesen Sachen (Bearbeitung, Reparatur, 
Beförderung, Prüfung und dgl.) entstanden sind; bei unbeweg-
lichen Sachen gilt dieser Ausschluss nur insoweit, als diese Sachen 
oder Teile von ihnen unmittelbar von der  Tätigkeit betroffen wa-
ren;

 (2) die Schäden dadurch entstanden sind, dass der Versicherungs-
nehmer diese Sachen zur Durchführung seiner gewerblichen oder 

beruflichen Tätigkeiten (als Werkzeug, Hilfsmittel, Materialablage-
fläche und dgl.) benutzt hat; bei unbeweglichen Sachen gilt dieser 
Ausschluss nur insoweit, als diese Sachen oder Teile von ihnen un-
mittelbar von der Benutzung betroffen waren;

 (3) die Schäden durch eine gewerbliche oder berufliche Tätigkeit 
des Versicherungsnehmer entstanden sind und sich diese Sachen 
oder - sofern es sich um unbewegliche Sachen handelt - deren 
Teile im unmittelbaren Einwirkungsbereich der Tätigkeit befunden 
haben; dieser Ausschluss gilt nicht, wenn der Versicherungsneh-
mer beweist, dass er zum Zeitpunkt der Tätigkeit offensichtlich 
notwendige Schutzvorkehrungen zur Vermeidung von Schäden 
getroffen hatte.

zu Ziff. 7.6 und Ziff. 7.7:
Sind die Voraussetzungen der Ausschlüsse in Ziff. 7.6 und Ziff. 7.7 in der Person 
von Angestellten, Arbeitern, Bediensteten, Bevollmächtigten oder Beauftrag-
ten des Versicherungsnehmers gegeben, so entfällt gleichfalls der Versiche-
rungsschutz, und zwar sowohl für den Versicherungsnehmer als auch für die 
durch den Versicherungsvertrag etwa mitversicherten Personen.
7.8 Haftpflichtansprüche wegen Schäden an vom Versicherungsnehmer her-

gestellten oder gelieferten Sachen, Arbeiten oder sonstigen Leistungen 
infolge einer in der Herstellung, Lieferung oder Leistung liegenden Ursa-
che und alle sich daraus ergebenden Vermögensschäden. Dies gilt auch 
dann, wenn die Schadenursache in einem mangelhaften Einzelteil der Sa-
che oder in einer mangelhaften Teilleistung liegt und zur Beschädigung 
oder Vernichtung der Sache oder Leistung führt.

 Dieser Ausschluss findet auch dann Anwendung, wenn Dritte im Auftrag 
oder für Rechnung des Versicherungsnehmers die Herstellung oder Lie-
ferung der Sachen oder die Arbeiten oder sonstigen Leistungen über-
nommen haben.

7.9  Haftpflichtansprüche aus im Ausland vorkommenden Schadenereig-
nissen; Ansprüche aus § 110 Sozialgesetzbuch VII sind jedoch mitversi-
chert.

7.10 (a) Ansprüche, die gegen den Versicherungsnehmer wegen Umwelt-
schäden gemäß Umweltschadensgesetz oder anderer auf der EU-Um-
welthaftungsrichtlinie (2004/35/EG) basierenden nationalen Umset-
zungsgesetzen geltend gemacht werden. Dies gilt auch dann, wenn der 
Versicherungsnehmer von einem  Dritten aufgrund gesetzlicher Haft-
pflichtbestimmungen privatrechtlichen Inhalts auf Erstattung der durch  
solche Umweltschäden entstandenen Kosten in Anspruch genommen 
wird. 

 Der Versicherungsschutz bleibt aber für solche Ansprüche erhalten, die 
auch ohne Bestehen des Umweltschadensgesetzes oder anderer auf 
der EU- Umwelthaftungsrichtlinie (2004/35/EG) basierender nationaler 
Umsetzungsgesetze bereits aufgrund gesetzlicher Haftpflichtbestim-
mungen privatrechtlichen Inhalts gegen den Versicherungsnehmer gel-
tend gemacht werden könnten.

 Dieser Ausschluss gilt nicht im Rahmen der Versicherung privater Haft-
pflichtrisiken.

7.10 (b) Haftpflichtansprüche wegen Schäden durch Umwelteinwirkung.
 Dieser Ausschluss gilt nicht
 (1) im Rahmen der Versicherung privater Haftpflichtrisiken
 oder
 (2) für Schäden, die durch vom Versicherungsnehmer hergestellte 

oder gelieferte Erzeugnisse (auch Abfälle), durch Arbeiten oder 
sonstige Leistungen nach Ausführung der Leistung oder nach Ab-
schluss der Arbeiten entstehen (Produkthaftpflicht).

  Kein Versicherungsschutz besteht jedoch für Schäden durch Um-
welteinwirkung, die aus der Planung, Herstellung, Lieferung, Mon-
tage, Demontage, Instandhaltung oder Wartung von

  - Anlagen, die bestimmt sind, gewässerschädliche Stoffe her-
zustellen, zu verarbeiten, zu lagern, abzulagern, zu befördern 
oder wegzuleiten (WHG-Anlagen); 

  - Anlagen gem. Anhang 1 oder 2 zum Umwelthaftungsgesetz 
(UmweltHG-Anlagen); 

  - Anlagen, die nach dem Umweltschutz dienenden Bestim-
mungen einer Genehmigungs- oder Anzeigepflicht unterlie-
gen;

  - Abwasseranlagen
 oder Teilen resultieren, die ersichtlich für solche Anlagen bestimmt 

sind.
7.11 Haftpflichtansprüche wegen Schäden, die auf Asbest, asbesthaltige Sub-

stanzen oder Erzeugnisse zurückzuführen sind.
7.12 Haftpflichtansprüche wegen Schäden, die in unmittelbarem oder mittel-

barem Zusammenhang stehen mit energiereichen ionisierenden Strah-
len (z.B. Strahlen von radioaktiven Stoffen oder Röntgenstrahlen). 

7.13 Haftpflichtansprüche wegen Schäden, die zurückzuführen sind auf 
 (1) gentechnische Arbeiten,
 (2)  gentechnisch veränderte Organismen (GVO),
 (3)  Erzeugnisse, die 
  -  Bestandteile aus GVO enthalten,
  -  aus oder mit Hilfe von GVO hergestellt wurden.
7.14 Haftpflichtansprüche aus Sachschäden, welche entstehen durch
 (1) Abwässer, soweit es sich nicht um häusliche Abwässer handelt,
 (2) Senkungen von Grundstücken oder Erdrutschungen, 
 (3) Überschwemmungen stehender oder fließender Gewässer.
7.15 Haftpflichtansprüche wegen Schäden aus dem Austausch, der Übermitt-

lung und der Bereitstellung elektronischer Daten, soweit es sich handelt 
um Schäden aus

 (1) Löschung, Unterdrückung, Unbrauchbarmachung oder Verände-
rung von Daten,

 (2) Nichterfassen oder fehlerhaftem Speichern von Daten,
 (3) Störung des Zugangs zum elektronischen Datenaustausch,
 (4) Übermittlung vertraulicher Daten oder Informationen.
7.16 Haftpflichtansprüche wegen Schäden aus Persönlichkeits- oder Namens-

rechtsverletzungen.



Seite 6 von 24

7.17 Haftpflichtansprüche wegen Schäden aus Anfeindung, Schikane, Belästi-
gung, Ungleichbehandlung oder sonstigen Diskriminierungen. 

7.18  Haftpflichtansprüche wegen Personenschäden, die aus der Übertragung 
einer Krankheit des Versicherungsnehmers resultieren. Das Gleiche gilt 
für Sachschäden, die durch Krankheit der dem Versicherungsnehmer ge-
hörenden, von ihm gehaltenen oder veräußerten Tiere entstanden sind. 
In beiden Fällen besteht Versicherungsschutz, wenn der Versicherungs-
nehmer beweist, dass er weder vorsätzlich noch grob fahrlässig gehan-
delt hat.

Beginn des Versicherungsschutzes/Beitragszahlung
8 Beginn des Versicherungsschutzes 
 Der Versicherungsschutz beginnt zu dem im Versicherungsschein an-

gegebenen Zeitpunkt, wenn der Versicherungsnehmer den ersten oder 
einmaligen Beitrag rechtzeitig im Sinne von Ziff. 9.1 zahlt. Der in Rech-
nung gestellte Beitrag enthält die Versicherungsteuer, die der Versiche-
rungsnehmer in der jeweils vom Gesetz bestimmten Höhe zu entrichten 
hat.

9 Zahlung und Folgen verspäteter Zahlung/erster oder einmaliger Bei-
trag 

9.1 Der erste oder einmalige Beitrag wird unverzüglich nach Ablauf von zwei 
Wochen nach Zugang des Versicherungsscheins fällig.

 Ist die Zahlung des Jahresbeitrags in Raten vereinbart, gilt als erster Bei-
trag nur die erste Rate des ersten Jahresbeitrags.

9.2 Zahlt der Versicherungsnehmer den ersten oder einmaligen Beitrag 
nicht rechtzeitig, sondern zu einem späteren Zeitpunkt, beginnt der 
Versicherungsschutz erst ab diesem Zeitpunkt. Das gilt nicht, wenn der 
Versicherungsnehmer nachweist, dass er die Nichtzahlung nicht zu ver-
treten hat. Für Versicherungsfälle, die bis zur Zahlung des Beitrags ein-
treten, ist der Versicherer nur dann nicht zur Leistung verpflichtet, wenn 
er den Versicherungsnehmer durch gesonderte Mitteilung in Textform 
oder durch einen auffälligen Hinweis im Versicherungsschein auf diese 
Rechtsfolge der Nichtzahlung des Beitrags aufmerksam gemacht hat.

9.3 Zahlt der Versicherungsnehmer den ersten oder einmaligen Beitrag nicht 
rechtzeitig, kann der Versicherer vom Vertrag zurücktreten, solange der 
Beitrag nicht gezahlt ist. Der Versicherer kann nicht zurücktreten, wenn 
der Versicherungsnehmer nachweist, dass er die Nichtzahlung nicht zu 
vertreten hat.

10 Zahlung und Folgen verspäteter Zahlung/Folgebeitrag 
10.1 Die Folgebeiträge sind, soweit nicht etwas anderes bestimmt ist, am Mo-

natsersten des vereinbarten Beitragszeitraums fällig.
 Die Zahlung gilt als rechtzeitig, wenn sie zu dem im Versicherungsschein 

oder in der Beitragsrechnung angegebenen Zeitpunkt erfolgt.
10.2 Wird ein Folgebeitrag nicht rechtzeitig gezahlt, gerät der Versicherungs-

nehmer ohne Mahnung in Verzug, es sei denn, dass er die verspätete 
Zahlung nicht zu vertreten hat.

 Der Versicherer wird ihn schriftlich zur Zahlung auffordern und eine Zah-
lungsfrist von mindestens zwei Wochen setzen. 

 Wird ein Folgebeitrag nicht rechtzeitig gezahlt, kann der Versicherer 
dem Versicherungsnehmer auf dessen Kosten in Textform eine Zah-
lungsfrist bestimmen, die mindestens zwei Wochen betragen muss. Die 
Bestimmung ist nur wirksam, wenn sie die rückständigen Beträge des 
Beitrags, Zinsen und Kosten im Einzelnen beziffert und die Rechtsfolgen 
angibt, die nach den Ziff. 10.3 und  10.4 mit dem Fristablauf verbunden 
sind.

10.3 Ist der Versicherungsnehmer nach Ablauf dieser Zahlungsfrist noch mit 
der Zahlung in Verzug, besteht ab diesem Zeitpunkt bis zur Zahlung kein 
Versicherungsschutz, wenn er mit der Zahlungsaufforderung nach Ziff. 
10.2 Abs. 2 darauf hingewiesen wurde.

10.4 Ist der Versicherungsnehmer nach Ablauf dieser Zahlungsfrist noch mit 
der Zahlung in Verzug, kann der Versicherer den Vertrag ohne Einhaltung 
einer Frist kündigen, wenn er den Versicherungsnehmer mit der Zah-
lungsaufforderung nach Ziff. 10.2 Abs. 3 darauf hingewiesen hat.

 Hat der Versicherer gekündigt, und zahlt der Versicherungsnehmer 
danach innerhalb eines Monats den angemahnten Betrag, besteht der 
Vertrag fort. Für Versicherungsfälle, die zwischen dem Zugang der Kün-
digung und der Zahlung eingetreten sind, besteht jedoch kein Versiche-
rungschutz.

11. Rechtzeitigkeit der Zahlung bei Lastschriftermächtigung 
 Ist die Einziehung des Beitrags von einem Konto vereinbart, gilt die Zah-

lung als rechtzeitig, wenn der Beitrag zum Fälligkeitstag eingezogen 
werden kann und der Versicherungsnehmer einer berechtigten Einzie-
hung nicht widerspricht.

 Konnte der fällige Beitrag ohne Verschulden des Versicherungsnehmers 
vom Versicherer nicht eingezogen werden, ist die Zahlung auch dann 
noch rechtzeitig, wenn sie unverzüglich nach einer in Textform abgege-
benen Zahlungsaufforderung des Versicherers erfolgt. 

 Kann der fällige Beitrag nicht eingezogen werden, weil der Versiche-
rungsnehmer die Einzugsermächtigung widerrufen hat, oder hat der 
Versicherungsnehmer aus anderen Gründen zu vertreten, dass der 
Beitrag nicht eingezogen werden kann, ist der Versicherer berechtigt, 
künftig Zahlung außerhalb des Lastschriftverfahrens zu verlangen. Der 
Versicherungsnehmer ist zur Übermittlung des Beitrags erst verpflich-
tet, wenn er vom Versicherer hierzu in Textform aufgefordert worden 
ist.

12 Teilzahlung und Folgen bei verspäteter Zahlung 
 Ist die Zahlung des Jahresbeitrags in Raten vereinbart, sind die noch aus-

stehenden Raten sofort fällig, wenn der Versicherungsnehmer mit der 
Zahlung einer Rate im Verzug ist.

 Ferner kann der Versicherer für die Zukunft jährliche Beitragszahlung 
verlangen.

13 Beitragsregulierung 
13.1 Der Versicherungsnehmer hat nach Aufforderung mitzuteilen, ob und 

welche Änderungen des versicherten Risikos gegenüber den früheren 
Angaben eingetreten sind. Diese Aufforderung kann auch durch einen 

Hinweis auf der Beitragsrechnung erfolgen. Die Angaben sind innerhalb 
eines Monats nach Zugang der Aufforderung zu machen und auf Wunsch 
des Versicherers nachzuweisen. Bei unrichtigen Angaben zum Nachteil 
des Versicherers kann dieser vom Versicherungsnehmer eine Vertrags-
strafe in dreifacher Höhe des festgestellten Beitragsunterschiedes ver-
langen. Dies gilt nicht, wenn der Versicherungsnehmer beweist, dass ihn 
an der Unrichtigkeit der Angaben kein Verschulden trifft.

13.2 Aufgrund der Änderungsmitteilung des Versicherungsnehmers oder 
sonstiger Feststellungen wird der Beitrag ab dem Zeitpunkt der Verän-
derung berichtigt (Beitragsregulierung), beim Wegfall versicherter Ri-
siken jedoch erst ab dem Zeitpunkt des Eingangs der Mitteilung beim 
Versicherer. Der vertraglich vereinbarte Mindestbeitrag darf dadurch 
nicht unterschritten werden. Alle entsprechend Ziff. 15.1 nach dem Ver-
sicherungsabschluss eingetretenen Erhöhungen und Ermäßigungen des 
Mindestbeitrags werden berücksichtigt.

13.3 Unterlässt der Versicherungsnehmer die rechtzeitige Mitteilung, kann 
der Versicherer für den Zeitraum, für den die Angaben zu machen wa-
ren, eine Nachzahlung in Höhe des für diesen Zeitraum bereits in Rech-
nung gestellten Beitrages verlangen. Werden die Angaben nachträglich 
gemacht, findet eine Beitragsregulierung statt. Ein vom Versicherungs-
nehmer zuviel gezahlter Beitrag wird nur zurückerstattet, wenn die 
Angaben innerhalb von zwei Monaten nach Zugang der Mitteilung des 
erhöhten Beitrages erfolgten.

13.4 Die vorstehenden Bestimmungen finden auch Anwendung auf Versiche-
rungen mit Beitragsvorauszahlung für mehrere Jahre. 

14 Beitrag bei vorzeitiger Vertragsbeendigung 
 Bei vorzeitiger Beendigung des Vertrages hat der Versicherer, soweit 

durch Gesetz nicht etwas anderes bestimmt ist, nur Anspruch auf den 
Teil des Beitrages, der dem Zeitraum entspricht, in dem Versicherungs-
schutz bestanden hat.

15 Beitragsangleichung
15.1 Die Versicherungsbeiträge unterliegen der Beitragsangleichung. Soweit 

die Beiträge nach Lohn-, Bau- oder Umsatzsumme berechnet werden, 
findet keine Beitragsangleichung statt. Mindestbeiträge unterliegen un-
abhängig von der Art der Beitragsberechnung der Beitragsangleichung.

15.2 Ein unabhängiger Treuhänder ermittelt jährlich mit Wirkung für die 
ab dem 1. Juli fälligen Beiträge, um welchen Prozentsatz sich im ver-
gangenen Kalenderjahr der Durchschnitt der Schadenzahlungen aller 
zum Betrieb der Allgemeinen Haftpflichtversicherung zugelassenen Ver-
sicherer gegenüber dem vorvergangenen Jahr erhöht oder vermindert 
hat. Den ermittelten Prozentsatz rundet er auf die nächst niedrigere, 
durch fünf teilbare ganze Zahl ab. Als Schadenzahlungen gelten dabei 
auch die speziell durch den einzelnen Schadenfall veranlassten Ausgaben 
für die Ermittlung von Grund und Höhe der Versicherungsleistungen.

 Durchschnitt der Schadenzahlungen eines Kalenderjahres ist die Summe 
der in diesem Jahr geleisteten Schadenzahlungen geteilt durch die An-
zahl der im gleichen Zeitraum neu angemeldeten Schadenfälle.

15.3 Im Falle einer Erhöhung ist der Versicherer berechtigt, im Falle einer 
Verminderung verpflichtet, den Folgejahresbeitrag um den sich aus Ziff. 
15.2 ergebenden Prozentsatz zu verändern (Beitragsangleichung). Der 
veränderte Folgejahresbeitrag wird dem Versicherungsnehmer mit der 
nächsten Beitragsrechnung bekannt gegeben.

 Hat sich der Durchschnitt der Schadenzahlungen des Versicherers in je-
dem der letzten fünf Kalenderjahre um einen geringeren Prozentsatz als 
denjenigen erhöht, den der Treuhänder jeweils für diese Jahre nach Ziff. 
15.2 ermittelt hat, so darf der Versicherer den Folgejahresbeitrag nur um 
den Prozentsatz erhöhen, um den sich der Durchschnitt seiner Schaden-
zahlungen nach seinen unternehmenseigenen Zahlen im letzten Kalen-
derjahr erhöht hat; diese Erhöhung darf diejenige nicht überschreiten, 
die sich nach dem vorstehenden Absatz ergeben würde.

15.4 Liegt die Veränderung nach Ziff. 15.2 oder 15.3 unter 5 Prozent, entfällt 
eine Beitragsangleichung. Diese Veränderung ist jedoch in den folgenden 
Jahren zu berücksichtigen.

Dauer und Ende des Vertrages/Kündigung
16 Dauer und Ende des Vertrages 
16.1 Der Vertrag ist für die im Versicherungsschein angegebene Zeit abge-

schlossen.
16.2 Bei einer Vertragsdauer von mindestens einem Jahr verlängert sich der 

Vertrag um jeweils ein Jahr, wenn nicht dem Vertragspartner spätestens 
drei Monate vor dem Ablauf des jeweiligen Versicherungsjahres eine 
Kündigung zugegangen ist.

16.3 Bei einer Vertragsdauer von weniger als einem Jahr endet der Vertrag, 
ohne dass es einer Kündigung bedarf, zum vorgesehenen Zeitpunkt.

16.4 Bei einer Vertragsdauer von mehr als drei Jahren kann der Vertrag schon 
zum Ablauf des dritten Jahres oder jedes darauf folgenden Jahres gekün-
digt werden; die Kündigung muss dem Vertragspartner spätestens drei 
Monate vor dem Ablauf des jeweiligen Versicherungsjahres zugegangen 
sein.

17 Wegfall des versicherten Risikos
 Wenn versicherte Risiken vollständig und dauerhaft wegfallen, so er-

lischt die Versicherung bezüglich dieser Risiken. Dem Versicherer steht 
der Beitrag zu, den er hätte erheben können, wenn die Versicherung die-
ser Risiken nur bis zu dem Zeitpunkt beantragt worden wäre, zu dem er 
vom Wegfall Kenntnis erlangt.

18 Kündigung nach Beitragsangleichung
 Erhöht sich der Beitrag aufgrund der Beitragsangleichung gemäß Ziff. 

15.3, ohne dass sich der Umfang des Versicherungsschutzes ändert, kann 
der Versicherungsnehmer den Versicherungsvertrag innerhalb eines 
Monats nach Zugang der Mitteilung des Versicherers mit sofortiger 
Wirkung, frühestens jedoch zu dem Zeitpunkt kündigen, in dem die Bei-
tragserhöhung wirksam werden sollte. 

 Der Versicherer hat den Versicherungsnehmer in der Mitteilung auf das 
Kündigungsrecht hinzuweisen. Die Mitteilung muss dem Versicherungs-
nehmer spätestens einen Monat vor dem Wirksamwerden der Beitrags-
erhöhung zugehen.
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 Eine Erhöhung der Versicherungsteuer begründet kein Kündigungs-
recht.

19 Kündigung nach Versicherungsfall 
19.1  Das Versicherungsverhältnis kann gekündigt werden, wenn
 - vom Versicherer eine Schadensersatzzahlung geleistet wurde 

oder
 - dem Versicherungsnehmer eine Klage über einen unter den Ver-

sicherungsschutz fallenden Haftpflichtanspruch gerichtlich zuge-
stellt wird.

 Die Kündigung muss dem Vertragspartner in Schriftform spätestens 
einen Monat nach der Schadensersatzzahlung oder der Zustellung der 
Klage zugegangen sein. 

19.2 Kündigt der Versicherungsnehmer, wird seine Kündigung sofort nach ih-
rem Zugang beim Versicherer wirksam. Der Versicherungsnehmer kann 
jedoch bestimmen, dass die Kündigung zu einem späteren Zeitpunkt, 
spätestens jedoch zum Ende  der laufenden Versicherungsperiode, wirk-
sam wird.

 Eine Kündigung des Versicherers wird einen Monat nach ihrem Zugang 
beim Versicherungsnehmer wirksam.

20 Kündigung nach Veräußerung versicherter Unternehmen
20.1 Wird ein Unternehmen, für das eine Haftpflichtversicherung besteht, an 

einen Dritten veräußert, tritt dieser an Stelle des Versicherungsnehmers 
in die während der Dauer seines Eigentums sich aus dem Versicherungs-
verhältnis ergebenden Rechte und Pflichten ein.

 Dies gilt auch, wenn ein Unternehmen aufgrund eines Nießbrauchs, 
eines Pachtvertrages oder eines ähnlichen Verhältnisses von einem Drit-
ten übernommen wird.

20.2 Das Versicherungsverhältnis kann in diesem Falle
 - durch den Versicherer dem Dritten gegenüber mit einer Frist von 

einem Monat,
 - durch den Dritten dem Versicherer gegenüber mit sofortiger Wir-

kung oder auf den Schluss der laufenden Versicherungsperiode
 in Schriftform gekündigt werden.
20.3 Das Kündigungsrecht erlischt, wenn
 - der Versicherer es nicht innerhalb eines Monats von dem Zeit-

punkt an ausübt, in welchem er vom Übergang auf den Dritten 
Kenntnis erlangt;

 - der Dritte es nicht innerhalb eines Monats nach dem Übergang 
ausübt, wobei das Kündigungsrecht bis zum Ablauf eines Monats 
von dem Zeitpunkt an bestehen bleibt, in dem der Dritte von der 
Versicherung Kenntnis erlangt.

20.4 Erfolgt der Übergang auf den Dritten während einer laufenden Versi-
cherungsperiode und wird das Versicherungsverhältnis nicht gekündigt, 
haften der bisherige Versicherungsnehmer und der Dritte für den Versi-
cherungsbeitrag dieser Periode als Gesamtschuldner.

20.5 Der Übergang eines Unternehmens ist dem Versicherer durch den bishe-
rigen Versicherungsnehmer oder den Dritten unverzüglich anzuzeigen. 

 Bei einer schuldhaften Verletzung der Anzeigepflicht besteht kein Versi-
cherungsschutz, wenn der Versicherungsfall später als einen Monat nach 
dem Zeitpunkt eintritt, in dem die Anzeige dem Versicherer hätte zuge-
hen müssen, und der Versicherer den mit dem Veräußerer bestehenden 
Vertrag mit dem Erwerber nicht geschlossen hätte.

 Der Versicherungsschutz lebt wieder auf und besteht für alle Versiche-
rungsfälle, die frühestens einen Monat nach dem Zeitpunkt eintreten, 
in dem der Versicherer von der Veräußerung Kenntnis erlangt. Dies gilt 
nur, wenn der Versicherer in diesem Monat von seinem Kündigungsrecht 
keinen Gebrauch gemacht hat.

 Der Versicherungsschutz fällt trotz Verletzung der Anzeigepflicht nicht 
weg, wenn dem Versicherer die Veräußerung in dem Zeitpunkt bekannt 
war, in dem ihm die Anzeige hätte zugehen müssen.

21 Kündigung nach Risikoerhöhung aufgrund Änderung oder Erlass von 
Rechtsvorschriften 

 Bei Erhöhungen des versicherten Risikos durch Änderung bestehender 
oder Erlass neuer Rechtsvorschriften ist der Versicherer berechtigt, das 
Versicherungsverhältnis unter Einhaltung einer Frist von einem Monat 
zu kündigen. Das Kündigungsrecht erlischt, wenn es nicht innerhalb 
eines Monats von dem Zeitpunkt an ausgeübt wird, in welchem der Ver-
sicherer von der Erhöhung Kenntnis erlangt hat.

22 Mehrfachversicherung
22.1 Eine Mehrfachversicherung liegt vor, wenn das Risiko in mehreren Versi-

cherungsverträgen versichert ist.
22.2 Wenn die Mehrfachversicherung zustande gekommen ist, ohne dass der 

Versicherungsnehmer dies wusste, kann er die Aufhebung des später ge-
schlossenen Vertrages verlangen.

22.3 Das Recht auf Aufhebung erlischt, wenn der Versicherungsnehmer es 
nicht innerhalb eines Monats geltend macht, nachdem er von der Mehr-
fachversicherung Kenntnis erlangt hat. Die Aufhebung wird zu dem 
Zeitpunkt wirksam, zu dem die Erklärung, mit der sie verlangt wird, dem 
Versicherer zugeht.

Obliegenheiten des Versicherungsnehmers
23 Vorvertragliche Anzeigepflichten des Versicherungsnehmers 
23.1 Vollständigkeit und Richtigkeit von Angaben über gefahrerhebliche Um-

stände
 Der Versicherungsnehmer hat bis zur Abgabe seiner Vertragserklärung 

dem Versicherer alle ihm bekannten Gefahrumstände anzuzeigen, nach 
denen der Versicherer in Textform gefragt hat und die für den Entschluss 
des Versicherers erheblich sind, den Vertrag mit dem vereinbarten Inhalt 
zu schließen. Der Versicherungsnehmer ist auch insoweit zur Anzeige 
verpflichtet, als nach seiner Vertragserklärung, aber vor Vertragsannah-
me der Versicherer in Textform Fragen im Sinne des Satzes 1 stellt.

 Gefahrerheblich sind die Umstände, die geeignet sind, auf den Entschluss 
des Versicherers Einfluss auszuüben, den Vertrag überhaupt oder mit 
dem vereinbarten Inhalt abzuschließen.

 Wird der Vertrag von einem Vertreter des Versicherungsnehmers ge-
schlossen und kennt dieser den gefahrerheblichen Umstand, muss sich 
der Versicherungsnehmer so behandeln lassen, als habe er selbst davon 
Kenntnis gehabt oder dies arglistig verschwiegen.

23.2 Rücktritt
 (1) Unvollständige und unrichtige Angaben zu den gefahrerheblichen 

Umständen berechtigen den Versicherer, vom Versicherungsver-
trag zurückzutreten. Dies gilt auch dann, wenn ein Umstand nicht 
oder unrichtig angezeigt wurde, weil sich der Versicherungsneh-
mer der Kenntnis der Wahrheit arglistig entzogen hat.

  Der Rücktritt kann nur innerhalb eines Monats erfolgen. Die Frist 
beginnt mit dem Zeitpunkt, in dem der Versicherer von der Ver-
letzung der Anzeigepflicht Kenntnis erlangt. Der Rücktritt erfolgt 
durch Erklärung gegenüber dem Versicherungsnehmer.

 (2) Der Versicherer hat kein Rücktrittsrecht, wenn der Versicherungs-
nehmer nachweist, dass er oder sein Vertreter die unrichtigen 
oder unvollständigen Angaben weder vorsätzlich noch grob fahr-
lässig gemacht hat.

  Das Rücktrittsrecht des Versicherers wegen grob fahrlässiger 
Verletzung der Anzeigepflicht besteht nicht, wenn der Versiche-
rungsnehmer nachweist, dass der Versicherer den Vertrag auch 
bei Kenntnis der nicht angezeigten Umstände, wenn auch zu an-
deren Bedingungen, geschlossen hätte.

 (3) Im Fall des Rücktritts besteht kein Versicherungsschutz.
  Tritt der Versicherer nach Eintritt des Versicherungsfalls zurück, 

darf er den Versicherungsschutz nicht versagen, wenn der Ver-
sicherungsnehmer nachweist, dass der unvollständig oder un-
richtig angezeigte Umstand weder für den Eintritt des Versiche-
rungsfalls noch für die Feststellung oder den Umfang der Leistung 
ursächlich war. Auch in diesem Fall besteht aber kein Versiche-
rungsschutz, wenn der Versicherungsnehmer die Anzeigepflicht 
arglistig verletzt hat.

  Dem Versicherer steht der Teil des Beitrages zu, der der bis zum 
Wirksamwerden der Rücktrittserklärung abgelaufenen Vertrags-
zeit entspricht.

23.3 Beitragsänderung oder Kündigungsrecht
 Ist das Rücktrittsrecht des Versicherers ausgeschlossen, weil die Verlet-

zung einer Anzeigepflicht weder auf Vorsatz noch auf grober Fahrlässig-
keit beruhte, kann der Versicherer den Vertrag unter Einhaltung einer 
Frist von einem Monat in Schriftform kündigen.

 Das Kündigungsrecht ist ausgeschlossen, wenn der Versicherungsneh-
mer nachweist, dass der Versicherer den Vertrag auch bei Kenntnis der 
nicht angezeigten Umstände, wenn auch zu anderen Bedingungen, ge-
schlossen hätte.

 Kann der Versicherer nicht zurücktreten oder kündigen, weil er den Ver-
trag auch bei Kenntnis der nicht angezeigten Umstände, aber zu ande-
ren Bedingungen, geschlossen hätte, werden die anderen Bedingungen 
auf Verlangen des Versicherers rückwirkend Vertragsbestandteil. Hat der 
Versicherungsnehmer die Pflichtverletzung nicht zu vertreten, werden 
die anderen Bedingungen ab der laufenden Versicherungsperiode Ver-
tragsbestandteil.

 Erhöht sich durch die Vertragsanpassung der Beitrag um mehr als 10% 
oder schließt der Versicherer die Gefahrabsicherung für den nicht ange-
zeigten Umstand aus, kann der Versicherungsnehmer den Vertrag inner-
halb eines Monats nach Zugang der Mitteilung des Versicherers fristlos in 
Schriftform kündigen.

 Der Versicherer muss die ihm nach Ziff. 23.2 und 3 zustehenden Rechte 
innerhalb eines Monats schriftlich geltend machen. Die Frist beginnt mit 
dem Zeitpunkt, zu dem er von der Verletzung der Anzeigepflicht, die das 
von ihm geltend gemachte Recht begründet, Kenntnis erlangt. Er hat die 
Umstände anzugeben, auf die er seine Erklärung stützt; er darf nachträg-
lich weitere Umstände zur Begründung seiner Erklärung abgeben, wenn 
für diese die Monatsfrist nicht verstrichen ist.

 Dem Versicherer stehen die Rechte nach den Ziff. 23.2 und 23.3 nur zu, 
wenn er den Versicherungsnehmer durch gesonderte Mitteilung in Text-
form auf die Folgen einer Anzeigepflichtverletzung hingewiesen hat.

 Der Versicherer kann sich auf die in den Ziff. 23.2 und 23.3 genannten 
Rechte nicht berufen, wenn er den nicht angezeigten Gefahrumstand 
oder die Unrichtigkeit der Anzeige kannte

23.4 Anfechtung
 Das Recht des Versicherers, den Vertrag wegen arglistiger Täuschung 

anzufechten, bleibt unberührt. Im Fall der Anfechtung steht dem Ver-
sicherer der Teil des Beitrages zu, der der bis zum Wirksamwerden der 
Anfechtungserklärung abgelaufenen Vertragszeit entspricht.

24 Obliegenheiten vor Eintritt des Versicherungsfalles 
 Besonders gefahrdrohende Umstände hat der Versicherungsnehmer auf 

Verlangen des Versicherers innerhalb angemessener Frist zu beseitigen. 
Dies gilt nicht, soweit die Beseitigung unter Abwägung der beidersei-
tigen Interessen unzumutbar ist. Ein Umstand, der zu einem Schaden 
geführt hat, gilt ohne weiteres als besonders gefahrdrohend.

25 Obliegenheiten nach Eintritt des Versicherungsfalles 
25.1 Jeder Versicherungsfall ist dem Versicherer unverzüglich anzuzeigen, 

auch wenn noch keine Schadensersatzansprüche erhoben wurden.
25.2 Der Versicherungsnehmer muss nach Möglichkeit für die Abwendung 

und Minderung des Schadens sorgen. Weisungen des Versicherers sind 
dabei zu befolgen, soweit es für den Versicherungsnehmer zumutbar ist. 
Er hat dem Versicherer ausführliche und wahrheitsgemäße Schadenbe-
richte zu erstatten und ihn bei der Schadenermittlung und -regulierung 
zu unterstützen. Alle Umstände, die nach Ansicht des Versicherers für 
die Bearbeitung des Schadens wichtig sind, müssen mitgeteilt sowie alle 
dafür angeforderten Schriftstücke übersandt werden.

25.3  Wird gegen den Versicherungsnehmer ein Haftpflichtanspruch erhoben, 
ein staatsanwaltschaftliches, behördliches oder gerichtliches Verfahren 
eingeleitet, ein Mahnbescheid erlassen oder ihm gerichtlich der Streit 
verkündet, hat er dies ebenfalls unverzüglich anzuzeigen.
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25.4  Gegen einen Mahnbescheid oder eine Verfügung von Verwaltungsbe-
hörden auf Schadensersatz muss der Versicherungsnehmer fristgemäß 
Widerspruch oder die sonst erforderlichen Rechtsbehelfe einlegen. Einer 
Weisung des Versicherers bedarf es nicht. 

25.5  Wird gegen den Versicherungsnehmer ein Haftpflichtanspruch gericht-
lich geltend gemacht, hat er die Führung des Verfahrens dem Versiche-
rer zu überlassen. Der Versicherer beauftragt im Namen des Versiche-
rungsnehmers einen Rechtsanwalt. Der Versicherungsnehmer muss dem 
Rechtsanwalt Vollmacht sowie alle erforderlichen Auskünfte erteilen und 
die angeforderten Unterlagen zur Verfügung stellen.

26 Rechtsfolgen bei Verletzung von Obliegenheiten
26.1 Verletzt der Versicherungsnehmer eine Obliegenheit aus diesem Ver-

trag, die er vor Eintritt des Versicherungsfalles zu erfüllen hat, kann der 
Versicherer den Vertrag innerhalb eines Monats ab Kenntnis von der 
Obliegenheitsverletzung fristlos kündigen. Der Versicherer hat kein Kün-
digungsrecht, wenn der Versicherungsnehmer nachweist, dass die Ob-
liegenheitsverletzung weder auf Vorsatz noch auf grober Fahrlässigkeit 
beruhte.

26.2 Wird eine Obliegenheit aus diesem Vertrag vorsätzlich verletzt, verliert 
der Versicherungsnehmer seinen Versicherungsschutz. Bei grob fahrläs-
siger Verletzung einer Obliegenheit ist der Versicherer berechtigt, seine 
Leistung in einem der Schwere des Verschuldens des Versicherungsneh-
mers entsprechenden Verhältnis zu kürzen. 

 Der vollständige oder teilweise Wegfall des Versicherungsschutzes hat 
bei Verletzung einer nach Eintritt des Versicherungsfalls bestehenden 
Auskunfts- oder Aufklärungsobliegenheit zur Voraussetzung, dass der 
Versicherer den Versicherungsnehmer durch gesonderte Mitteilung in 
Textform auf diese Rechtsfolge hingewiesen hat.

 Weist der Versicherungsnehmer nach, dass er die Obliegenheit nicht 
grob fahrlässig verletzt hat, bleibt der Versicherungsschutz bestehen.

 Der Versicherungsschutz bleibt auch bestehen, wenn der Versicherungs-
nehmer nachweist, dass die Verletzung der Obliegenheit weder für den 
Eintritt oder die Feststellung des Versicherungsfalls noch für die Fest-
stellung oder den Umfang der dem Versicherer obliegenden Leistung 
ursächlich war. Das gilt nicht, wenn der Versicherungsnehmer die Oblie-
genheit arglistig verletzt hat.

 Die vorstehenden Bestimmungen gelten unabhängig davon, ob der Ver-
sicherer ein ihm nach Ziff. 26.1 zustehendes Kündigungsrecht ausübt.

Weitere Bestimmungen
27 Mitversicherte Person
27.1 Erstreckt sich die Versicherung auch auf Haftpflichtansprüche gegen 

andere Personen als den Versicherungsnehmer selbst, sind alle für ihn 
geltenden Bestimmungen auf die Mitversicherten entsprechend anzu-
wenden. Die Bestimmungen über die Vorsorgeversicherung (Ziff. 4.) gel-
ten nicht, wenn das neue Risiko nur in der Person eines Mitversicherten 
entsteht.

27.2 Die Ausübung der Rechte aus dem Versicherungsvertrag steht aus-
schließlich dem Versicherungsnehmer zu. Er ist neben den Mitversicher-
ten für die Erfüllung der Obliegenheiten verantwortlich.

28 Abtretungsverbot 
 Der Freistellungsanspruch darf vor seiner endgültigen Feststellung ohne 

Zustimmung des Versicherers weder abgetreten noch verpfändet wer-
den. Eine Abtretung an den geschädigten Dritten ist zulässig.

29 Anzeigen, Willenserklärungen, Anschriftenänderung 
29.1 Alle für den Versicherer bestimmten Anzeigen und Erklärungen sollen 

an die Hauptverwaltung des Versicherers oder an die im Versicherungs-
schein oder in dessen Nachträgen als zuständig bezeichnete Geschäfts-
stelle gerichtet werden.

29.2  Hat der Versicherungsnehmer eine Änderung seiner Anschrift dem 
Versicherer nicht mitgeteilt, genügt für eine Willenserklärung, die dem 
Versicherungsnehmer gegenüber abzugeben ist, die Absendung eines 
eingeschriebenen Briefes an die letzte dem Versicherer bekannte An-
schrift. Die Erklärung gilt drei Tage nach der Absendung des Briefes als 
zugegangen. Dies gilt entsprechend für den Fall einer Namensänderung 
des Versicherungsnehmers.

29.3 Hat der Versicherungsnehmer die Versicherung für seinen Gewerbebe-
trieb abgeschlossen, finden bei einer Verlegung der gewerblichen Nie-
derlassung die Bestimmungen der Ziff. 29.2 entsprechende Anwendung.

30 Verjährung
30.1  Die Ansprüche aus dem Versicherungsvertrag verjähren in drei Jahren. 

Die Fristberechnung richtet sich nach den allgemeinen Vorschriften des 
Bürgerlichen Gesetzbuches.

30.2 Ist ein Anspruch aus dem Versicherungsvertrag bei dem Versicherer 
angemeldet worden, ist die Verjährung von der Anmeldung bis zu dem 
Zeitpunkt gehemmt, zu dem die Entscheidung des Versicherers dem An-
spruchsteller in Textform zugeht.

31 Zuständiges Gericht 

31.1 Für Klagen aus dem Versicherungsvertrag gegen den Versicherer be-
stimmt sich die gerichtliche Zuständigkeit nach dem Sitz des Versiche-
rers oder seiner für den Versicherungsvertrag zuständigen Niederlas-
sung. Ist der Versicherungsnehmer eine natürliche Person, ist auch das 
Gericht örtlich zuständig, in dessen Bezirk der Versicherungsnehmer zur 
Zeit der Klageerhebung seinen Wohnsitz oder, in Ermangelung eines sol-
chen, seinen gewöhnlichen Aufenthalt hat.

31.2 Ist der Versicherungsnehmer eine natürliche Person, müssen Klagen aus 
dem Versicherungsvertrag gegen ihn bei dem Gericht erhoben werden, 
das für seinen Wohnsitz oder, in Ermangelung eines solchen, den Ort sei-
nes gewöhnlichen Aufenthalts zuständig ist. Ist der Versicherungsneh-
mer eine juristische Person, bestimmt sich das zuständige Gericht auch 
nach dem Sitz oder der Niederlassung des Versicherungsnehmers. Das 
gleiche gilt, wenn der Versicherungsnehmer eine Offene Handelsgesell-
schaft, Kommanditgesellschaft, Gesellschaft bürgerlichen Rechts oder 
eine eingetragene Partnergesellschaft ist.

31.3 Sind der Wohnsitz oder gewöhnliche Aufenthalt im Zeitpunkt der Klage-
erhebung nicht bekannt, bestimmt sich die gerichtliche Zuständigkeit 
für Klagen aus dem Versicherungsvertrag gegen den Versicherungsneh-
mer nach dem Sitz des Versicherers oder seiner für den Versicherungs-
vertrag zuständigen Niederlassung.

32 Anzuwendendes Recht 
 Für diesen Vertrag gilt deutsches Recht.
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Besondere Bedingungen und Risikobeschreibungen für die Privathaftpflichtversicherung 
BBR Privat Exclusivpaket Fair Play (02/2013)

1 Versichert ist
 Im Umfang der Allgemeinen Versicherungsbedingungen für die Haft-

pflichtversicherung (AHB) und der nachstehenden Besonderen Bedin-
gungen und Risikobeschreibungen die gesetzliche Haftpflicht des Versi-
cherungsnehmers (VN) als Privatperson aus den Gefahren des täglichen 
Lebens mit Ausnahme der Gefahren eines Betriebes, Berufes, Dienstes, 
Amtes (auch Ehrenamtes), einer verantwortlichen Betätigung in Vereini-
gungen aller Art oder einer ungewöhnlichen und gefährlichen Beschäfti-
gung - insbesondere

1.1  als Familien- und Haushaltungsvorstand (z.B. aus der Aufsichtspflicht 
über Minderjährige, auch als Tagesmutter – siehe Klausel);

1.2  als Dienstherr der in seinem Haushalt tätigen Personen;

1.3  Haus- und Grundbesitzerhaftpflicht zu Wohnzwecken im folgenden Um-
fang

 Sofern vom Versicherungsnehmer ausschließlich zu Wohnzwecken ver-
wendet, ist mitversichert die gesetzliche Haftpflicht aus der Verletzung 
von Pflichten, die dem Versicherungsnehmer in den genannten Eigen-
schaften obliegen (z. B. bauliche Instandhaltung, Beleuchtung, Reini-
gung, Streuen und Schneeräumen auf Gehwegen)

 1.3.1  als Inhaber einer oder mehrerer Wohnungen (bei Wohnungsei-
gentum als Sondereigentümer), einschließlich Ferienwohnung. 
Bei Sondereigentümern sind versichert Haftpflichtansprüche der 
Gemeinschaft der Wohnungseigentümer wegen Beschädigung 
des Gemeinschaftseigentums. Die Leistungspflicht erstreckt sich 
jedoch nicht auf den Miteigentumsanteil an dem gemeinschaftli-
chen Eigentum.

 1.3.2  als Inhaber eines Einfamilienhauses (auch Doppelhaushälfte, Rei-
henhaus) innerhalb der Europäischen Union oder eines Zweifami-
lienhauses im Inland, einschließlich Einliegerwohnung;

 1.3.3  zu Ziffer 1.3.1 und 1.3.2 als Inhaber der zugehörigen Garagen und 
Gärten;

 1.3.4  als Inhaber eines Schrebergarten;
 1.3.5  als Inhaber eines Ferienhauses/Wochenendhaus innerhalb der Eu-

ropäischen Union;
 1.3.6  als Inhaber eines in der Europäischen Union aufgestellten, festste-

henden Wohnanhängers.
 1.3.7  aus der Teil- oder Vollvermietung
  -  einer Einliegerwohnung/Wohnung in einem Einfamilienhaus 

innerhalb der Europäischen Union;
  -  einer Einliegerwohnung/Wohnung in einem Zweifamilienhaus 

im Inland;
  -  einer Ferienwohnung, eines Ferienhauses/Wochenendhauses 

innerhalb der Europäischen Union;
  -  von nicht mehr als drei einzeln vermieteten Wohnräumen der 

selbstbewohnten Wohnung – auch an Feriengäste – mit maxi-
mal 8 Betten.

  Darüber hinaus ist ausgeschlossen, die Vermietung von sonstigen 
Wohnungen (auch Eigentumswohnungen), Häuser und/oder Räu-
men zu Wohn- und gewerblichen Zwecken und Garagen, hierfür 
ist eine besondere Vereinbarung oder der Abschluss einer geson-
derten Haus- und Grundbesitzerhaftpflicht erforderlich.

  Kein Versicherungsschutz besteht bei Konzession als Übernach-
tungsbetrieb, Versicherungsschutz kann dann nur über eine Be-
triebshaftpflichtversicherung erlangt werden.

 1.3.8  als Haupt-, Teil- oder Untermieter für eine Wohnung oder eines 
Einfamilienhauses zu Wohnzwecken für eine Wohngemeinschaft. 
Die Begrenzungen gemäß Ziffer 1.3.7 gelten insoweit nicht.

 1.3.9  als Bauherr oder Unternehmer von Bauarbeiten bis zu einer Bau-
summe von 100.000 EUR je Bauvorhaben. Wird dieser Betrag über-
schritten, so entfällt die Mitversicherung. Es gelten dann die Be-
stimmungen über die Vorsorgeversicherung (§ 4 AHB2008);

 1.3.10  Der Versicherungsschutz gemäß Ziffer 1.3.1 bis 1.3.9 bleibt auch 
dann bestehen, wenn einer oder mehrere Räume vom Versiche-
rungsnehmer oder von mitversicherten Personen als häusliches 
Arbeitszimmer genutzt werden. Der Versicherungsschutz er-
streckt sich jedoch nicht auf eine etwa mit der Nutzung verbun-
dene gewerbliche oder berufliche Tätigkeit (siehe jedoch Ziffer 3.9 
Tätigkeit als Tagesmutter).

1.4  aus dem Besitz und dem Gebrauch von Fahrrädern und von Pedelecs 
(Fahrräder mit Trethilfe) bis zu einer Geschwindigkeit von 25 km /h.

1.5 aus der Ausübung von Sport, ausgenommen Jagd und Haftpflichtansprü-
che aus Schäden infolge Teilnahme an Pferde , Rad  oder Kraftfahrzeug-Ren-
nen, Box  oder Ringkämpfe sowie den Vorbereitungen hierzu (Training)  ;

1.6 aus dem erlaubten privaten Besitz und aus dem Gebrauch von Hieb , 
Stoß  und Schusswaffen sowie Munition und Geschossen, nicht jedoch zu 
Jagdzwecken oder zu strafbaren Handlungen; 

1.7 Eingeschlossen ist die gesetzliche Haftpflicht des VN 
 o als nicht gewerbsmäßiger Hüter fremder Hunde oder Pferde, 
 o als Reiter bei der Benutzung fremder Pferde, 
 o als Fahrer bei der Benutzung fremder Fuhrwerke zu privaten Zwecken, 
 soweit Versicherungsschutz nicht über eine Tierhalter-Haftpflicht-Versi-

cherung besteht.

1.8 als Halter oder Hüter von zahmen Haustieren, gezähmten Kleintieren 
und Bienen   nicht jedoch von Hunden, Rindern, Pferden, sonstigen Reit  
und Zugtieren, wilden Tieren sowie von Tieren, die zu gewerblichen oder 
landwirtschaftlichen Zwecken gehalten werden; 

1.9 als Halter und Hüter von Blinden- und Behindertenbegleithunden

2 Kraft- Luft- Wasserfahrzeuge 
 Nicht versichert ist die gesetzliche Haftpflicht des Eigentümers, Be-

sitzers, Halters oder Führers eines Kraft- , Luft- , Wasserfahrzeugs oder 
Kraftfahrzeugsanhängers wegen Schäden, die durch den Gebrauch des 
Fahrzeugs verursacht werden. 

2.2 Versichert ist jedoch die Haftpflicht wegen Schäden, die verursacht wer-
den durch den Gebrauch von:

 2.2.1 Nur auf nicht öffentlichen Wegen und Parkplätzen verkehrenden KFZ 
und Anhängern ohne Rücksicht auf eine Höchstgeschwindigkeit,

 2.2.2 Kraftfahrzeugen (auch Krankenfahrstühle, Aufsitzrasenmäher, 
Kinderfahrzeuge, Golfwagen)mit nicht mehr als 6 km/h Höchstge-
schwindigkeit,

 2.2.3 Selbstfahrende Arbeitsmaschinen mit nicht mehr als 20 km/h 
Höchstgeschwindigkeit,

 2.2.4 Nicht versicherungspflichtige Anhänger

 2.2.5 Für 2.2.1 bis 2.2.4 gilt: Die Ausschlüsse in Ziff. 3.1 (2) AHB und in Ziff. 
4.3 (1) AHB gelten für diese Fahrzeuge nicht.

  Das Fahrzeug darf nur von einem berechtigten Fahrer gebraucht 
werden. Berechtigter Fahrer ist, wer das Fahrzeug mit Wissen und 
Willen des Verfügungsberechtigten gebrauchen darf. Der Versiche-
rungsnehmer ist verpflichtet, dafür zu sorgen, dass das Fahrzeug 
nicht von einem unberechtigten Fahrer gebraucht wird.

  Der Fahrer des Fahrzeugs darf das Fahrzeug auf öffentlichen We-
gen oder Plätzen nur mit der der erforderlichen Fahrerlaubnis be-
nutzen. Der Versicherungsnehmer ist verpflichtet, dafür zu sorgen, 
dass das Fahrzeug nicht von einem Fahrer benutzt wird, der nicht 
die erforderliche Fahrerlaubnis hat.

 2.2.6 Voraussetzung für die Mitversicherung ist, dass das Fahrzeug vom 
Zulassungsverfahren für Kraftfahrzeuge gemäß § 18 der Straßenver-
kehrs- Zulassungsordnung (StVZO) ausgenommen und nach dem 
Pflichtversicherungsgesetz nicht versicherungspflichtig ist.

 2.2.7 Luftfahrzeugen, die nicht der Versicherungspflicht unterliegen,

 2.2.8 Wasserfahrzeugen, ausgenommen eigene Segelboote (auch Wind-
surfbretter) und eigene oder fremde Wassersportfahrzeuge mit 
Motoren - auch Hilfs- oder Außenbordmotoren oder Treibsätzen.

  Mitversichert ist jedoch der gelegentliche Gebrauch von fremden 
Wassersportfahrzeugen mit Motoren, soweit für das Führen keine 
behördliche Erlaubnis erforderlich ist,

 2.2.9 ferngelenkten Land- und Wasser-Modelfahrzeugen

3 Mitversichert ist 

3.1 Familienversicherung 

 3.1.1 die gleichartige gesetzliche Haftpflicht des Ehegatten oder des ein-
getragenen Lebenspartners des Versicherungsnehmers;

 3.1.3 im Falle ausdrücklicher Vereinbarung gemäß den nachfolgenden 
Voraussetzungen - der in häuslicher Gemeinschaft mit dem Versi-
cherungsnehmer lebenden Partner einer nichtehelichen Lebensge-
meinschaft und dessen Kinder und Enkelkinder:

  o Der Versicherungsnehmer und der mitversicherte Partner müs-
sen unverheiratet sein,

  o Der mitversicherte Partner muss in der Police namentlich be-
nannt werden,

  o Haftpflichtansprüche des Partners und dessen Kinder gegen 
den Versicherungsnehmer sind ausgeschlossen, mit Ausnahme 
der nach § 116 Abs.1 SGB und § 86 Abs.1 VVG übergegangenen 
Regressansprüche der Sozialversicherungsträger, Träger der 
Sozialhilfe und privaten Krankenversicherungsträger,

  o Die Mit-Versicherungsnehmereigenschaft für den Partner und 
dessen Kinder, die nicht auch die Kinder des Versicherungsneh-
mers sind, endet mit der Aufhebung der häuslichen Gemein-
schaft zwischen dem Versicherungsnehmer und dem Partner,

  o Im Falle des Todes des Versicherungsnehmers gilt für den über-
lebenden Partner und dessen Kinder Ziff. 6 sinngemäß,

 3.1.4 ihrer minderjährigen, unverheirateten und nicht in einer eingetra-
genen Lebenspartnerschaft  lebenden Kinder (auch Stief-, Adoptiv- 
und Pflegekinder sowie Enkelkinder);

 3.1.5 ihrer volljährigen, unverheirateten und nicht in einer eingetragenen 
Lebenspartnerschaft  lebenden Kinder (auch Stief , Adoptiv  und Pfle-
gekinder sowie Enkelkinder), solange sie sich noch in einer Schul  
oder sich unmittelbar anschließenden Berufsausbildung befinden 
(berufliche Erstausbildung   Lehre und/oder Studium  , nicht Refe-
rendarzeit, Fortbildungsmaßnahmen und dgl.).

  Bei Ableistung des Grundwehr , Zivildienstes oder des freiwilligen 
sozialen Jahres vor, während oder im Anschluss an die Berufsausbil-
dung oder das Studium bleibt der Versicherungsschutz bestehen.

3.2 Singleversicherung

 3.2.1 die gleichartige gesetzliche Haftpflicht eines minderjährigen, unver-
heirateten und nicht in einer eingetragenen Lebenspartnerschaft 
lebenden Kindes (auch Stief-, Adoptiv- und Pflegekind sowie Enkel-
kinder);

 3.2.2 eines volljährigen, unverheirateten und nicht in einer eingetra-
genen Lebenspartnerschaft lebenden Kindes (auch Stief , Adoptiv  
und Pflegekind sowie  Enkelkind), solange es sich noch in einer 
Schul  oder sich unmittelbar anschließenden Berufsausbildung be-
findet (berufliche Erstausbildung   Lehre und/oder Studium  , nicht 
Referendarzeit, Fortbildungsmaßnahmen und dgl.).

  Bei Ableistung des Grundwehr , Zivildienstes oder des freiwilligen 
sozialen Jahres vor, während oder im Anschluss an die Berufsausbil-
dung oder das Studium bleibt der Versicherungsschutz bestehen; 

 3.2.3 Soweit sich während der Laufzeit des Vertrages die Anzahl der Kin-
der auf zwei oder mehr (auch Stief-, Adoptiv- und Pflegekind sowie 
Enkelkinder) erhöht und/oder die/der versicherte Single heiratet 
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oder eine Lebenspartnerschaft  eingeht, besteht bis zur nächsten 
Hauptfälligkeit dieses Vertrages automatisch Versicherungsschutz 
nach den Bestimmungen zur Familienversicherung. Mit der Haupt-
fälligkeit wird der Vertrag auf den Tarifbeitrag zur Familienversiche-
rung umgestellt. Im Übrigen gelten die Bestimmungen zur Beitrags-
regulierung gemäß Ziffer 13 AHB.

3.3 55+ Versicherung

 3.3.1 die gleichartige gesetzliche Haftpflicht des Ehegatten oder des ein-
getragenen Lebenspartners  des Versicherungsnehmers;

 3.3.3 im Falle ausdrücklicher Vereinbarung gemäß den nachfolgenden 
Voraussetzungen - der in häuslicher Gemeinschaft mit dem Versi-
cherungsnehmer lebenden Partner einer nichtehelichen Lebensge-
meinschaft und dessen Kinder und Enkelkinder:

  o Der Versicherungsnehmer und der mitversicherte Partner müs-
sen unverheiratet sein, 

  o Der mitversicherte Partner muss in der Police namentlich be-
nannt werden,

  o Haftpflichtansprüche des Partners und dessen Kinder gegen 
den Versicherungsnehmer sind ausgeschlossen, mit Ausnahme 
der nach § 116 Abs.1 SGB und § 86 Abs.1 VVG übergegangenen 
Regressansprüche der Sozialversicherungsträger, Träger der 
Sozialhilfe und privaten Krankenversicherungsträger,

  o Die Mit-Versicherungsnehmereigenschaft für den Partner und 
dessen Kinder, die nicht auch die Kinder des Versicherungsneh-
mers sind, endet mit der Aufhebung der häuslichen Gemein-
schaft zwischen dem Versicherungsnehmer und dem Partner,

  o Im Falle des Todes des Versicherungsnehmers gilt für den über-
lebenden Partner und dessen Kinder Ziff. 6 sinngemäß.

 3.3.4 ihrer minderjährigen, unverheirateten und nicht in einer eingetra-
genen Lebenspartnerschaft  lebenden Kinder (auch Stief-, Adoptiv- 
und Pflegekinder sowie Enkelkinder); 

 3.3.5 Ihrer volljährigen, unverheirateten und nicht in einer eingetragenen 
Lebenspartnerschaft  lebenden Kinder (auch Stief , Adoptiv  und Pfle-
gekinder sowie Enkelkinder), solange sie sich noch in einer Schul  
oder sich unmittelbar anschließenden Berufsausbildung befinden 
(berufliche Erstausbildung   Lehre und/oder Studium  , nicht Refe-
rendarzeit, Fortbildungsmaßnahmen und dgl.). 

  Bei Ableistung des Grundwehr , Zivildienstes oder des freiwilligen 
sozialen Jahres vor, während oder im Anschluss an die Berufsausbil-
dung oder das Studium bleibt der Versicherungsschutz bestehen; 

 Für Ziffer 3.1 und 3.3 gilt:
 Eingetragener Lebenspartner ist derjenige, der in einer eingetragenen 

Lebenspartnerschaft im Sinne des Lebenspartnerschaftsgesetzes oder 
einer vergleichbaren Partnerschaft nach dem Recht anderer Staaten 
lebt. Als eingetragene Lebenspartnerschaften gelten auch die den Part-
nerschaften im Sinne des Lebenspartnerschaftsgesetzes vergleichbaren 
Partnerschaften nach dem Recht anderer Staaten.

3.4 Verzicht auf Prüfung der Aufsichtspflichtverletztungen
 Der Versicherer wird sich nicht auf eine Deliktunfähigkeit von mitversi-

cherten Kindern berufen, soweit dies der Versicherungsnehmer wünscht 
und ein anderer Versicherer (z.B. Sozialversicherungsträger) nicht lei-
stungspflichtig ist. Der Versicherer behält sich Rückgriffsansprüche 
(Regresse) wegen seiner Aufwendungen gegen schadenersatzpflichtige 
Dritte (z.B. Aufsichtspflichtige), soweit Sie nicht Versicherte dieses Ver-
trages sind, vor.

 Soweit im Versicherungsschein nichts anderes benannt, beträgt die 
Höchstersatzleistung des Versicherers für derartige Schäden je Versiche-
rungsfall 40.000 Euro.

3.5 Haushaltshilfe
 Mitversichert ist die gesetzliche Haftpflichtversicherung der im Haushalt 

des VN beschäftigten Personen gegenüber Dritten aus dieser Tätigkeit. 
Das gleiche gilt für Personen, die aus Arbeitsvertrag oder gefälligkeits-
halber Wohnung, Haus und Garten betreuen oder den Streu dienst ver-
sehen.

 Ausgeschlossen sind Haftpflichtansprüche aus Personenschäden, bei 
denen es sich um Arbeitsunfälle und Berufskrankheiten im Betrieb des 
Versicherungsnehmers gemäß dem Sozialgesetzbuch VII handelt.

3.6 Für die Fortsetzung der Privat  Haftpflicht  Versicherung nach dem Tod 
des Versicherungsnehmers: 

 Für den mitversicherten Ehegatten oder eingetragenen Lebenspartner* 
des Versicherungsnehmers oder einem benannten Partner einer nichte-
helichen Lebensgemeinschaft und/oder unverheiratete Kinder des Versi-
cherungsnehmers besteht der bedingungsgemäße Versicherungsschutz 
im Falle des Todes des Versicherungsnehmers bis zum nächsten Beitrags-
fälligkeitstermin fort. Wird die nächste Beitragsrechnung durch den über-
lebenden Ehegatten eingelöst, so wird dieser Versicherungsnehmer. 

3.7 Teilnahme an fachpraktischem Unterricht an einer Schule oder Universität
 Mitversichert ist die gesetzliche Haftpflicht aus der Teilnahme an fach-

praktischem Unterricht an einer Schule oder Universität (z.B. Laborar-
beiten). Mitversichert ist hierbei – abweichend von Ziffer  7.6 AHB – die 
gesetzliche Haftpflicht aus der Beschädigung von Universitäts- oder 
Schuleigentum. Die Versicherungssumme für jeden Schaden richtet sich 
nach den im Vertrag vereinbarten Deckungssummen für Personen  und 
Sachschäden. 

3.8 Taschengeldjobs
 Mitversichert ist die persönliche gesetzliche Haftpflicht von mitversi-

cherten minderjährigen Kindern aus der Ausübung von Hilfstätigkeiten 
(Einkaufen gehen, Ausliefern von Waren/Zeitungen zu Fuß oder mit dem 
Fahrrad, Babysitter, Rasen mähen) für Dritte gegen geringes Entgelt 

 Der Versicherungsschutz besteht Subsidiär, eine etwaig anderweitig be-
stehende Haftpflichtversicherung (Privat- und/oder Betriebshaftpflicht-
versicherung des Auftraggebers) geht dieser Versicherung in jedem Falle 
vor. Kein Versicherungsschutz besteht, soweit für die Tätigkeit ein Ge-
werbe angemeldet werden muss.

 Die Versicherungssumme für jeden Schaden richtet sich nach den im 
Vertrag vereinbarten Deckungssummen für Personen  und Sachschäden. 

3.9 Tätigkeiten als Tagesmutter (Tageseltern)
 Mitversichert ist die gesetzliche Haftpflicht aus der unentgeltlichen oder 

entgeltlichen Tätigkeit als Tagesmutter (Tageseltern) für bis zu 6 Kinder, 
insbesondere aus der Beaufsichtigung von tagsüber zur Betreuung 
übernommenen minderjährigen Kindern im Rahmen des eigenen Haus-
halts, auch außerhalb der Wohnung.

 Mitversichert sind gesetzliche Haftpflichtansprüche der Kinder bzw. ih-
rer Erziehungsberechtigten für Schäden, die die zu betreuenden Kinder 
erleiden.

 Nicht versichert ist die persönliche gesetzliche Haftpflicht der Kinder 
sowie die Haftpflicht wegen Abhandenkommens von Sachen und der 
Verlust von Geld der zu betreuenden Kinder.

4. Sonstige Erweiterung des Versicherungsschutzes

4.1 Für unbegrenzte Auslandsaufenthalte in Europa und sonstige vorüber-
gehende Auslandsaufenthalte bis zu zwei Jahren: 

 Eingeschlossen ist   abweichend von Ziffer 7.9 AHB   die gesetzliche Haft-
pflicht aus im Ausland vorkommenden Schadenereignissen. 

 Die Leistungen des Versicherers erfolgen in EUR. 

 Die Verpflichtung des Versicherers gilt mit dem Zeitpunkt als erfüllt, in 
dem der EUR Betrag bei einem inländischen Geldinstitut angewiesen ist. 

 Voraussetzung: Korrespondenzanschrift im Inland, Abbuchung von 
einem deutschen Konto

4.2 Für Schäden durch häusliche Abwässer: 
 Eingeschlossen sind   teilweise abweichend von Ziffer 7.14 (1) AHB   Haft-

pflichtansprüche wegen Sachschäden durch häusliche Abwässer. 

4.3 Für Schäden durch allmähliche Einwirkung: 
 Eingeschlossen sind Haftpflichtansprüche aus Sachschaden, der ent-

steht durch allmähliche Einwirkung der Temperatur, von Gasen, Dämpfen 
oder Feuchtigkeit und von Niederschlägen (Rauch, Ruß, Staub und dgl.). 

4.4 Für die Mitversicherung von Vermögensschäden: 
 Im Rahmen dieses Vertrages ist die gesetzliche Haftpflicht wegen Vermö-

gensschäden im Sinne des Ziffer 2 AHB aus Schadenereignissen mitversi-
chert, die während der Wirksamkeit der Versicherung eingetreten sind. 

 Ausgeschlossen sind Haftpflichtansprüche aus:
	 •	 Schäden,	 die	 durch	 vom	 Versicherungsnehmer	 (oder	 in	 seinem	

Auftrage oder für seine Rechnung von Dritten) hergestellte oder 
gelieferte Sachen oder geleistete Arbeiten entstehen;

	 •	 Schäden	durch	 ständige	 Immissionen	 (z.	 B.	 Geräusche,	Gerüche,	
Erschütterungen); 

	 •	 planender,	 beratender,	 bau		 oder	 montageleitender,	 prüfender	
oder gutachterlicher Tätigkeit; 

	 •	 Tätigkeiten	 im	 Zusammenhang	mit	 Geld	,	 Kredit	,	 Versicherungs-,	
Grundstücks , Leasing  oder ähnlichen wirtschaftlichen Geschäften, 
aus Zahlungsvorgängen aller Art, aus Kassenführung sowie aus 
Untreue und Unterschlagung; 

	 •	 der	 Verletzung	 von	 gewerblichen	 Schutzrechten	 und	 Urheber-
rechten;

	 •	 Nichteinhaltung	 von	 Fristen,	 Terminen,	 Vor		 und	 Kostenanschlä-
gen; 

	 •	 Ratschlägen,	 Empfehlungen	 oder	 Weisungen	 an	 wirtschaftlich	
verbundene Unternehmen; 

	 •	 Tätigkeiten	im	Zusammenhang	mit	Datenverarbeitung,	Rationali-
sierung und Automatisierung, Auskunftserteilung, Übersetzung, 
Reisevermittlung und Reiseveranstaltung; 

	 •	 vorsätzlichem	 Abweichen	 von	 gesetzlichen	 oder	 behördlichen	
Vorschriften, von Anweisungen oder Bedingungen des Auftragge-
bers oder aus sonstiger vorsätzlicher Pflichtverletzung; 

	 •	 Abhandenkommen	von	Sachen,	auch	z.	B.	von	Geld,	Wertpapieren	
und Wertsachen.

4.5 Vorsorgeversicherung: 
 Für die Vorsorgeversicherung gemäß Ziffer 4 AHB besteht Versicherungs-

schutz im Rahmen der zum Vertrag vereinbarten Versicherungssummen 
für Personen , Sach- und mitversicherte Vermögensschäden. 

4.6 Schlüsselverlust

4.6.1 Private Schlüssel 

 Eingeschlossen ist   in Ergänzung von Ziffer 2.2 AHB und abweichend von 
Ziffer 7.6 AHB   die gesetzliche Haftpflicht des Versicherungsnehmers aus 
dem Abhandenkommen von fremden, privaten Wohnungsschlüsseln 
bzw. Codekarten (auch Generalhauptschlüssel für eine zentrale Schließ-
anlage). 

 Der Versicherungsschutz umfasst die Kosten für die notwendige Aus-
wechslung von Schlössern sowie vorübergehende Sicherungsmaß-
nahmen (Notschloss) und   falls erforderlich   einen Objektschutz bis zu 14 
Tagen, gerechnet ab dem Zeitpunkt, an welchem der Verlust des Schlüs-
sels festgestellt wurde. 

 Ausgeschlossen bleiben 
 - Folgeschäden, die sich aus einem Schlüsselverlust ergeben (z. B. 

Einbruch); 
 - bei Wohnungseigentümern die Kosten für die Auswechslung der 

im Sondereigentum stehenden Schlösser (Eigenschaden). Die Lei-
stungspflicht erstreckt sich auch nicht auf den Miteigentumsan-
teil an dem gemeinschaftlichen Eigentum. 

 - Die Haftung aus dem Verlust von Tresor- und Möbelschlüsseln so-
wie sonstigen Schlüsseln und Codekarten zu beweglichen Sachen

 Soweit im Versicherungsschein nichts anderes benannt wird, steht als 
Ersatzleistung für das Exclusivpaket Fair Play 30.000 € je Einzelschaden 
(2-fach maximiert im Versicherungsjahr) zur Verfügung. 

4.6.2 Fremde berufs-/dienstbezogene Schlüsseln - gilt auch im Rahmen einer 
Vereinsmitgliedschaft oder eines Ehrenamtes

 Eingeschlossen ist – in Ergänzung von Ziffer 2.2 AHB und abweichend 
von Ziffer 7.6 AHB – die gesetzliche Haftpflicht aus dem Abhandenkom-
men von fremden berufs-/ dienstbezogenen Schlüsseln (auch General- 
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Hauptschlüssel für eine zentrale Schließanlage), die sich rechtmäßig im 
Gewahrsam des Versicherten befand.

 Der Versicherungsschutz bezieht sich auch auf Schlüssel, die dem Versi-
cherten im Rahmen einer Vereinsmitgliedschaft oder eines Ehrenamtes 
zur Verfügung gestellt wurden.

 Der Versicherungsschutz beschränkt sich auf gesetzliche Haftpflichtan-
sprüche wegen der Kosten für die notwendige Auswechselung von 
Schlössern und Schließanlagen sowie für vorübergehende Sicherungs-
maßnahmen (Notschloss) und einen Objektschutz bis zu 14 Tagen, ge-
rechnet ab dem Zeitpunkt, an welchem der Verlust des Schlüssels fest-
gestellt wurde.

 Ausgeschlossen bleiben Haftpflichtansprüche aus Folgeschäden eines 
Schlüsselverlustes (z.B. wegen Einbruchs).

 Ausgeschlossen bleibt die Haftung aus dem Verlust von Tresor- und Mö-
belschlüsseln sowie sonstigen Schlüsseln zu beweglichen Sachen.

 Soweit im Versicherungsschein nichts anderes benannt wird, ist inner-
halb der Grundversicherungssummen des Vertrages die Höchstersatzlei-
stung je Einzelschaden und für alle Schäden eines Versicherungsjahres 
auf 30.000 € begrenzt..

 Der Versicherungsschutz besteht subsidiär, soweit eine andere Versiche-
rung zur Ersatzleistung herangezogen werden kann, geht diese in jedem 
Falle vor. 

4.7 Sachschäden durch Gefälligkeitshandlungen

 Verursachen Sie oder eine mitversicherte Person einen Sachschaden bei 
unentgeltlicher Hilfeleistung für Dritte, gleichen wir auch dann den ent-
standenen Schaden aus, wenn keine gesetzliche Haftung besteht, weil 
dem Verursacher nur leichte Fahrlässigkeit vorzuwerfen ist, soweit Sie 
einen Schadenausgleich wünschen.

 Soweit im Versicherungsschein nichts anderes benannt, beträgt die 
Höchstersatzleistung des Versicherers für derartige Schäden je Versiche-
rungsfall 10.000 Euro. 

4.8 Ausfalldeckung

4.8.1 Haftpflichtdeckung 
 Bei Ausfall von rechtskräftig ausgeurteilten und vollstreckbaren Forde-

rungen gegenüber Dritten gilt folgendes: 

 Die OSTANGLER BRANDGILDE (OAB) gewährt dem Versicherungsnehmer 
und der/den versicherten Person/en Versicherungsschutz für den Fall, 
dass eine versicherte Person während der Wirksamkeit der Versicherung 
von einem Dritten geschädigt wird und die daraus entstandenen Scha-
denersatzforderungen gegen den Schädiger nicht durchgesetzt werden 
können. Inhalt und Umfang der Schadenersatzansprüche richten sich 
in entsprechender Anwendung nach dem Deckungsumfang der Privat-
haftpflichtversicherung dieses Vertrages. Darüber hinaus besteht Versi-
cherungsschutz für Schadenersatzansprüche, denen ein vorsätzliches 
Handeln des Schädigers (des Dritten) zugrunde liegt und für Schadener-
satzansprüche, die aus der Eigenschaft des Schädigers (Dritten) als Tier-
halter oder  Hüter entstanden sind. Nicht versichert sind Forderungsaus-
fälle aus Schäden, die in ursächlichem Zusammenhang mit nuklear  und 
genetischen Schäden, Krieg, Aufruhr, inneren Unruhen, Streik, Aussper-
rung oder Erdbeben stehen. 

 Haftpflichtschaden im Sinne dieser Bedingungen ist das Schadenereig-
nis, das den Tod, die Verletzung oder Gesundheitschädigung von Men-
schen (Personenschaden) oder die Beschädigung oder Vernichtung 
von Sachen (Sachschaden) zur Folge hatte und für dessen Folgen der 
Versicherungsnehmer den Dritten aufgrund gesetzlicher Haftpflichtbe-
stimmungen privatrechtlichen Inhalts auf Schadenersatz in Anspruch 
genommen hat. 

 Dritter im Sinne dieser Bedingungen ist der Schadenverursacher, der 
ausweislich des rechtskräftig vollstreckbaren Urteils vom Versicherungs-
nehmer bzw. der/den mitversicherten Person/en wegen eines Haft-
pflichtschadens auf Leistung von Schadenersatz in Anspruch genommen 
wurde. 

 Versicherungsschutz besteht im Rahmen der zum Vertrag vereinbarten 
Deckungssummen, ab einer Schadenersatzforderung von 450 EUR.

 Der Versicherungsnehmer erhält die Entschädigungsleistung auf An-
trag. Er hat der OAB eine Schadenanzeige zuzusenden. Er ist verpflichtet 
wahrheitsgemäße und ausführliche Angaben zum Haftpflichtschaden zu 
machen und alle Tatumstände, welche auf den Haftpflichtschaden Be-
zug nehmen, mitzuteilen. Die OAB kann den Versicherungsnehmer auf-
fordern, weitere für die Beurteilung des Haftpflichtschadens erhebliche 
Schriftstücke einzusenden. Bei Verstoß gegen die in Ziffer 23 bis 25 AHB 
genannten Obliegenheiten kann der Versicherungsnehmer seinen Versi-
cherungsschutz nach Maßgabe der Ziffer 26 AHB verlieren. 

 Die Leistungspflicht der OAB tritt ein, wenn der Versicherungsnehmer 
und/oder die mitversicherte/n Person/en gegen den Dritten vor einem 
Gericht eines Mitgliedsstaates der Europäischen Union, Norwegens, der 
Schweiz ein rechtskräftig vollstreckbares Urteil wegen eines Haftpflicht-
schadens erstritten haben und Vollstreckungsversuche gescheitert sind. 

 Rechtskräftiges, vollstreckbares Urteil im Sinne dieser Bedingungen ist 
auch ein Versäumnis  oder Anerkennungs-urteil, ein Vollstreckungsbe-
scheid oder gerichtlicher vollstreckungsfähiger Vergleich oder notariel-
les Schuldanerkenntnis mit Unterwerfungsklausel, aus der hervorgeht, 
dass sich der Dritte persönlich der sofortigen Zwangsvollstreckung in 
sein gesamtes Vermögen unterwirft. 

 Vollstreckungsversuche sind gescheitert, wenn der Versicherungsneh-
mer nachweist, dass eine Zwangsvollstreckung (Sach  oder Forderungs-
pfändung) nicht oder nicht zur vollen Befriedigung des Schadenersatz-
anspruchs geführt hat oder eine selbst teilweise Befriedigung wegen 
nachgewiesener Umstände aussichtslos erscheint, zum Beispiel weil der 
Dritte die eidesstattliche Versicherung abgegeben hat oder in der ört-
lichen Schuldnerkartei des Amtsgerichts geführt wird. 

 Zum Nachweis der gescheiterten Vollstreckung hat der Versicherungs-
nehmer der OAB das Vollstreckungsprotokoll eines Gerichtsvollzie-

hers vorzulegen, aus dem sich die Erfolglosigkeit (Fruchtlosigkeit) der 
Zwangsvollstreckung ergibt. 

 Die OAB ist zur Leistung nur verpflichtet, wenn der Nachweis der ge-
scheiterten Vollstreckung erbracht ist. 

 Nicht versichert sind Ansprüche des Versicherungsnehmers beziehungs-
weise der versicherten Person/en, für die ein Sozialversicherungsträger 
beziehungsweise Sozialhilfeträger leistungspflichtig ist. 

 Leistungen aus einer für den Versicherungsnehmer beziehungsweise 
die versicherte/n Person/en bestehenden Schadenversicherung (zum 
Beispiel Hausratversicherung) oder für den Dritten bestehenden Privat-
haftpflichtversicherung sind zunächst geltend zu machen. Decken die 
Leistungen aus jenen Verträgen den gesamten Schadenersatzanspruch 
des Versicherungsnehmers bzw. der versicherten Person/en nicht ab, 
leistet die OAB nach der Maßgabe dieser Bedingungen den Restanspruch 
aus diesem Versicherungsvertrag. 

 Der Versicherungsnehmer beziehungsweise die versicherte/n 

 Person/en ist/sind verpflichtet, seine/ihre Ansprüche gegen den Dritten 
bei der Regulierung des Schadens in Höhe der Entschädigungsleistung 
an die OAB abzutreten. Hierfür ist eine gesonderte Abtretungserklärung 
abzugeben. 

 Der Dritte kann aus diesem Vertrag keine Rechte herleiten. 

4.8.2 Schadenersatzrechtschutz für Ausfalldeckung über KS AUXILIA

 Versicherungsschutz besteht auf Grundlage der „Zusatzbedingungen für 
die Versicherung von Schadenersatzrechtschutz als Ergänzung zur Aus-
falldeckung im Rahmen der Privathaftpflichtversicherung“

4.9 Strom / Ökoklausel

 Mitversichert ist die gesetzliche Haftpflicht als Bauherr einer Photovol-
taikanlage, sofern Planung, Bauleitung und Bauausführung an Dritte ver-
geben sind sowie die gesetzliche Haftpflicht aus dem Betrieb dieser Pho-
tovoltaikanlagen bis 30 kw auf dem versicherten Privatgrundstück zur 
Eigenversorgung oder zur Einspeisung von Elektrizität in das Netz des 
örtlichen Energieversorgers. Nicht versichert ist die direkte Versorgung 
von Tarifkunden (Endverbraucher).

 Eingeschlossen gelten Regressansprüche der Elektrizitätsversorgungs-
unternehmen, soweit es sich um Personen- und Sachschäden aus 
Versorgungsstörungen gemäß § 18 der Verordnung über allgemeine 
Bedingungen für den Netzanschluss und dessen Nutzung für die Elek-
trizitätsversorgung in Niederspannung (Niederspannungsanschlussver-
ordnung NAV) handelt.

4.10 Elektronischer Datenaustausch / Internetnutzung 

 Eingeschlossen ist – insoweit abweichend von Ziffer 7.15 AHB – die ge-
setzliche Haftpflicht des Versicherungsnehmers wegen Schäden aus 
dem Austausch, der Übermittlung und der Bereitstellung elektronischer 
Daten, z.B. im Internet, per E-Mail oder mittels Datenträger,

 soweit es sich handelt um

 (1) Löschung, Unterdrückung, Unbrauchbarmachung oder Verände-
rung von Daten  (Datenveränderung) bei Dritten durch Computer-
Viren und / oder andere Schadprogramme;

 (2) Datenveränderung aus sonstigen Gründen sowie der Nichterfas-
sung und fehlerhaften Speicherung von Daten bei Dritten und 
zwar wegen

  - sich daraus ergebender Personen- Sachschäden, nicht jedoch 
für weiterer Datenveränderungen 

  - sowie
  - der Kosten zur Wiederherstellung der veränderten Daten bzw. 

Erfassung / korrekter Speicherung nicht oder fehlerhaft er-
fassten Datenaustausch

 (3) Störung des Zugangs Dritter zum elektronischen Datenaustausch
 Für (1) bis (3) gilt:
 Dem Versicherungsnehmer obliegt es, dass seine auszutauschenden, zu 

übermittelnden, bereitgestellten Daten durch Sicherheitsmaßnahmen 
und/ oder – techniken (z.B. Virenscanner, Firewall) gesichert oder ge-
prüft werden bzw. worden sind, die dem Stand der Technik entsprechen. 
Diese Maßnahmen können auch durch Dritte erfolgen.

 Verletzt der Versicherungsnehmer diese Obliegenheit, so gilt Ziffer 26.1 AHB.

 Die Versicherungssumme für jeden Schaden richtet sich nach den im 
Vertrag vereinbarten Deckungssummen für Personen  und Sachschäden. 

 Mehrere während der Wirksamkeit der Versicherung eintretende Versi-
cherungsfälle gelten als ein Versicherungsfall, der im Zeitpunkt des er-
sten dieser Versicherungsfälle eingetreten ist, wenn diese

 - auf derselben Ursache,
 - auf gleichen Ursachen mit innerem, insbesondere sachlichem und 

zeitlichem Zusammenhang oder
 - auf dem Austausch, der Übermittlung und Bereitstellung elektro-

nischer Daten mit gleichen Mängeln beruhen

 Versicherungsschutz besteht – insoweit abweichend von Ziffer 7.9 AHB – 
für Versicherungsfälle im Ausland.

 Dies gilt jedoch nur, soweit die versicherten Haftpflichtansprüche in eu-
ropäischen Staaten und nach dem Recht europäischer Staaten geltend 
gemacht werden.

 Nicht versichert sind Ansprüche aus nachfolgend genannten Tätigkeiten 
und Leistungen:

 - Software Erstellung, - Handel, - Implementierung, - Pflege;
 - IT- Beratung, -Analyse, - Organisation, -Einweisung, -Schulung;
 - Netzwerkplanung, - installation, - integration, -betrieb, - wartung, 

-pflege
 - Bereithaltung fremder Inhalte, z.B. Access-, Host-, Full-Service-

Providing;

 Ausgeschlossen vom Versicherungsschutz sind Ansprüche
 (1)  wegen Schäden, die dadurch entstehen, dass der versicherungs-

nehmer bewusst 



Seite 12 von 24

 - unbefugt in fremde Datenverarbeitungssysteme/ Datennetze ein-
greift (z.B. Hacker-Attacken, Denial of Servive Attacks),

 - Software einsetzt, die geeignet ist, die Datenordnung zu zerstö-
ren oder zu verändern (z.B. Software- Viren, Trojanische Pferde);

 (2) die in engem Zusammenhang stehen mit
 - massenhaft versandten, vom Empfänger ungewollten elektro-

nisch übertragenen Informationen (z.B. Spamming)
 - Dateien (z.B. Cookies), mit denen widerrechtlich bestimmte Infor-

mationen über Internet Nutzer gesammelt werden sollen;
 (3)  gegen den Versicherungsnehmer oder jeden Mitversicherten, so-

weit diese den Schaden durch bewusstes Abweichen von gesetz-
lichen oder behördlichen Vorschriften (z.B. Teilnahme an rechts-
widrigen Online- Tauschbörsen) oder durch sonstige bewusste 
Pflichtverletzungen herbeigeführt haben.

4.11 Persönlichkeits- oder Namensrechtsverletzung

 Eingeschlossen sind – abweichend von Ziffer 7.16 AHB – Haftpflichtansprü-
che wegen Schäden aus Persönlichkeits- oder Namensrechtsverletzung.

 Auf den Ausschluss Ziffer 7.1 AHB (Vorsatz) wird ausdrücklich hingewiesen.

4.12 Anfeindung, Schikane, Belästigung, Ungleichbehandlung oder sonstige 
Diskriminierung

 Eingeschlossen sind – abweichend von Ziffer 7.17 AHB – Haftpflichtan-
sprüche wegen Schäden aus Anfeindung, Schikane, Belästigung, Un-
gleichbehandlung oder sonstige Diskriminierung.

 Auf den Ausschluss Ziffer 7.1 AHB (Vorsatz) wird ausdrücklich hingewiesen.

4.13 Haftpflicht aus Gewässerschäden
 Das Gewässerschaden Restrisiko ist auf Grundlage der der Besonderen 

Bedingungen zur Haftpflichtversicherung „Besondere Bedingungen für 
die Versicherung der Haftpflicht aus Gewässerschäden – Anlagenrisiko – 
private Risiken“  mitversichert.

4.14 private Tankanlage für Heizöl
 Versichert ist auf Grundlage der „Besondere Bedingungen für die Versi-

cherung der Haftpflicht aus Gewässerschäden – Anlagenrisiko – private 
Risiken“ die gesetzliche Haftpflicht des Versicherungsnehmers als Inha-
ber eines Heizöltanks (auch Batterietanks) im selbstgenutzten Risiko bis 
zu 10.000 l Gesamtfassungsvermögen sowie Kleingebinde bis 50 l/kg je 
Einzelgebinde und mit einem Gesamtfassungsvermögen bis 500 l/kg.

 Evtl. zusätzlich bestehende Versicherungen gehen diesem Versiche-
rungsschutz vor. Alle darüber hinaus gehenden Anlagen gelten nur ver-
sichert, wenn sie im Versicherungsschein oder seinen Nachträgen aufge-
führt sind.

4.15 Öffentlich-rechtliche Pflichten oder Ansprüche zur Sanierung von Um-
weltschäden gemäß Umweltschadensgesetz (USchadG)

 Mitversichert sind Umweltschäden im Umfang der „Besondere Bedin-
gungen zur Versicherung von Umweltschäden nach dem Umweltscha-
densge setz (USchadG) innerhalb privater Haftpflichtversicherungen 
(Umwelt-Privat Stand 05.2010)“

 Bei Auslandsschäden gilt Ziffer IV 1. nicht vereinbart. Versicherungs-
schutz richtet sich ausschließlich nach Ziffer 1.2.4 der Umwelt-Privat. 
Stand 05.2010.

4.16 Mietsachschäden
4.16.1 Mietsachschäden für die Beschädigung von Wohnräumen und 

sonstigen zu privaten Zwecken gemieteten Räumen in Gebäuden:
 Eingeschlossen ist - abweichend von Ziffer 7.6 AHB - die gesetzliche Haft-

pflicht aus der Beschädigung von Wohnräumen und sonstigen zu pri-
vaten Zwecken gemieteten Gebäude (einschl. gepachteter Schrebergar-
ten) und Räumen in Gebäuden.

 Ausgeschlossen sind Haftpflichtansprüche wegen 
 o Abnutzung, Verschleißes und übermäßiger Beanspruchung, 
 o Schäden an Heizungs-, Maschinen , Kessel  und Warmwasserberei-

tungsanlagen sowie an Elektro- und Gasgeräten, 
 o Glasschäden, soweit sich der Versicherungsnehmer hiergegen be-

sonders versichern kann; 
 o Schäden infolge Schimmelbildung

 die unter den Regressverzicht nach dem Abkommen der Feuerversi-
cherer bei übergreifenden Schadenereignissen fallenden Rückgriffsan-
sprüche. 

 Soweit im Versicherungsschein nichts anderes benannt wird, steht als 
Ersatzleistung für das Exclusivpaket Fair Play die Grundversicherungs-
summe des Vertrages zur Verfügung. 

4.16.2 Beschädigung von gemieteten beweglichen Sachen in Hotels 
und gemieteten Ferienwohnungen/-häuser

 Eingeschlossen ist - abweichend von Ziffer 7.6 AHB - die gesetzliche 
Haftpflicht des Versicherungsnehmers wegen Schäden an gemieteten 
beweglichen Sachen in Hotels, gemieteten Ferienwohnungen/ -häusern, 
Pensionen und Schiffskabinen.

 Ausgeschlossen bleiben Ansprüche wegen Schäden an Kraftfahrzeugen, 
Kraftfahrzeuganhängern, Luft- und Wasserfahrzeugen.

 Soweit im Versicherungsschein nichts anderes benannt wird, steht als 
Ersatzleistung für das Exclusivpaket Fair Play die Grundversicherungs-
summe des Vertrages zur Verfügung.

4.16.3 Beschädigung, Vernichtung oder Verlust fremder Sachen

 Eingeschlossen ist – in Ergänzung von Ziff. 2.2 AHB und abweichend von 
Ziff. 7.6 AHB – die gesetzliche Haftpflicht des Versicherungsnehmers aus 
der Beschädigung, der Vernichtung oder dem Verlust von fremden Sa-
chen, auch wenn diese zu privaten Zwecken gemietet, gepachtet, gelie-
hen wurden oder Gegenstand eines besonderen Verwahrungsvertrages 
sind.

 Ausgeschlossen bleiben:
 o Schäden an Sachen, die dem Beruf oder Gewerbe der versicherten 

Personen dienen;
 o Schäden durch Abnutzung, Verschleiß und übermäßige Beanspru-

chung;

 o Schäden an Schmuck- und Wertsachen, auch Verlust von Geld, Ur-
kunden und Wertpapieren;

 o Vermögensfolgeschäden;
 o Schäden an Land-, Luft- und Wasserfahrzeugen;

 Die Höchstersatzleistung des Versicherers beträgt 10.000 EUR je Versi-
cherungsfall. 

4.17 Fair Play Klausel 

 Anerkennungsklausel 
 Der Versicherer erkennt an, dass ihm bei Abschluss des Vertrages alle 

Umstände bekannt waren, die für die Beurteilung des Risikos erheblich 
sind, es sei denn, dass irgendwelche Umstände arglistig verschwiegen 
wurden. Wenn die Risiken nach Vertragsabschluss besichtigt werden, so 
gilt die Anerkennungsklausel nicht nur für den Vertragsabschluss, son-
dern auch für den Zeitpunkt der Nachbesichtigung.  

 Änderungen des Bedingungswerkes 
 Werden während der Laufzeit des Vertrages die Bedingungen zugunsten 

des Versicherungsnehmers ohne Zuschlagsbeitrag geändert, so gelten 
diese Änderungen automatisch mit Tag der Einführung bei der Ostanger 
Versicherung als mitversichert. 

 Versehensklausel im Zusammenhang mit Schadensmeldungen 
 Eine versehentlich verspätete Abgabe von Schadensmeldungen beein-

trächtigt den Versicherungsschutz nicht. 

 Sachverständigengutachten 
 Der Versicherer verpflichtet sich bei Einschaltung eines Sachverstän-

digen im Schadensfall, ein Exemplar des vom Sachverständigen erstell-
ten Gutachtens unmittelbar nach Erstellung kostenfrei an den Versiche-
rungsnehmer auszuhändigen.  

4.18 Leistungsgarantie gegenüber den GDV Bedingungen   
 Die Ostangler garantiert, dass die dieser Privat Haftpflicht zugrunde 

liegenden Allgemeinen Versicherungsbedingungen für die Haftpflicht-
versicherung (AHB) und Besonderen Bedingungen zur Privat-Haftpflicht-
versicherung ausschließlich zum Vorteil der VN von den durch den 
Gesamtverband der Versicherungswirtschaft (GDV empfohlenen Bedin-
gungen abweichen. 

 Die Leistungsgarantie bezieht sich ausschließlich auf die GDV Variante 
mit AHB.

4.19 Besondere Bedingungen für die Versicherung 
der Haftpflicht aus Gewässerschäden 

  – außer Anlagenrisiko – (Versicherungsschutz besteht 
automatisch mit dem Einschluss Fair Play)

4.19.1 Gegenstand der Versicherung
 Der Versicherungsschutz umfasst im Umfang des Vertrages, wobei Ver-

mögensschäden wie Sachschäden behandelt werden, die gesetzliche 
Haftpflicht des Versicherungsnehmers für mittelbare oder unmittelbare 
Folgen von Veränderungen der physikalischen, chemischen oder biolo-
gischen Beschaffenheit eines Gewässers einschließlich des Grundwas-
sers (Gewässerschäden), mit Ausnahme der Haftpflicht als Inhaber von 
Anlagen zur Lagerung von gewässerschädlichen Stoffen und aus der 
Verwendung dieser gelagerten Stoffe; Versicherungsschutz hierfür wird 
ausschließlich durch besonderen Vertrag gewährt. 

4.19.2 Versicherungsleistungen
 Aufwendungen, auch erfolglose, die der Versicherungsnehmer im Versi-

cherungsfall zur Abwendung oder Minderung des Schadens für geboten 
halten durfte (Rettungskosten), sowie außergerichtliche Gutachterko-
sten, werden vom Versicherer insoweit übernommen, als sie zusammen 
mit der Entschädigungsleistung die Versicherungssumme für Sachschä-
den nicht übersteigen. Für Gerichts  und Anwaltskosten bleibt es bei 
der Regelung der Allgemeinen Versicherungsbedingungen für die Haft-
pflichtversicherung. 

 Auf Weisung des Versicherers aufgewendete Rettungs  und außerge-
richtliche Gutachterkosten sind auch insoweit zu ersetzen, als sie zusam-
men mit der Entschädigung die Versicherungssumme für Sachschäden 
übersteigen. Eine Billigung des Versicherers von Maßnahmen des Ver-
sicherungsnehmers oder Dritter zur Abwendung oder Minderung des 
Schadens gilt nicht als Weisung des Versicherers. 

4.19.3 Vorsätzliche Verstöße
 Nicht gedeckt sind Haftpflichtansprüche gegen die Personen (VN oder 

jeden Mitversicherten), die den Schaden durch vorsätzliches Abweichen 
von dem Gewässerschutz dienenden Gesetzen, Verordnungen, an den 
Versicherungsnehmer gerichteten behördlichen Anordnungen oder 
Verfügungen herbeigeführt haben. 

4.19.4 Ausschlüsse
 Der Versicherungsschutz bezieht sich nicht auf Haftpflichtansprüche 

wegen Schäden, die mittelbar oder unmittelbar auf Kriegsereignissen, 
anderen feindseligen Handlungen, Aufruhr, inneren Unruhen, General-
streik (in der Bundesrepublik oder in einem Bundesland) oder unmit-
telbar auf Verfügungen oder Maßnahmen von hoher Hand beruhen. Das 
Gleiche gilt für Schäden durch höhere Gewalt, soweit sich elementare 
Naturkräfte ausgewirkt haben.
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Zusatzklauseln
(Versicherungsschutz besteht nach besonde-
rer Vereinbarung – siehe folgende Klauseln 
und Versicherungsschein)
1 Ehrenamtliche Tätigkeit und Freiwilligenarbeit 

1.1 Versichert ist die gesetzliche Haftpflicht aus einer nicht hoheitlichen eh-
renamtlichen Tätigkeit oder unentgeltlichen Freiwilligenarbeit aufgrund 
eines sozialen Engage-ments, sofern nicht Versicherungsschutz über 
eine andere Haftpflichtversicherung (z. B. Vereins- oder Betriebshaft-
pflicht) besteht. 

 Versichert ist insbesondere die Mitarbeit in der Kranken- und Altenpfle-
ge; der Behinderten-, Kirchen- und Jugendarbeit, in Vereinen, Bürgerini-
tiativen, Par-teien und Interessenverbänden, bei der Freizeitgestaltung 
in Sportvereinigungen, Musikgruppen, bei Pfadfindern oder gleichartig 
organisierten Gruppen.

 Nicht versichert sind die Gefahren aus der Ausübung von öffentlichen/
hoheitlichen Ehrenämtern wie z. B. als Bürgermeister, Gemeinderats-
mitglied, chöffe, Laienrichter, Prüfer für Kammern, Angehöriger der 
Freiwilligen Feuerwehr, wirtschaftlichen/sozialen Ehrenämtern mit be-
ruflichem Charakter wie z.B. als Betriebs- und Personalrat, Versicherten-
ältester, Vertrauensperson nach § 40 SGB IV, beruflicher Betreuer nach 
§1897 (6) BGB

1.2 Umfang der Vermögensschadenhaftpflicht-Versicherung
 Versichert ist im Rahmen der Allgemeinen Versicherungsbedingungen 

zur Haftpflichtversicherung für Vermögensschäden (AVB) – die gesetz-
liche Haft-pflicht des Versicherungsnehmers als Richter oder Beamter, 
Angestellter oder Arbeiter des öffentlichen Dienstes, nicht jedoch aus 
Nebenämtern und Ne-benbeschäftigungen. Die Versicherung erstreckt 
sich auf alle Regressansprüche des Fiskus aus Vermögensschäden, für 
die er als Dienstherr einem Dritten Ersatz leisten musste und Ansprüche 
des Dienstherrn wegen Vermögensschäden, die ihm unmittelbar zuge-
fügt werden.

 Vermögensschäden sind solche Schäden, die weder Personenschäden 
(Tod, Verletzung des Körpers oder Schädigung der Gesundheit von Men-
schen) und Sachschäden (Vernichtung, Beschädigung, Verderben oder 
Abhandenkommen von Sachen) sind, noch sich aus solchen Schäden her-
leiten.

 Die Höchstersatzleistung beträgt je Verstoß 20.000 EUR, begrenzt auf 
50.000 EUR für alle Verstöße eines Versicherungsjahres. 

 Als Selbstbehalt gilt 10 % der Haftpflichtsumme, höchstens 500 EUR als 
vereinbart.

1.3 Abweichend von Ziffer 1.1 und 1.2 ist jedoch mitversichert die gesetz-
liche Haftpflicht als Angehöriger der freiwilligen Feuerwehr; Versiche-
rungsschutz besteht jedoch nur für die Fälle, für die der jeweilige Träger 
(Gemeinde) der freiwilligen Feuerwehr nicht in Anspruch genommen 
werden kann. Für alle anderen Fälle gilt, Der Versicherungsschutz be-
steht subsidiär, soweit eine andere Versicherung zur Ersatzleistung he-
rangezogen werden kann, geht diese in jedem Falle vor.

2. Tierhalter-Haftpflicht-Versicherung

2.1 Versichert ist im Umfang der Allgemeinen Versicherungsbedingungen 
für die Haftpflichtversicherung (AHB) und der nachstehenden Bestim-
mungen – die gesetzliche Haftpflicht des Versicherungsnehmers als 
privater Tierhalter der im Versicherungsschein und seinen Nachträgen 
genannten Tiere. 

 Mitversichert ist die gesetzliche Haftpflicht
 o des Hundehalters aus Schäden durch Welpen der versicherten 

Hündin bis zu 6 Monate nach der Geburt;
 o des Tierhüters, sofern er nicht gewerbsmäßig tätig ist;
 o aus Schäden durch ungewollten Deckakt 

2.2 Gewerbliche oder betriebliche Verwendung der Tiere ist nur in Verbin-
dung mit dem Betriebsrisiko versicherbar.

2.3 Sämtliche vorhandenen Tiere der gleichen Gattung müssen zur Prämi-
enberechnung angegeben werden, ausgenommen Jagdhunde, für die 
Versicherung schutz durch eine Jagdhaftpflicht-Versicherung besteht.

2.4 Für eine private Hundezucht- (Zwinger) besteht Versicherungsschutz 
nur nach besonderer Vereinbarung
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Besondere Bedingungen Haftpflicht
(Versicherungsschutz besteht nach besonderer Vereinbarung – siehe folgende Klauseln und Versi-
cherungsschein)

1. Besondere Bedingungen für die Versicherung der Haftpflicht  aus Gewässerschäden
 Anlagenrisiko – private Risiken (08/2009)

2. Besondere Bedingungen zur Versicherung von Umweltschäden nach dem Umweltscha-
densgesetz USchadG) innerhalb privater Haftpflichtversicherungen

 (Umwelt-Privat Stand 05.2010)

3. Haftpflicht-Vertragsbedingungen zur Dienst-/Berufshaftpflichtversicherung für Richter, 
Beamte, Angestellte und Arbeiter im öffentlichen Dienst – außer Ärzte, Bundeswehrange-
hörige (05/2010)

4. Allgemeine Versicherungsbedingungen zur Vermögensschaden-Haftpflichtversicherung 
(AVB) (02/2013)

5. Zusatzbedingungen für die Versicherung von Schadenersatzrechtsschutz als Ergänzung 
zur Ausfalldeckung im Rahmen der Privathaftpflichtversicherung über die KS AUXILIA 
(05/2010)

1. Besondere Bedingungen für die Versicherung der 
Haftpflicht  aus Gewässerschäden – Anlagenrisiko –

 private Risiken (08/2009)
 (Versicherungsschutz besteht nach besonderer Ver-

einbarung – siehe Versicherungsschein)

1.1 Gegenstand der Versicherung 
 Versichert ist im Rahmen der Allgemeine Bedingungen für die Haft-

pflichtversicherung (AHB) und der nachstehenden Besonderen Bedin-
gungen die Haft-pflicht des Versicherungsnehmers als Inhaber der im 
Versicherungsschein oder seinen Nachträgen angegebenen Anlagen zur 
Lagerung von gewässer-schädlichen Stoffen und aus der Verwendung 
dieser gelagerten Stoffe für unmittelbare oder mittelbare Folgen (Per-
sonen-, Sach- und Vermögensschäden) von Veränderungen der physika-
lischen, chemischen oder biologischen Beschaffenheit eines Gewässers 
einschließlich des Grundwassers (Gewässer-schäden).

 Soweit im Versicherungsschein und seinen Nachträgen sowie im fol-
genden nichts anderes bestimmt ist, finden die Allgemeinen Versiche-
rungsbedingun-gen für die Haftpflichtversicherung (AHB) Anwendung. 

 Mitversichert sind die Personen, die der Versicherungsnehmer durch Ar-
beitsvertrag mit der Verwaltung, Reinigung, Beleuchtung und sonstigen 
Betreuung der Grundstücke beauftragt hat für den Fall, dass sie aus An-
lass dieser Verrichtung in Anspruch genommen werden. 

 Ausgeschlossen sind Haftpflichtansprüche aus Personenschäden, bei 
denen es sich um Arbeitsunfälle im Betrieb des Versicherungsnehmers 
gemäß des SGB handelt. 

1.2 Versicherungsleistungen 
 Der Versicherungsschutz wird im Rahmen der beantragten Deckungs-

summe (gleichgültig, ob Personen, Sach  oder Vermögensschäden) ge-
währt.

1.3 Rettungskosten 
 Aufwendungen, auch erfolglose, die der Versicherungsnehmer im Versi-

cherungsfall zur Abwendung oder Minderung des Schadens für geboten 
halten durfte (Rettungskosten), sowie außergerichtliche Gutachterko-
sten werden vom Versicherer insoweit übernommen, als sie zusammen 
mit der Entschädi-gungsleistung die Einheitsdeckungssumme nicht 
übersteigen. Für Gerichts  und Anwaltskosten bleibt es bei der Regelung 
der Allgemeinen Versiche-rungsbedingungen für die Haftpflichtversi-
cherung. 

 Auf Weisung des Versicherers aufgewendete Rettungs  und außergericht-
liche Gutachterkosten sind auch insoweit zu ersetzen, als sie zusammen 
mit der Entschädigung die Einheitsdeckungssumme übersteigen. Eine 
Billigung des Versicherers von Maßnahmen des Versicherungsnehers 
oder Dritter zur Ab-wendung oder Minderung des Schadens gilt nicht als 
Weisung des Versicherers. 

1.4 Vorsätzliche Verstöße 
 Ausgeschlossen sind Haftpflichtansprüche gegen die Personen (Versi-

cherungsnehmer oder jeden Mitversicherten), die den Schaden durch 
vorsätzliches Abweichen von dem Gewässerschutz dienenden Gesetzen, 
Verordnungen, an den Versicherungsnehmer gerichteten behördlichen 
Anordnungen oder Verfügungen herbeigeführt haben.

1.5 Vorsorgeversicherung
 Die Bestimmungen der Ziffer 3.1 (3) und 4 der AHB  – Vorsorgeversiche-

rung – finden keine Anwendung.

1.6 Gemeingefahren
 Ausgeschlossen sind Haftpflichtansprüche wegen Schäden, die unmit-

telbar oder mittelbar auf Kriegsereignissen, anderen feindseligen Hand-
lungen, Auf-ruhr, inneren Unruhen, Generalstreik (in der Bundesrepublik 
oder in einem Bundesland) oder unmittelbar auf Verfügungen oder Maß-

nahmen von hoher Hand beruhen. Das gleiche gilt für Schäden durch 
höhere Gewalt, soweit sich elementare Naturkräfte ausgewirkt haben. 

1.7 Eingeschlossene Schäden 
 Eingeschlossen sind abweichend von Ziffer 1 AHB   auch ohne dass ein Ge-

wässerschaden droht oder eintritt   Schäden an unbeweglichen Sachen 
des Versicherungsnehmers, die dadurch verursacht werden, dass die ge-
wässerschädlichen Stoffe bestimmungswidrig aus der Anlage (gemäß Zif-
fer 4.1 Abs. 1 dieser Zusatzbedingungen) ausgetreten sind. Dies gilt auch 
bei allmählichem Eindringen der Stoffe in die Sachen. Der Versicherer 
ersetzt die Aufwen-dungen zur Wiederherstellung des Zustandes, wie er 
vor Eintritt des Schadens bestand. Eintretende Wertverbesserungen sind 
abzuziehen. Ausgeschlos-sen bleiben Schäden an der Anlage (gemäß Zif-
fer 4.1 Abs. 1 dieser Zusatzbedingungen) selbst. Von jedem Schaden hat 
der Versicherungsnehmer 250 EUR selbst zu tragen. 

2. Besondere Bedingungen zur Versicherung von Um-
weltschäden nach dem Umweltschadensgesetz 
(USchadG) innerhalb privater Haftpflichtversiche-
rungen (Umwelt-Privat Stand 05.2010)

 (Versicherungsschutz besteht nach besonderer Ver-
einbarung – siehe Versicherungsschein)

2.1 Öffentlich-rechtliche Pflichten oder Ansprüche zur Sanierung von Um-
weltschäden gemäß Umweltschadensgesetz (USchadG) 

2.1.1 Mitversichert sind abweichend von Ziff. 1.1 AHB öffentlich-rechtliche 
Pflichten oder Ansprüche zur Sanierung von Umweltschäden gemäß 
Umweltscha-densgesetz (USchadG) , soweit während der Wirksamkeit 
des Versicherungsvertrages 

 o die schadenverursachenden Emissionen plötzlich, unfallartig und 
bestimmungswidrig in die Umwelt gelangt sind oder 

 o die sonstige Schadenverursachung plötzlich, unfallartig und be-
stimmungswidrig erfolgt ist.

 Auch ohne Vorliegen einer solchen Schadenverursachung besteht Versi-
cherungsschutz für Umweltschäden durch Lagerung, Verwendung oder 
anderen Umgang von oder mit Erzeugnissen Dritter ausschließlich dann, 
wenn der Umweltschaden auf einen Konstruktions-, Produktions- oder 
Instruktionsfehler dieser Erzeugnisse zurückzuführen ist. Jedoch be-
steht kein Versicherungsschutz, wenn der Fehler im Zeitpunkt des In-
verkehrbringens der Erzeugnisse nach dem Stand von Wissenschaft und 
Technik nicht hätte erkannt werden können (Entwicklungsrisiko).

 Umweltschaden ist eine 
 o Schädigung von geschützten Arten und natürlichen Lebensräumen,
 o Schädigung der Gewässer einschließlich Grundwasser, 
 o Schädigung des Bodens. 

2.1.1 Nicht versichert sind 

 Pflichten oder Ansprüche soweit sich diese gegen die Personen (Versi-
cherungsnehmer oder ein Mitversicherter) richten, die den Schaden da-
durch verur-sacht haben, dass sie bewusst von Gesetzen, Verordnungen 
oder an den Versicherungsnehmer gerichteten behördlichen Anord-
nungen oder Verfügun-gen, die dem Umweltschutz dienen, abweichen.

 Pflichten oder Ansprüche wegen Schäden 
 o die durch unvermeidbare, notwendige oder in Kauf genommene 

Einwirkungen auf die Umwelt entstehen. 
 o für die der Versicherungsnehmer aus einem anderen Versiche-

rungsvertrag (z. B. Gewässerschadenhaftpflichtversicherung) Ver-
sicherungsschutz hat oder hätte erlangen können.

 Die Versicherungssumme steht in Höhe und innerhalb der Grundversi-
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cherungssumme des Vertrages zur Verfügung und ist einfach maximiert 
für alle Schäden eines Versicherungsjahres.

2.1.1 Ausland 

 Versichert sind abweichend von Ziff. 7.9 AHB im Umfang dieses Versiche-
rungsvertrages im Geltungsbereich der EU-Umwelthaftungsrichtlinie 
(2004/35/EG) eintretende Versicherungsfälle. 

2.2 Versicherungsschutz besteht insoweit abweichend von Ziff. 7.9 AHB 
auch für Pflichten oder Ansprüche gemäß nationalen Umsetzungsge-
setzen anderer EU-Mitgliedstaaten, sofern diese Pflichten oder Ansprü-
che den Umfang der o. g. EU-Richtlinie nicht überschreiten. 

3. Haftpflicht-Vertragsbedingungen zur Dienst-/Berufs-
haftpflichtversicherung für Richter, Beamte, Ange-
stellte und Arbeiter im öffentlichen Dienst – außer 
Ärzte, Bundeswehrangehörige (05/2010)

 (Versicherungsschutz besteht nach besonderer Ver-
einbarung – siehe Versicherungsschein)

A. Umfang der Berufshaftpflicht-Versicherung

3.1 Gegenstand der Versicherung

3.1.1 Versichert ist im Rahmen der Allgemeinen Versicherungsbedingungen 
für die Haftpflichtversicherung (AHB) – die gesetzliche Haftpflicht des 
Versiche-rungsnehmers als Richter oder Beamter, Angestellter und Ar-
beiter des öffentlichen Dienstes, nicht jedoch aus Nebenämtern und Ne-
benbeschäftigungen.

3.1.2 Die Versicherung ist auf Personen- (Tod, Verletzung oder Gesundheits-
schädigung von Personen) und Sachschäden (Vernichtung oder Beschä-
digung von Sachen) abgestellt. Für Vermögensschäden besteht Versi-
cherungsschutz gemäß Teil B.

3.1.3 Mitversichert ist
 o die gesetzliche Haftpflicht des dienstlichen Vertreters des Versicher-

ten, es sei denn, der Vertreter ist selbst entsprechend versichert,
 o bei Pfarrern die gesetzliche Haftpflicht als Religionslehrer und Ar-

menpflegevorstand,
 o die gesetzliche Haftpflicht des Ehegatten aus seiner beruflichen 

Tätigkeit, soweit Versicherungsschutz hierfür zusätzlich bean-
tragt und dokumentiert wurde.

3.2 Besondere Bedingungen zur Versicherung von Haftpflichtansprüchen 
aus Beschädigung, Vernichtung und Abhandenkommen von fiskali-
schem Eigentum – soweit beantragt und dokumentiert –

3.2.1 Eingeschlossen ist – abweichend von Ziffer 1und Ziffer 7.6 AHB – die 
gesetzliche Haftpflicht aus Beschädigung, Vernichtung und Abhanden-
kommen von fiskalischem Eigentum einschließlich Verwarnungsblocks 
gemäß dem Ordnungswidrigkeitengesetz.

3.2.2 Ausgeschlossen sind Haftpflichtansprüche wegen Abhandenkommen 
von Geld, Wertpapieren und Wertsachen.

3.2.3 Die Höchstersatzleistung beträgt – im Rahmen der Vertragsdeckungs-
summe – je Schadenereignis 500 EUR, begrenzt auf 1.500 EUR für alle 
Versiche-rungsfälle eines Versicherungsjahres.

3.2.4 Von jedem ersatzpflichtigen Schaden hat der Versicherungsnehmer 100 
EUR selbst zu tragen.

3.3 Nicht versichert

3.3.1 sind Haftpflichtansprüche aus der Jagdausübung

3.3.2 sind Haftpflichtansprüche aus Personenschäden, bei denen es sich 
um Arbeitsunfälle im Betrieb des Versicherungsnehmers gemäß der 
Reichsversiche-rungsordnung (RVO) handelt. Das gleiche gilt für solche 
Dienstunfälle gemäß den beamtenrechtlichen Vorschriften, die in Aus-
übung oder infolge des Dienstes Angehörigen derselben Dienststelle 
zugefügt werden.

3.3.3 ist die gesetzliche Haftpflicht privatrechtlichen Inhalts
 - aus dem Umgang mit Kernenergie
 - aus vorschriftswidrigem Umgang mit feuer-gefährlichen oder ex-

plosiven Stoffen
 - als Tierhalter oder –Hüter von Hunden, Pferden u.ä., soweit nicht 

besonders vereinbart
 - des Eigentümers, Besitzers, Halters oder Führers eines Kraft-, Luft- 

oder Wasserfahrzeuges wegen Schäden, die durch den Gebrauch 
des Fahrzeu-ges verursacht werden

 - als Arzt oder Soldat
 - aus Nebenbeschäftigungen / Nebentätigkeiten, aus denen eige-

nes Einkommen erzielt wird
 - aus der Tätigkeit als Mitglied einer Betriebsleitung
 - aus Ansprüchen, die nicht auf deutschem Recht begründet sind 
 - aus Kassenfehlbeträgen

3.4 Umweltschäden
 Die Ausschlussbestimmung des Ziffer 7.10b) AHB hat keine Gültigkeit. 

3.4.1 Besondere Bedingungen für die Versicherung der Haftpflicht aus Gewäs-
serschäden   außer Anlagenrisiko   

3.4.2  Gegenstand der Versicherung
 Der Versicherungsschutz umfasst im Umfang des Vertrages, wobei Ver-

mögensschäden wie Sachschäden behandelt werden, die gesetzliche 
Haftpflicht des Versicherungsnehmers für mittelbare oder unmittelbare 
Folgen von Veränderungen der physikalischen, chemischen oder biolo-
gischen Beschaffenheit eines Gewässers einschließlich des Grundwassers 
(Gewässerschäden) 

 mit Ausnahme der Haftpflicht als Inhaber von Anlagen zur Lagerung von 
gewässerschädlichen Stoffen und aus der Verwendung dieser gelager-
ten Stoffe; Versicherungsschutz hierfür wird ausschließlich durch beson-
deren Vertrag gewährt. 

3.4.3  Versicherungsleistungen
 Aufwendungen, auch erfolglose, die der Versicherungsnehmer im Versi-

cherungsfall zur Abwendung oder Minderung des Schadens für geboten 
halten durfte (Rettungskosten), sowie außergerichtliche Gutachterko-
sten, werden vom Versicherer insoweit übernommen, als sie zusammen 
mit der Entschädigungsleistung die Versicherungssumme für Sachschä-
den nicht übersteigen. Für Gerichts  und Anwaltskosten bleibt es bei 
der Regelung der Allgemeinen Versicherungsbedingungen für die Haft-
pflichtversicherung. 

 Auf Weisung des Versicherers aufgewendete Rettungs- und außerge-
richtliche Gutachterkosten sind auch insoweit zu ersetzen, als sie zusam-
men mit der Entschädigung die Versicherungssumme für Sachschäden 
übersteigen. Eine Billigung des Versicherers von Maßnahmen des Ver-
sicherungsnehmers oder Dritter zur Abwendung oder Minderung des 
Schadens gilt nicht als Weisung des Versicherers. 

3.4.4 Vorsätzliche Verstöße
 Nicht gedeckt sind Haftpflichtansprüche gegen die Personen (VN oder 

jeden Mitversicherten), die den Schaden durch vorsätzliches Abweichen 
von dem Gewässerschutz dienenden Gesetzen, Verordnungen, an den 
Versicherungsnehmer gerichteten behördlichen Anordnungen oder 
Verfügungen herbeigeführt haben.

3.4.5  Ausschlüsse
 Der Versicherungsschutz bezieht sich nicht auf Haftpflichtansprüche 

wegen Schäden, die mittelbar oder unmittelbar auf Kriegsereignissen, 
anderen feindseligen Handlungen, Aufruhr, inneren Unruhen, General-
streik (in der Bundesrepublik oder in einem Bundesland) oder unmit-
telbar auf Verfügungen oder Maßnahmen von hoher Hand beruhen. Das 
Gleiche gilt für Schäden durch höhere Gewalt, soweit sich elementare 
Naturkräfte ausgewirkt haben. 

3.4.6 Kleingebinde
 Kleingebinde bis 50 l/kg je Einzelgebinde und mit einem Gesamtfas-

sungsvermögen bis 500 l/kg gelten nicht als Anlagen.

B. Umfang der Vermögensschadenhaftpflicht-Versicherung

3.5 Gegenstand der Versicherung
 Versichert ist im Rahmen der Allgemeinen Versicherungsbedingungen 

zur Haftpflichtversicherung für Vermögensschäden (AVB) – die gesetz-
liche Haftpflicht des Versicherungsnehmers als Richter oder Beamter, 
Angestellter oder Arbeiter des öffentlichen Dienstes, nicht jedoch aus 
Nebenämtern und Nebenbeschäftigungen. Die Versicherung erstreckt 
sich auf alle Regressansprüche des Fiskus aus Vermögensschäden, für 
die er als Dienstherr einem Dritten Ersatz leisten musste und Ansprüche 
des Dienstherrn wegen Vermögensschäden, die ihm unmittelbar zuge-
fügt werden.

 Vermögensschäden sind solche Schäden, die weder Personenschäden 
(Tod, Verletzung des Körpers oder Schädigung der Gesundheit von Men-
schen) und Sachschäden (Vernichtung, Beschädigung, Verderben oder 
Abhandenkommen von Sachen) sind, noch sich aus solchen Schäden her-
leiten.

3.6 Die Höchstersatzleistung beträgt je Verstoß 25.000 EUR, begrenzt auf 
50.000 EUR für alle Verstöße eines Versicherungsjahres. 

3.7 Als Selbstbehalt gilt 10 % der Haftpflichtsumme, höchstens 500 EUR als 
vereinbart.

4. Allgemeine Versicherungsbedingungen zur Vermö-
gensschaden-Haftpflichtversicherung (AVB) (02/2013) 

 (Versicherungsschutz besteht nach besonderer Ver-
einbarung – siehe Versicherungsschein)

4.1 Gegenstand des Versicherungsschutzes, Vermögensschaden, Versiche-
rungsnehmer

 Versicherungsschutz für berufliche Tätigkeit, Vermögensschadenbegriff, 
Versicherungsfall

4.1.1  Gegenstand des Versicherungsschutzes
 Der Versicherer bietet dem Versicherungsnehmer Versicherungsschutz 

für den Fall, dass er wegen eines bei der Ausübung beruflicher Tätig-
keit – von ihm selbst oder einer Person, für die er nach §§ 278, 831 BGB 
einzutreten hat – begangenen Verstoßes von einem anderen auf Grund 
gesetzlicher Haftpflichtbestimmungen für einen Vermögensschaden 
verantwortlich gemacht wird.

 Ausgenommen sind Ansprüche auf Rückforderung von Gebühren oder 
Honoraren sowie Erfüllungsansprüche und Erfüllungssurrogate gemäß § 
281 i.V. m. § 280 BGB.

4.1.2  Definition des Vermögensschadens
 Vermögensschäden sind solche Schäden, die weder Personenschäden 

(Tötung, Verletzung des Körpers oder Schädigung der Gesundheit  von 
Men-schen) noch Sachschäden (Beschädigung, Verderben, Vernichtung 
oder Abhandenkommen von Sachen) sind, noch sich aus solchen von 
dem Versicherungsnehmer oder einer Person, für die er einzutreten hat, 
verursachten Schäden herleiten.

 Als Sachen gelten insbesondere auch Geld und geldwerte Zeichen.

4.2 Natürliche Personen als Versicherungsnehmer

4.2.1 Gemeinschaftliche Berufsausübung 
 Als Gesellschafter / Mitinhaber gelten Personen, die ihren Beruf nach au-

ßen hin gemeinschaftlich ausüben, ohne Rücksicht darauf, ob sie durch 
Gesellschaftsvertrag oder einen anderen Vertrag verbunden sind. 

4.2.2 Zurechnung
 Ein Ausschlussgrund nach § 4 oder ein Rechtsverlust nach § 3 Ziffer 9 

sowie nach § 6, der in der Person eines Gesellschafters / Mitinhabers vor-
liegt, geht zu Lasten aller Gesellschafter / Mitinhaber.
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4.3 Juristische Personen als Versicherungsnehmer

4.3.1 Versicherungsschutz für Repräsentanten
 Falls eine juristische Person für sich selbst Versicherung nimmt, so be-

steht der Versicherungsschutz hinsichtlich der ihren Organen und An-
gestellten zur Last fallenden Verstöße, soweit sie diese gesetzlich zu 
vertreten hat.

4.3.2 Zurechnung
 Dies gilt mit der Maßgabe, dass in der Person des Verstoßenden gege-

bene subjektive Umstände, durch welche der Versicherungsschutz be-
einflusst wird (vgl. z.B. § 4 Ziffer 5,6), als bei der Versicherungsnehmerin 
selbst vorliegend gelten.

4.4 Vorwärts- und Rückwärtsversicherung

4.4.1 Vorwärtsversicherung
 Die Vorwärtsversicherung umfasst die Folgen aller vom Beginn des Versi-

cherungsschutzes (§ 3) bis zum Ablauf des Vertrags vorkommenden Ver-
stöße, die dem Versicherer nicht später als zwei Jahre nach Beendigung 
des Versicherungsvertrages gemeldet werden (dies gilt auch für Ziffer 2, 
soweit eine Rückwärtsversicherung vereinbart wurde).

4.4.2 Rückwärtsversicherung
 o Versicherungsumfang
  Die Rückwärtsversicherung bietet Versicherungsschutz gegen in 

der Vergangenheit vorgekommene Verstöße, welche dem Versi-
cherungsnehmer oder den versicherten Personen oder seinen Ge-
sellschaftern / Mitinhabern bis zum Abschluss der Rückwärtsversi-
cherung nicht bekannt geworden sind. Bei Antragstellung ist die 
zu versichernde Zeit nach Anfangs- und Endpunkt zu bezeichnen.

 o Bekannter Verstoß
  Als bekannter Verstoß gilt ein Vorkommnis, wenn es vom Versiche-

rungsnehmer oder von versicherten Personen, seinen Gesellschaf-
tern / Mitinha-bern, als – wenn auch nur möglicherweise – objektiv 
fehlsam erkannt oder ihm, wenn auch nur bedingt, als fehlsam be-
zeichnet worden ist, auch wenn Schadensersatzansprüche weder 
erhoben noch angedroht noch befürchtet worden sind.

4.5 Beginn und Umfang des Versicherungsschutzes

4.5.1 Vorläufige Deckung

4.5.1.1 Beginn
 Die vorläufige Deckung wird mit entsprechender Erklärung des Versiche-

rers ab dem vereinbarten Zeitpunkt wirksam.

4.5.1.2 Inhalt
 Die vorläufige Deckung richtet sich nach den Vertragsgrundlagen, die 

dem endgültigen Versicherungsvertrag zugrunde liegen sollen. Der Ver-
siche-rungsnehmer erhält die für die vorläufige Deckung und den end-
gültigen Versicherungsvertrag geltenden Versicherungsbedingungen 
und die Information für Versicherungsnehmer zusammen mit dem Ver-
sicherungsschein, auf Wunsch auch zu einem früheren Zeitpunkt.

4.5.2 Hauptvertrag

4.5.2.1 Beginn mit Einlösung des Versicherungsscheins
 Der Versicherungsschutz beginnt vorbehaltlich einer anderen Verein-

barung mit der Einlösung des Versicherungsscheins durch rechtzeitige 
Zahlung der Prämie gemäß § 8, der im Antrag angegebenen Kosten und 
etwaiger öffentlicher Abgaben.

4.5.2.2 Beginn bei späterer Prämieneinforderung
 Wird die erste Prämie erst nach dem als Beginn der Versicherung fest-

gesetzten Zeitpunkt eingefordert, alsdann aber ohne Verzug bezahlt, so 
beginnt der Versicherungsschutz mit dem vereinbarten Zeitpunkt.

4.5.3 Umfang des Versicherungsschutzes

4.5.3.1 Abwehrschutz und Freistellung
 Der Versicherungsschutz umfasst die Abwehr unberechtigter Schaden-

ersatzansprüche und die Freistellung des Versicherungsnehmers von 
berechtigten Schadensersatzverpflichtungen.

4.5.3.2 Berechtigte Schadenersatzverpflichtung
 Berechtigt sind Schadenersatzverpflichtungen dann, wenn der Versi-

cherungsnehmer aufgrund Gesetzes, rechtskräftigen Urteils, Anerkennt-
nisses oder Vergleiches zur Entschädigung verpflichtet ist und der Versi-
cherer hierdurch gebunden ist.

4.5.3.3 Anerkenntnisse und Vergleiche
 Anerkenntnisse und Vergleiche, die vom Versicherungsnehmer ohne Zu-

stimmung des Versicherers abgegeben oder geschlossen worden sind, 
bin-den den Versicherer nur, soweit der Haftpflichtanspruch auch ohne 
Anerkenntnis oder Vergleich bestanden hätte.

4.5.3.4 Vollmacht
 Der Versicherer ist bevollmächtigt, alle zur Beilegung oder Abwehr des 

Haftpflichtanspruchs ihm zweckmäßig erscheinenden Erklärungen im 
Namen des Versicherungsnehmers abzugeben.

4.5.4 Höchstbetrag der Versicherungsleistung

4.5.4.1 Die Versicherungssumme stellt den Höchstbetrag der dem Versi-
cherer – abgesehen vom Kostenpunkt (s. Ziffer 7) – in jedem einzel-
nen Versicherungsfall obliegenden Leistung dar, und zwar mit der 
Maßgabe, dass nur eine einmalige Leistung der Versicherungssum-
me in Frage kommt,

 o gegenüber mehreren entschädigungspflichtigen Personen, auf 
welche sich der Versicherungsschutz erstreckt,

 o bezüglich eines aus mehreren Verstößen fließenden einheitlichen 
Schadens,

 o bezüglich sämtlicher Folgen eines Verstoßes. Dabei gilt mehr-
faches, auf gleicher oder gleichartiger Fehlerquelle beruhendes 
Tun oder Unterlassen als einheitlicher Verstoß, wenn die betref-
fenden Angelegenheiten miteinander in rechtlichem oder wirt-
schaftlichem Zusammenhang stehen.

4.5.5  Jahreshöchstleistung
 Die Höchstleistung des Versicherers für alle Versicherungsfälle eines Ver-

sicherungsjahres beträgt das Zweifache der Versicherungssumme.

4.5.6  Selbstbehalt des Versicherungsnehmers

4.5.6.1 Von der Summe, die vom Versicherungsnehmer auf Grund rich-
terlichen Urteils oder eines vom Versicherer genehmigten Aner-
kenntnisses oder Vergleichs zu bezahlen ist (Haftpflichtsumme), 
ersetzt der Versicherer 90 %. 

  Soweit nicht anders vereinbart, beträgt der von dem Versiche-
rungsnehmer allein zu tragende Schaden in jedem Falle minde-
stens 50 EUR (Mindestselbstbehalt), höchstens jedoch 500 EUR.

  Es ist ohne Zustimmung des Versicherers nicht zulässig, dass der 
Versicherungsnehmer Abmachungen trifft oder Maßnahmen ge-
schehen lässt, die darauf hinauslaufen, dass ihm seine Selbstbe-
teiligung erlassen, gekürzt oder ganz oder teilweise wieder zuge-
führt wird. Widrigenfalls mindert sich die Haftpflichtsumme um 
den entsprechenden Betrag.

4.5.7 Prozesskosten

4.5.7.1 Die Kosten eines gegen den Versicherungsnehmer anhängig ge-
wordenen, einen gedeckten Haftpflichtanspruch betreffenden Haft-
pflichtprozesses sowie einer wegen eines solchen Anspruchs mit Zu-
stimmung des Versicherers vom Versicherungsnehmer betriebenen 
negativen Feststellungsklage oder Nebenintervention gehen voll zu 
Lasten des Versicherers. Sofern nicht im Einzelfall mit dem Versiche-
rer etwas anderes vereinbart ist, werden die Rechtsanwaltskosten 
entsprechend den Gebührensätzen des RVG übernommen. 

4.5.7.2 Übersteigt der Haftpflichtanspruch die Versicherungssumme, so 
trägt der Versicherer die Gebühren und Pauschsätze nur nach der 
der Versicherungssumme entsprechenden Wertklasse. Dies gilt so-
wohl bei der Abwehr unberechtigter Schadenersatzansprüche als 
auch bei der Freistellung des Versicherungsnehmers von berech-
tigten Schadensersatzverpflichtungen. Bei den nicht durch Pausch-
sätze abzugeltenden Auslagen tritt eine verhältnismäßige Vertei-
lung auf Versicherer und Versicherungsnehmer ein.

4.5.7.3 Übersteigt der geltend gemachte Haftpflichtanspruch nicht den Be-
trag des Mindest- oder eines vereinbarten festen Selbstbehalts, so 
treffen den Versicherer keine Kosten.

4.5.7.4 Bei erhöhtem Mindest- oder eines oberhalb des Mindestselbst-
behalts vereinbarten festen Selbstbehalt hat der Versicherungs-
nehmer vorweg die Kosten nach dem Streitwert des erhöhten 
Mindestselbstbehaltes allein zu tragen, die Mehrkosten bezüglich 
des übersteigenden Betrages (bis zum Streitwert von erhöhtem 
Mindestselbstbehalt zuzüglich Versicherungssumme) trägt der Ver-
sicherer. Bezüglich der nicht durch Pauschsätze abzugel-tenden 
Auslagen findet die Bestimmung zu Ziffer 7.1 Satz 3 Anwendung.

4.5.7.5 Sofern ein Versicherungsnehmer sich selbst vertritt oder durch 
einen Gesellschafter /Mitinhaber oder Mitarbeiter vertreten lässt, 
werden ihnen eigene Gebühren nicht erstattet.

4.5.7.6 Bei der Inanspruchnahme vor ausländischen Gerichten ersetzt der 
Versicherer begrenzt auf seine Leistungspflicht Kosten höchstens 
nach der der Versicherungssumme entsprechenden Wertklasse nach 
deutschem Kosten- und Gebührenrecht, sofern nicht im Einzelfall 
mit dem Versicherer et-was anderes vereinbart ist. Aufwendungen 
des Versicherers für Kosten werden als Leistungen auf die Versiche-
rungssumme angerechnet. Kosten sind Anwalts-, Sachverständigen-, 
Zeugen- und Gerichtskosten, Aufwendungen zur Abwendung oder 
Minderung des Schadens bei oder nach Eintritt des Versicherungs-
falles sowie Schadenregulierungskosten, auch Reisekosten, die dem 
Versicherer nicht selbst entstehen; dies gilt auch dann, wenn diese 
Kosten auf Weisung des Versicherers entstanden sind.

4.5.8  Sicherheitsleistung zur Abwendung der Zwangsvollstreckung

 An einer Sicherheitsleistung oder Hinterlegung, die zur Abwendung der 
zwangsweisen Beitreibung der Haftpflichtsumme zu leisten ist, beteiligt 
sich der Versicherer in demselben Umfange wie an der Ersatzleistung, 
höchstens jedoch bis zur Höhe der Versicherungssumme.

4.5.9 Leistungsbegrenzung bei gescheiterter Erledigung des Haftpflichtan-
spruchs oder zur Verfügungstellung der Versicherungsleistung

 Falls die vom Versicherer verlangte Erledigung eines Haftpflichtan-
spruchs durch Anerkenntnis, Befriedigung oder Vergleich an dem Ver-
halten des Versi-cherungsnehmers scheitert, oder falls der Versicherer 
seinen vertragsmäßigen Anteil zur Befriedigung des Geschädigten zur 
Verfügung stellt, so hat der Versicherer für den von der Weigerung bzw. 
der Verfügungstellung an entstehenden Mehraufwand an Hauptsache, 
Zinsen und Kosten nicht aufzukom-men.

4.6 Ausschlüsse

 Der Versicherungsschutz bezieht sich nicht auf die Haftpflichtansprüche

4.6.1 welche vor ausländischen Gerichten geltend gemacht werden – dies 
gilt auch im Falle eines inländischen Vollstreckungsurteils (§ 722 ZPO) -; 
wegen Verletzung oder Nichtbeachtung ausländischen Rechts; wegen 
einer im Ausland vorgenommenen Tätigkeit.

 Dieser Ausschluss gilt nicht für die Staaten der Europäischen Union. So-
weit hiernach Versicherungsschutz besteht, erstreckt sich dieser nicht 
auf Ansprüche aus Tätigkeiten, die über ausländische Tochtergesellschaf-
ten, ausländische Niederlassungen, ausländische Zweigstellen jeglicher 
Art oder über durch Kooperationsvereinbarungen verbundene Firmen 
im Ausland ausgeübt werden, soweit diese nicht durch eine besondere 
Vereinbarung eingeschlossen sind.

4.6.2 soweit sie auf Grund Vertrags oder besonderer Zusage über den Umfang 
der gesetzlichen Haftpflicht hinausgehen;

4.6.3 aus der Überschreitung von Voranschlägen und Krediten; aus der ent-
geltlichen oder unentgeltlichen Vermittlung oder Empfehlung von Geld-
, Grundstücks- und anderen wirtschaftlichen Geschäften;

4.6.4 wegen Schäden, welche durch Fehlbeträge bei der Kassenführung, 
durch Verstöße beim Zahlungsakt, durch Veruntreuung des Personals 
des Versicherten entstehen;

4.6.5 wegen Schadenstiftung durch wissentliches Abweichen von Gesetz, 
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Vorschrift, Anweisung oder Bedingung des Machtgebers (Berechtigten) 
oder durch sonstige wissentliche Pflichtverletzung;

4.6.6 von Gesellschaftern/ Mitinhabern und Angehörigen des Versicherungs-
nehmers sowie von Personen, welche mit ihm in häuslicher Gemein-
schaft leben, es sei denn – was die Ansprüche von Angehörigen und in 
häuslicher Gemeinschaft Lebenden anbelangt -, dass es sich um Ansprü-
che eines  Mündels gegen den Vormund handelt;

4.6.7 von juristischen Personen, wenn die Majorität der Anteile und von son-
stigen Gesellschaften, wenn ein Anteil dem Versicherungsnehmer oder 
Versicherten oder einem Gesellschafter / Mitinhaber oder Angehörigen des 
Versicherungsnehmers oder Versicherten gehört; als Angehörige gelten

 o der Ehegatte des Versicherungsnehmers:
 o der Lebenspartner im Sinne des Lebenspartnerschaftsgesetzes oder 

vergleichbarer Partnerschaft nach dem Recht anderer Staaten;
 o wer mit dem Versicherungsnehmer in gerader Linie oder im zwei-

ten Grade der Seitenlinie verwandt oder verschwägert ist;

4.6.8 aus der Tätigkeit des Versicherungsnehmers als Leiter, Vorstands- oder 
Aufsichtsratsmitglied privater Unternehmungen, Vereine, Verbände und 
als Syndikus;

4.6.9 aus bankmäßigem Betrieb und bankmäßiger Tätigkeit (Scheck-, Wechsel-, 
Giro-, Depositen-, Kontokorrent-Devisen-Verkehr, Akkreditiv-Geschäfte usw.);

4.6.10 wegen Schäden, die in Einbußen bei Darlehen und Krediten bestehen, 
welche das Rechtssubjekt erleidet, bei dem der Versicherungsnehmer 
oder Versicherte als Beamter oder sonst angestellt ist, oder zu dem er 
im Verhältnis eines Vorstehers oder eines Mitgliedes eines Vorstands-, 
Verwaltungs- oder Aufsichtskollegiums steht. Dies gilt nicht, soweit die 
Einbußen verursacht sind durch Verstöße bei der Rechtsverfolgung;

4.6.11 die sich aus Vertragsstrafen, Bußen und Entschädigungen mit Strafcha-
rakter (z.B. punitive oder ememplary damages) ergeben. Vom Versich-
rungsschutz ausgeschlossen bleiben darüber hinaus Vertragsstrafen, 
Bußen und Entschädigungen mit Strafcharakter (z.B. punitive oder ex-
emplary da mage):

4.6.12 aus Anfeindung, Schikane, Belästigung, Ungleichbehandlung oder son-
stigen Diskriminierungen.

B Der Versicherungsfall 

4.7 Obliegenheiten im Versicherungsfall, Zahlung des Versicherers

4.7.1  Versicherungsfall
 Versicherungsfall im Sinne dieses Vertrages ist der Verstoß (§ 2), der 

Haftpflichtansprüche gegen den Versicherungsnehmer zur Folge haben 
könnte.

4.7.2  Schadenanzeige

4.7.2.1 Jeder Versicherungsfall ist dem Versicherer unverzüglich, späte-
stens innerhalb einer Woche, in Textform anzuzeigen (§ 11).

4.7.2.2 Wird ein Ermittlungsverfahren eingeleitet oder ein Strafbefehl 
oder ein Mahnbescheid erlassen, so hat der Versicherungsnehmer 
dem Versicherer unverzüglich Anzeige zu erstatten, auch wenn er 
den Versicherungsfall selbst bereits angezeigt hat. Gegen Mahn-
bescheide oder Verfügungen von Verwaltungsbehörden auf Scha-
denersatz hat er, ohne die Weisung des Versicherers abzuwarten, 
fristgemäß Widerspruch zu erheben bzw. die er-forderlichen 
Rechtsbehelfe zu ergreifen.

4.7.2.3 Macht der Geschädigte seinen Anspruch gegenüber dem Versiche-
rungsnehmer geltend, so ist dieser zur Anzeige innerhalb einer Wo-
che nach der Erhebung des Anspruchs verpflichtet.

4.7.2.4 Wird gegen den Versicherungsnehmer ein Anspruch gerichtlich gel-
tend gemacht, Prozesskostenhilfe beantragt oder wird ihm gericht-
lich der Streit verkündet, so hat er außerdem unverzüglich Anzeige 
zu erstatten. Das gleiche gilt im Falle eines Arrestes, einer einstwei-
ligen Verfügung oder eines Beweissicherungsverfahrens.

  Durch die Absendung der Anzeige werden die Fristen gewahrt. Für 
die Erben des Versicherungsnehmers tritt an Stelle der Wochenfrist 
jeweils eine Frist von einem Monat.

4.7.3  Mitwirkung des Versicherungsnehmers bei der Schadenabwehr

4.7.3.1  Der Versicherungsnehmer ist, soweit für ihn zumutbar, verpflichtet, 
unter Beachtung der Weisungen des Versicherers (insbesondere 
auch hinsicht-lich der Auswahl des Prozessbevollmächtigten) nach 
Möglichkeit für die Abwendung und Minderung des Schadens zu sor-
gen und alles zu tun, was zur Klarstellung des Schadenfalles dient.

4.7.3.2  Er hat den Versicherer bei der Abwehr des Schadens sowie bei der 
Schadenermittlung und – regulierung zu unterstützen, ihm aus-
führliche und wahrheitsgemäße Schadenberichte zu erstatten, alle 
Tatumstände, welche auf den Schadenfall Bezug haben, mitzuteilen 
und alle nach Ansicht des Versicherers für die Beurteilung des Scha-
denfalls erheblichen Schriftstücke einzusenden.

4.7.3.3 Den aus Anlass eines Schadenfalles erforderlichen Schriftwechsel 
hat der Versicherungsnehmer unentgeltlich zu führen. Sonstiger 
anfallender Aufwand sowie auch die Kosten eines vom Versiche-
rungsnehmer außergerichtlich beauftragten Bevollmächtigten wer-
den nicht erstattet. 

4.7.3.4 Eine Streitverkündung seitens des Versicherungsnehmers an den 
Versicherer ist nicht erforderlich; die Kosten einer solchen werden 
vom Versicherer nicht ersetzt.

4.7.4 Zahlung des Versicherers

4.7.4.1 Zeitpunkt
  Ist die Schadenersatzverpflichtung des Versicherungsnehmers 

mit bindender Wirkung (§ 3 Ziffer 3.2) für den Versicherer festge-
stellt, hat dieser den Versicherungsnehmer binnen zwei Wochen 
vom Anspruch des Dritten freizustellen.

4.7.4.1 Erfüllung
  Die Leistungen des Versicherers erfolgen in Euro. Die Verpflichtung 

des Versicherers gilt mit dem Zeitpunkt als erfüllt, in dem der Euro-
Betrag bei einem inländischen Geldinstitut angewiesen ist.

4.8 Leistungsfreiheit, Leistungskürzung und Fortbestehen der Leistungs-
pflicht bei einer Obliegenheitsverletzung nach § 5

4.8.1 Leistungsfreiheit
 Wird eine Obliegenheit verletzt, die dem Versicherer gegenüber zu erfül-

len ist, ist der Versicherer von der Verpflichtung zur Leistung frei, wenn 
der Versicherungsnehmer die Obliegenheit vorsätzlich verletzt hat.

4.8.2 Leistungskürzung
 Im Fall einer grob fahrlässigen Verletzung der Obliegenheit ist der Ver-

sicherer berechtigt, seine Leistung in einem der Schwere des Verschul-
dens des Versicherungsnehmers entsprechenden Verhältnis zu kürzen. 
Weist der Versicherungsnehmer nach, dass er die Obliegenheit nicht 
grob fahrlässig verletzt hat, bleibt der Versicherungsschutz bestehen.

4.8.3 Fortbestehen der Leistungspflicht
 Der Versicherer bleibt zur Leistung verpflichtet, wenn der Versiche-

rungsnehmer nachweist, dass die Verletzung der Obliegenheit weder 
für den Eintritt oder die Feststellung des Versicherungsfalls noch für 
die Feststellung oder den Umfang der dem Versicherer obliegenden Lei-
stung ursächlich war. Das gilt nicht, wenn der Versicherungsnehmer die 
Obliegenheit arglistig verletzt hat.

C  Das Versicherungsverhältnis (§§ 7-14)

4.9 Versicherung für fremde Rechnung, Rückgriffsansprüche

4.9.1 Versicherung für fremde Rechnung

4.9.1.1 Geltung der Vertragsbestimmungen für versicherte Personen
  Soweit sich die Versicherung auf Haftpflichtansprüche erstreckt, 

die gegen andere Personen als den Versicherungsnehmer selbst 
gerichtet sind (versicherte Personen), finden alle in dem Versiche-
rungsvertrag bezüglich des Versicherungsnehmers getroffenen 
Bestimmungen auch auf diese Personen sinngemäß Anwendung. 
Der Versicherungsnehmer bleibt neben den versicherten Per-
sonen für die Erfüllung der Obliegenheiten verantwortlich.

4.9.1.2 Geltendmachung der Versicherungsansprüche
  Die Ausübung der Rechte aus dem Versicherungsvertrag steht 

ausschließlich dem Versicherungsnehmer zu.

4.9.1.3 Ansprüche des Versicherungsnehmers gegen versicherte Personen
  Ansprüche des Versicherungsnehmers selbst sowie seiner Ange-

hörigen gegen die (mit-)versicherten Personen sind, soweit nichts 
anderes vereinbart ist, von der Versicherung ausgeschlossen.

4.9.2 Abtretung, Verpfändung

4.9.2.1 Der Freistellungsanspruch darf vor seiner endgültigen Feststel-
lung ohne Zustimmung des Versicherers weder abgetreten noch 
verpfändet werden. Eine Abtretung an den geschädigten Dritten 
ist zulässig.

4.9.3 Rückgriffsansprüche

4.9.3.1 Übergang von Ansprüchen des Versicherungsnehmers gegen Dritte
  Rückgriffsansprüche des Versicherungsnehmers gegen Dritte, 

ebenso dessen Ansprüche auf Kostenersatz, auf Rückgabe hin-
terlegter und auf Rückerstattung bezahlter Beträge sowie auf 
Abtretung gemäß § 255 BGB gehen in Höhe der vom Versicherer 
geleisteten Zahlung ohne weiteres auf diesen über. Der Übergang 
kann nicht zum Nachteil des Versicherungsnehmers geltend ge-
macht werden. Der Versicherer kann die Ausstellung ei-ner den 
Forderungsübergang nachweisenden Urkunde verlangen.

4.9.3.2 Rückgriff gegen Angestellte des Versicherungsnehmers
  Rückgriff gegen Angestellte des Versicherungsnehmers wird nur 

genommen, wenn der Angestellte seine Pflichten vorsätzlich oder 
wissentlich verletzt hat.

4.9.3.3 Verzicht des Versicherungsnehmers auf Rückgriffsanspruch
  Hat der Versicherungsnehmer auf einen Anspruch gemäß Ziffer 

3.1 oder ein zu dessen Sicherung dienendes Recht verzichtet, so 
bleibt der Versicherer nur insoweit verpflichtet, als der Versiche-
rungsnehmer beweist, dass die Verfolgung des Anspruchs ergeb-
nislos geblieben wäre.

4.10 Prämienzahlung (Erst- und Folgeprämie) und Rechtsfolgen bei Nicht-
zahlung, Verzug bei Abbuchung, Prämienregulierung, Prämien Rücker-
stattung

4.10.1  Vorläufige Deckung

4.10.1.1 Prämie
  Der Versicherungsnehmer ist verpflichtet, eine Prämie für die 

vorläufige Deckung zu zahlen, soweit der Hauptvertrag mit dem 
Versicherer der vorläufigen Deckung nicht zustande kommt. Diese 
entspricht der Laufzeit der vorläufigen Deckung in Höhe des Teils 
der Prämie, die beim Zustandekommen des Hauptvertrages für 
diesen zu zahlen wäre.

4.10.1.2 Wegfall des Versicherungsschutzes
  Der Versicherungsschutz aus einer vorläufigen Deckung entfällt 

rückwirkend, wenn der Versicherungsnehmer die Erstprämie für den 
endgültigen Versicherungsvertrag nicht rechtzeitig gezahlt hat.

4.10.1.3 Rechtzeitigkeit der Zahlung
  Die Zahlung gilt als rechtzeitig, wenn sie unverzüglich nach Zu-

gang der Deckungszusage und der Zahlungsaufforderung erfolgt.

4.10.2  Zahlung der Erstprämie des Hauptvertrages

4.10.2.1 Fälligkeit
  Die erst oder einmalige Prämie ist unverzüglich nach Abschluss 

des Versicherungsvertrages zu zahlen, jedoch nicht vor dem ver-
einbarten und im Versicherungsschein angegebenen Beginn des 
Versicherungsschutzes. Ist die Zahlung der Jahresprämie in Raten 
vereinbart, gilt die erste Rate als Erstprämie.

4.10.2.2 Rücktrittsrecht des Versicherers bei Nichtzahlung
  Wird die erste oder einmalige Prämie nicht rechtzeitig bezahlt, 
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ist der Versicherer, solange die Zahlung nicht bewirkt ist, zum 
Rücktritt vom Vertrag berechtigt. Dies gilt nicht, wenn der Ver-
sicherungsnehmer nachweist, dass er die Nichtzahlung nicht zu 
vertreten hat.

4.10.2.3 Leistungsfreiheit des Versicherers bei Nichtzahlung 
  Ist die Prämie zur Zeit des Eintritts des Versicherungsfalles noch 

nicht bezahlt, ist der Versicherer von der Verpflichtung zur Lei-
stung frei. Dies gilt nicht, wenn der Versicherungsnehmer nach-
weist, dass er die Nichtzahlung nicht zu vertreten hat.

4.10.3   Zahlung der Folgeprämien des Hauptvertrages

4.10.3.1 Fälligkeit
  Die nach Beginn des Versicherungsschutzes (§ 3 Ziffer 2.1) zahl-

baren regelmäßigen Folgeprämien sind an den im Versicherungs-
schein festgesetzten Zahlungsterminen und sonstige Prämien bei 
Bekanntgabe an den Versicherungsnehmer zuzüglich etwaiger 
öffentlicher Abgaben zu entrichten.

4.10.3.2 Zahlungsfrist bei Nichtzahlung
  Wird eine Folgeprämie nicht rechtzeitig gezahlt, kann der Versi-

cherer dem Versicherungsnehmer auf dessen Kosten in Textform 
eine Zahlungsfrist von mindestens zwei Wochen bestimmen. Da-
bei sind die rückständigen Beträge der Prämie, Zinsen und Kosten 
im Einzelnen zu beziffern und die Rechtsfolgen anzugeben, die 
nach den Ziffern 3.3 und 3.4 mit dem Fristablauf verbunden sind.

4.10.3.3 Leistungsfreiheit des Versicherers bei Nichtzahlung
  Tritt der Verstoß nach dem Ablauf dieser Frist ein und ist der Versi-

cherungsnehmer zur Zeit des Eintritts mit der Zahlung der Prämie 
oder der Kosten im Verzug, ist der Versicherer nicht zur Leistung 
verpflichtet.

4.10.3.4 Kündigungsrecht des Versicherers bei Nichtzahlung
  Der Versicherer kann nach Fristablauf den Vertrag ohne Einhal-

tung einer Frist kündigen, sofern der Versicherungsnehmer mit 
der Zahlung der geschuldeten Beträge in Verzug ist.

4.10.4   Verzug bei Abbuchung

4.10.4.1 Verzugsvoraussetzungen 
  Ist vereinbart, dass der Versicherer die jeweils fällige Prämie von 

einem Konto einzieht und kann ein Beitrag aus Gründen, die der 
Versicherungs-nehmer zu vertreten hat, nicht fristgerecht ein-
gezogen werden oder widerspricht der Versicherungsnehmer 
einer berechtigten Einziehung von sei-nem Konto, gerät er in Ver-
zug und es können ihm auch die daraus entstehenden Kosten in 
Rechnung gestellt werden. Der Versicherer ist zu weiteren Abbu-
chungsversuchen berechtigt, aber nicht verpflichtet.

4.10.4.2 Verzug nach Zahlungsaufforderung
  Ist die Einziehung einer Prämie aus Gründen, die der Versiche-

rungsnehmer nicht zu vertreten hat, nicht möglich, so kommt er 
erst in Verzug, wenn er nach Zahlungsaufforderung in Textform 
nicht fristgerecht zahlt.

4.10.4.3 Aufforderungsrecht des Versicherers zur Überweisung
  Kann aufgrund eines Widerspruchs oder aus anderen Gründen 

eine Prämie nicht eingezogen werden, so kann der Versicherer 
von weiteren Einzugsversuchen absehen und den Versicherungs-
nehmer in Textform zur Zahlung durch Überweisung auffordern.

4.10.5   Prämienregulierung

4.10.5.1 Aufgrund der Veränderungsanzeige oder sonstiger Feststellungen 
gemäß § 11 b Ziffer 2.2 wird die Prämie entsprechend dem Zeitpunkt 
der Veränderung richtig gestellt.

4.10.5.2 Kommt der Hauptberuf in Wegfall (§ 9 Ziffer 4), so gilt für die Prämi-
enbemessung von dem Zeitpunkte des Wegfalls an ein bisheriger 
Nebenberuf als Hauptberuf.

4.10.6   Prämienrückerstattung

4.10.6.1 Zeitanteilige Prämie
  Endet das Versicherungsverhältnis vor Ablauf der Vertragszeit oder 

wird es nach Beginn der Versicherung rückwirkend aufgehoben 
oder ist es von Anfang an nichtig, steht dem Versicherer für diese 
Versicherungsperiode nur derjenige Teil der Prämie zu, der dem 
Zeitraum entspricht, in dem Versicherungsschutz bestanden hat.

4.10.6.2 Dies gilt auch in den Fällen, in denen die Prämie auf mehrere Jahre 
vorausbezahlt war oder das Verhältnis infolge Kündigung im Scha-
denfalle (§ 9 Ziffer 2) endet.

4.10.6.3 Wird das Versicherungsverhältnis durch Rücktritt oder durch An-
fechtung des Versicherers wegen arglistiger Täuschung (§ 11 a Ziffer 
2.1) beendet, steht dem Versicherer die Prämie bis zum Wirksam-
werden der Rücktritts- oder Anfechtungserklärung zu.

4.10.6.4 Geschäftsgebühr
  Tritt der Versicherer wegen Zahlungsverzug der Erstprämie (§ 8 

Ziffer 2.2) zurück, kann er eine angemessene Geschäftsgebühr ver-
langen.

4.11 Vertragsdauer, Kündigung, Erlöschen

4.11.1   Vertragsdauer und ordentliche Kündigung

4.11.1.1 Vorläufige Deckung

 (1) Die vorläufige Deckung endet spätestens zu dem Zeitpunkt, zu 
dem nach einem vom Versicherungsnehmer geschlossenen Haupt-
vertrag oder einem weiteren Vertrag über vorläufige Deckung ein 
gleichartiger Versicherungsschutz beginnt.

 (2) Kommt der endgültige Versicherungsvertrag nicht zustande, weil 
der Versicherungsnehmer seinen Antrag nach § 8 VVG widerruft 
oder einen Widerspruch nach § 5 Abs. 1 u. 2 VVG erklärt, endet die 
vorläufige Deckung mit dem Zugang des Widerrufs oder des Wider-
spruchs beim Ver-sicherer.

 (3) Ist die vorläufige Deckung befristet, endet sie automatisch mit Fri-
stablauf. Ziffer 1.1 bleibt unberührt.

 (4) Ist die vorläufige Deckung unbefristet, kann jede Vertragspartei 
ohne Einhaltung einer Frist in Textform kündigen. Die Kündigung 
des Versiche-rers wird erst nach Ablauf von zwei Wochen nach Zu-
gang wirksam. Ziffer 1.1 bleibt unberührt.

4.11.1.2 Hauptvertrag

 (1) Der Vertrag ist zunächst für die in dem Versicherungsschein fest-
gesetzte Zeit abgeschlossen. Beträgt diese mindestens ein Jahr, so 
bewirkt die Unterlassung rechtswirksamer Kündigung eine Verlän-
gerung des Vertrages jeweils um ein Jahr. Die Kündigung ist rechts-
wirksam, wenn sie spätestens drei Monate vor dem jeweiligen Ab-
lauf des Vertrages in Textform erklärt wird.

4.11.2 Kündigung im Schadenfall

4.11.2.1 Kündigungsvoraussetzungen
  Das Versicherungsverhältnis kann nach Eintritt eines Versiche-

rungsfalles in Textform gekündigt werden, wenn eine Zahlung auf 
Grund eines Versicherungsfalles geleistet oder der Haftpflichtan-
spruch rechtshängig geworden ist oder der Versicherungsneh-
mer mit einem von ihm geltend gemach-ten Versicherungsan-
spruch rechtskräftig abgewiesen ist.

4.11.2.1 Kündigungsfrist
  Der Versicherer hat ab Kenntnis vom Vorliegen der Kündigungsvo-

raussetzungen eine Kündigungsfrist von einem Monat einzuhal-
ten. Der Versicherungsnehmer kann mit sofortiger Wirkung oder 
zum Schluss der laufenden Versicherungsperiode kündigen.

4.11.2.1 Erlöschen des Kündigungsrechts
 (1) Das Recht zur Kündigung erlischt, wenn es nicht spätestens ei-

nen Monat, nachdem die Zahlung geleistet, der Rechtsstreit durch 
Klagerücknahme, Anerkenntnis oder Vergleich beigelegt oder das 
Urteil rechtskräftig geworden ist, ausgeübt wird.

 (2)     Rechtzeitigkeit der Kündigung
  Die Kündigung ist nur dann rechtzeitig, wenn sie dem Versicherer 

innerhalb der jeweils vorgeschriebenen Frist zugegangen ist.

 (3)     Erlöschen des Versicherungsschutzes
  Bei Wegfall des versicherten Interesses (z.B. Wegfall der Zulassung) 

erlischt der Versicherungsschutz.

4.12 Verjährung, anwendbares Recht

4.12.1 Verjährung
 Die Verjährung der Ansprüche aus dem Versicherungsvertrag richtet sich 

nach den Vorschriften des Bürgerlichen Gesetzbuches.

4.12.2 Klagen gegen den Versicherer

 (1) Ansprüche aus dem Versicherungsvertrag können gegen den Versi-
cherer bei dem für seinen Geschäftssitz oder für den Geschäftssitz 
seiner vertrags führenden Niederlassung örtlich zuständigen Ge-
richt geltend gemacht werden.

 (2) Für Klagen des Versicherungsnehmers aus dem Versicherungsver-
trag oder der Versicherungsvermittlung ist auch das deutsche Ge-
richt örtlich zuständig, in dessen Bezirk der Versicherungsnehmer 
zur Zeit der Klageerhebung seinen Wohnsitz, in Ermangelung eines 
solchen sei-nen gewöhnlichen Aufenthalt hat. Ist der Versiche-
rungsnehmer eine juristische Person, bestimmt sich das zuständige 
deutsche Gericht nach dem Geschäftssitz.

 (3) Klagen gegen den Versicherungsnehmer

 (4) Für Klage des Versicherers ist ausschließlich das Gericht örtlich zu-
ständig, in dessen Bezirk der Versicherungsnehmer zur Zeit der Kla-
geer-hebung seinen Wohnsitz, in Ermangelung eines solchen seinen 
gewöhnlichen Aufenthalt hat.

 (5) Ist der Versicherungsnehmer eine juristische Person, bestimmt sich 
das zuständige Gericht nach dem Geschäftssitz.

4.12.3 Unbekannter Wohnsitz oder Aufenthalt des Versicherungsnehmers

 Ist der Wohnsitz oder der gewöhnliche Aufenthalt des Versicherungs-
nehmers in Deutschland im Zeitpunkt der Klageerhebung nicht bekannt, 
bestimmt sich die gerichtliche Zuständigkeit für Klagen aus dem Versi-
cherungsvertrag gegen den Versicherer oder den Versicherungsnehmer 
ausschließlich nach dem Sitz des Versicherers oder seiner für den Versi-
cherungsvertrag zuständigen Niederlassung. ist der Versicherungsneh-
mer eine juristische Person, gilt dies entsprechend, wenn sein Geschäfts-
sitz unbekannt ist.

4.12.4 Wohn- oder Geschäftssitz des Versicherungsnehmers außerhalb der Eu-
ropäischen Gemeinschaft, Island, Norwegen oder Schweiz

 Hat der Versicherungsnehmer zum Zeitpunkt der Klageerhebung seinen 
Wohn- oder Geschäftssitz nicht in einem Mitgliedstaat der Europäischen 
Ge-meinschaft, Island, Norwegen oder der Schweiz, ist das Gericht nach 
Ziffer 2.3 Satz 1 ausschließlich zuständig.

4.12.5 Anwendbares Recht

 Die Rechte und Pflichten aus dem Versicherungsvertrag bestimmen sich 
ausschließlich nach deutschem Recht.

4.13 Form der Willenserklärungen gegenüber dem Versicherer

 Alle für den Versicherer bestimmten Anzeigen und Erklärungen sind in 
Textform abzugeben und an die im Versicherungsschein oder in dessen 
Nachträgen als zuständig bezeichnete Geschäftsstelle zu richten.

4.14 Vorvertragliche Anzeigepflichten des Versicherungsnehmers, Rechtsfol-
gen von Anzeigepflichtverletzungen

4.14.1 Vorvertragliche Anzeigepflichten des Versicherungsnehmers

 4.14.1.1 Vollständigkeit und Richtigkeit von Angaben über gefahrerheb-
liche Umstände

 Der Versicherungsnehmer hat bis zur Abgabe seiner Vertragserklärung 
dem Versicherer alle ihm bekannten Gefahrumstände anzuzeigen, nach 
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denen der Versicherer in Textform gefragt hat und die für den Entschluss 
des Versicherers erheblich sind, den Vertrag mit dem vereinbarten Inhalt 
zu schließen (z.B. § 11 b Ziffer 2.2). Der Versicherungsnehmer ist auch in-
soweit zur Anzeige verpflichtet, als nach seiner Vertragserklärung, aber 
vor Vertragsannahme der Versicherer Fragen im Sinne des Satzes 1 stellt.

 4.14.1.2 Gefahrerhebliche Umstände

 Gefahrerheblich sind die Umstände, die geeignet sind, auf den Ent-
schluss des Versicherers Einfluss auszuüben, den Vertrag überhaupt 
oder mit dem vereinbarten Inhalt abzuschließen.

 4.14.1.3 Zurechnung des Vertreterwissens

 Wird der Vertrag von einem Vertreter des Versicherungsnehmers ge-
schlossen und kennt dieser den gefahrerheblichen Umstand, muss sich 
der Versicherungsnehmer so behandeln lassen, als habe er selbst davon 
Kenntnis gehabt oder dies arglistig verschwiegen.

4.14.2 Rechtsfolgen von Anzeigepflichtverletzungen

 4.14.2.1 Rechte des Versicherers

 Die Folgen einer Verletzung der Anzeigepflicht ergeben sich aus §§ 19-22 
VVG. Unter den dort genannten Voraussetzungen kann der Versicherer 
vom Versicherungsvertrag zurücktreten, leistungsfrei sein, den Vertrag 
kündigen, wegen arglistiger Täuschung anfechten oder auch berechtigt 
sein, den Vertrag zu ändern.

 4.14.2.2 Kündigungsrecht des Versicherungsnehmers bei Vertragsänderung

 Erhöht sich durch die Vertragsänderung gemäß Ziffer 2.1 der Beitrag um 
mehr als 10 % oder schließt der Versicherer die Gefahrabsicherung für 
den nicht angezeigten Umstand aus, kann der Versicherungsnehmer den 
Vertrag nach Maßgabe von § 19 VI VVG kündigen.

4.15 Anzeigepflichten des Versicherungsnehmers während der Vertragslaufzeit

4.15.1    Vorläufige Deckung
  Schließt der Versicherungsnehmer den Hauptvertrag oder den 

weiteren Vertrag über vorläufige Deckung mit einem anderen 
Versicherer ab, hat er  dem bisherigen Versicherer den Vertrags-
schluss unverzüglich mitzuteilen.

4.15.2    Gefahrerhöhung
  Selbständige Anzeigepflicht des Versicherungsnehmers
  Treten nach Abgabe der Vertragserklärung des Versicherungsneh-

mers Umstände ein, die für die Übernahme des Versicherungs-
schutzes Bedeutung haben (§ 11 a Ziffer 1), hat er die Gefahrerhö-
hung, nachdem er von ihr Kenntnis erlangt hat, dem Versicherer 
unverzüglich anzuzeigen.

4.15.3    Anzeigepflicht nach Aufforderung des Versicherers
  Der Versicherungsnehmer  ist verpflichtet, nach Erhalt einer Auf-

forderung des Versicherers, welche auch durch einen der Prämi-
enrechnung beigefügten Hinweis erfolgen kann, Mitteilung darü-
ber zu machen, ob und welche Änderungen in dem versicherten 
Risiko gegenüber den zum Zwecke der Prämienbemessung ge-
machten Angaben eingetreten sind, zum Beispiel zuschlagspflich-
tige Personen, der bei einem anderen Versicherer bestehende 
Versicherungsschutz für eine höhere Versicherungssumme oder 
der erstmalige Abschluss eines solchen Versicherungsvertrages, 
Änderungen einer Nebentätigkeit. Diese Anzeige ist innerhalb 
eines Monats nach Erhalt der Aufforderung zu machen. Auf Verlan-
gen des Versicherers sind die Angaben durch die Geschäftsbücher 
oder sonstige Belege nachzuweisen.

4.15.4 Leistungsfreiheit infolge unrichtiger Angaben und arglistigen Verschweigens
  Unrichtige Angaben zu den Gefahrumständen gemäß Ziffer 2.1 

und 2.2 oder das arglistige Verschweigen sonstiger Gefahrumstän-
de können den Versicherer unter den Voraussetzungen des § 26 
VVG berechtigen, den Versicherungsschutz zu versagen.

4.15.5     Änderung von Anschrift und Name
  Zur Vermeidung von Nachteilen ist der Versicherungsnehmer 

verpflichtet, Änderungen seiner Anschrift unverzüglich mitzu-
teilen. Ansonsten gelten an die letzte, dem Versicherer bekannte 
Anschrift gesandte Mitteilungen als rechtsverbindlich. Entspre-
chendes gilt für eine Namensänderung.

4.16 Gesellschafter, Mitinhaber

4.16.1    Versicherungsfall
  Der Versicherungsfall auch nur eines Gesellschafters / Mitinhabers (§ 

1 Ziffer 2) gilt als Versicherungsfall aller Gesellschafter / Mitinhaber.

4.16.2     Durchschnittsleistung
  Der Versicherer tritt für diese zusammen mit einer einheitlichen 

Durchschnittsleistung ein. Für diese Durchschnittsleistung gilt 
folgendes:

4.16.3 Die Leistung auf die Haftpflichtsumme ist in der Weise zu berech-
nen, dass zunächst bei jedem einzelnen Gesellschafter / Mitinha-
ber  festgestellt wird, wie viel er vom Versicherer zu erhalten hätte, 
wenn er ohne Gesellschafter / Mitinhaber zu sein, allein einzutreten 
hätte (fiktive Leistung) und sodann die Summe dieser fiktiven Lei-
stung durch die Zahl aller Gesellschafter / Mitinhaber geteilt wird;

4.16.4 Bezüglich der Kosten sind die Bestimmungen in § 3 Ziffer 7 in sinnge-
mäßer Verbindung mit den vorstehenden Bestimmungen anzuwenden.

4.16.5     Anwendung auf Nichtversicherungsnehmer
  Dieser Durchschnittsversicherungsschutz besteht nach Maßgabe 

des § 7 Ziffer 1.1 auch zugunsten eines Gesellschafters / Mitinha-
bers, der Nichtversi-cherungsnehmer ist. 

4.17 Mitarbeiter im Anstellungsverhältnis

4.17.1     Mitarbeiter als Risikoerweiterung
  Die Beschäftigung eines zuschlagspflichtigen Mitarbeiters, der 

nicht Gesellschafter / Mitinhaber im Sinne des § 1 Ziffer 2 ist, gilt 
als Erweiterung des ver-sicherten Risikos nach § 11 b Ziffer 2.

4.17.2     Folgen der Nichtanzeige

  Wird trotz Aufforderung die Beschäftigung eines Mitarbeiters 
nicht angezeigt, so verringert sich die Leistung (§ 12) des Versi-
cherers, wie wenn der Mit-arbeiter Gesellschafter / Mitinhaber im 
Sinne von § 1 Ziffer 2 wäre.

4.17.3     Versicherungsschutz für Mitarbeiter
  In Ansehung solcher Verstöße, die vor Ablauf der Frist des § 11 b 

Ziffer 2.2 oder nach Bezahlung des Mitarbeiterzuschlages erfolgt 
sind, umfasst die Versicherung im Rahmen des Versicherungsver-
trages auch Haftpflichtansprüche, die unmittelbar gegen die Mit-
arbeiter erhoben werden (§ 7 Ziffer 1.2).

4.18 Kumulsperre

4.18.1 Unterhält der Versicherungsnehmer auf Grund zusätzlicher Qualifi-
kationen weitere Versicherungsverträge und kann er für einen und 
denselben Verstoß Versicherungsschutz auch aus einem weiteren 
Versicherungsvertrag in Anspruch nehmen, begrenzt die Versiche-
rungssumme des Vertrages mit der höchsten Versicherungssum-
me, bei gleich hohen Versicherungssummen diese Versicherungs-
summe die obliegende Leistung bezüglich dieses Versto-ßes; eine 
Kumulierung der Versicherungssummen findet also nicht statt. § 78 
Abs. 2 Satz 1 VVG gilt entsprechend.

5. Zusatzbedingungen für die Versicherung von Scha-
denersatzrechtsschutz als Ergänzung zur Ausfallde-
ckung im Rahmen der Privathaftpflichtversicherung 
über die KS AUXILIA (05/2010)

 (Versicherungsschutz besteht nach besonderer Vereinbarung – siehe 
Versicherungsschein)

5.1 Gegenstand der Versicherung 

5.1.1  Sofern vereinbart und im Versicherungsschein erwähnt, gilt der 
Rechtsschutz für die Durchsetzung von Schadenersatzansprüchen 
versichert. Versicherte Personen sind dieselben Personen, die auch 
versicherte Personen der Privathaftpflichtversicherung sind

5.1.2  Dieser Rechtsschutz kann nicht allein versichert werden, der Ab-
schluss oder das Bestehen dieser Privathaftpflichtversicherung ist 
unabdingbare Voraus-setzung.

5.1.3  Der Rechtsschutz beginnt frühestens zu dem im Versicherungs-
schein genannten Zeitpunkt für die Dauer von mindesten einem 
Jahr mit jährlicher Verlängerung. Er endet spätestens mit der Auf-
hebung der Privathaftpflichtversicherung.

5.1.4  Das Recht auf Kündigung steht unter Einhaltung der Frist nach Ziffer 
9 der Allgemeinen Versicherungs-Bedingungen für die Haftpflicht-
versicherung (AHB) sowohl dem Versicherungsnehmer als auch dem 
Versicherer zu.

5.2 Versicherungsleistungen 

5.2.1  Versichert ist die Geltendmachung von Schadenersatzansprüchen 
aufgrund gesetzlicher Haftpflichtbestimmungen gegen Dritte, 
soweit es sich bei dem Dritten um eine Privatperson handelt und 
soweit die sich aus dem Vorwurf gegen den Dritten ergebenden 
Ansprüche nach Maßgabe der diesem Vertrag zugrunde liegenden 
Allgemein Bedingungen für die Haftpflichtversicherung (AHB) so-
wie der Besonderen Bedingungen und Risikobeschreibungen zur 
Haftpflichtversicherung für Privatpersonen (BBR) versichert wären. 

  Eingeschlossen sind jedoch:
  - Schadenersatzansprüche aufgrund vorsätzlichen Handelns des 

Schädigers.
  - Schadenersatzansprüche aus der Eigenschaft des Schädigers 

als Tierhalter oder –Hüter

5.2.2  Dritter im Sinne dieser Bedingungen ist der Schadenverursacher 
oder mutmaßliche Schadenverursacher, der nicht selbst eine ver-
sicherte Person dieser Privathaftpflichtversicherung ist. Die Lei-
stungspflicht tritt ein, wenn der Versicherungsnehmer und/oder 
die mitversicherte/n Person/en gegen den Dritten vor einem Ge-
richt eines Mitgliedsstaates der Europäischen Union, Norwegens, 
der Schweiz ein rechtskräftig vollstreckbares Urteil wegen eines 
Haftpflichtschadens erstritten haben und Vollstreckungsversuche 
gescheitert sind.

5.2.3  Gegenstand der Rechtsschutzversicherung ist die Feststellung der 
Schadenverursachung durch den Dritten, die Feststellung der Scha-
denhöhe, die Erzielung eines rechtskräftig vollstreckbaren Urteils 
und die Vollstreckung des Urteils oder ersatzweise der Nachwies 
der Erfolglosigkeit der Zwangsvollstreckung durch das schriftliche 
Vollstreckungsprotokoll eines Gerichtsvollziehers.

  Anspruch auf Rechtsschutz besteht nach Eintritt eines Rechts-
schutzfalles für die Geltendmachung von Schadenersatzansprüchen 
ab dem Zeitpunkt, in dem das dem Schadenersatzanspruch zugrun-
de liegende Schadenereignis eingetreten ist. 

5.3 Versicherte Kosten

5.3.1 Der Versicherer trägt
 a) bei Eintritt des Versicherungsfalles im Inland die Vergütung für 

den Versicherungsnehmer tätigen Rechtsanwaltes bis zur Höhe 
der gesetzlichen Vergütung eines am Ort des zuständigen Ge-
richtes ansässigen Rechtsanwaltes. Wohnt der Versicherungsneh-
mer mehr als 100 km Luftlinie vom zuständigen Gericht entfernt 
und erfolgt eine gerichtliche Wahrnehmung seiner Interessen, 
trägt der Versicherer weitere Kosten für einen im Land-gerichts-
bezirk des Versicherungsnehmers ansässigen Rechtsanwalt bis 
zur  Höhe der gesetzlichen Vergütung eines Rechtsanwaltes, der 
lediglich den Verkehr mit dem Prozessbevollmächtigten führt.

 b) bei Eintritt eines Versicherungsfalles im Ausland die Vergütung 
eines für den Versicherungsnehmer tätigen, am Ort des zustän-
digen Gerichts ansässigen ausländischen oder eines im Inland zu-
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gelassenen Rechtsanwalt. Im letzteren Fall trägt der Versicherer 
die Vergütung bis zur Höhe der ge-setzlichen Vergütung, die ent-
standen wäre, wenn das Gericht, an dessen Ort der Rechtsanwalt 
ansässig ist, zuständig wäre. Wohnt der Versicherungsnehmer 
mehr als 100 km Luftlinie vom zuständigen Gericht entfernt und 
ist ein ausländischer Rechtsanwalt bis zur Höhe der gesetzlichen 
Vergütung eines Rechtsanwaltes, der lediglich den Verkehr mit 
dem ausländischen Rechtsanwalt führt;

 c) die Gerichtskosten einschließlich der Entschädigung für Zeugen 
und Sachverständige, die vom Gericht herangezogen werden so-
wie die Kosten des Gerichtsvollziehers;

 d) die Gebühren eines Schieds- oder Schlichtungsverfahrens bis zur 
Höhe der Gebühren, die im Falle der Anrufung eines zuständigen 
staatlichen Gerichtes erster Instanz entstehen.

5.3.2  Der Versicherungsnehmer kann die Übernahme der vom Versicherer 
zu tragenden Kosten verlangen, sobald er nachweist, dass er zu deren 
Zahlung verpflichtet ist oder diese Verpflichtung bereits erfüllt hat.

5.3.3  Der Versicherer trägt nicht Kosten für Versicherungsfälle aufgrund 
von Schadenereignissen, die eine gemeine Schadenhöhe von we-
niger als 5.000 EUR- bzw. die im Versicherungsschein abweichend 
genannte Summe – zur Folge hatten.

5.3.4  Es gilt eine Versicherungssumme in unbegrenzter Höhe je Rechts-
schutzfall unter Berücksichtigung der Gebührenordnungen und 
Kostengesetze als vereinbart. Zahlungen für den Versicherungs-
nehmer und mitversicherte Personen aufgrund desselben Versiche-
rungsfalles werden hierbei zusammenge-rechnet. Dies gilt auch für 
Zahlungen aufgrund mehrerer Versicherungsfälle, die zeitlich und 
ursächlich zusammenhängen.

  Der Versicherungsschutz besteht weltweit. Auf die Beschränkung 
gemäß §2 2. wird ausdrücklich verwiesen. 

5.4 Auswahl des Rechtsanwaltes

5.4.1 Der Versicherungsnehmer hat freie Rechtsanwaltswahl. Der Versicherer 
wählt den Rechtsanwalt aus, 

 a) wenn der Versicherungsnehmer dies verlangt,
 b) wenn der Versicherungsnehmer keinen Rechtsanwalt benennt und 

dem Versicherer die alsbaldige Beauftragung eines Rechtsanwalt es 
notwendig erscheint. Hat der Versicherungsnehmer den Rechts-
anwalt nicht bereits selbst beauftragt, beauftragt der Versicherer 
diesen im Namen des Versicherungsnehmers. Für die Tätigkeit des 
Rechtsanwaltes ist der Versicherer nicht verantwortlich.

5.4.2  Macht der Versicherungsnehmer den Rechtsschutzanspruch gel-
tend, hat er sowohl den Versicherer als auch den beauftragten 
Rechtsanwalt vollständig und wahrheitsgemäß über sämtliche Um-
stände des Versicherungsfalles zu unterrichten. Er hat die Beweis-
mittel anzugeben und die notwendigen Unterlagen auf Verlangen 
zur Verfügung zu stellen oder zu beschaffen. Der Versicherungsneh-
mer hat Auskunft über den Stand der Angelegenheiten zu geben, 
wenn der Versicherer dies verlangt.

5.4.3  Der Versicherungsnehmer hat alles zu vermeiden, was eine unnöti-
ge Kostenerhöhung oder eine Erschwerung der Kostenerstattung 
durch andere verur-sachen könnte. Soweit seine Interessen nicht 
unbillig beeinträchtigt werden, hat er

  o die Zustimmung des Versicherers einzuholen, bevor Klage er-
hoben oder ein Rechtsmittel eingelegt wird.

  o vor Klageerhebung den rechtskräftigen Abschluss eines ande-
ren gerichtlichen Verfahrens abzuwarten, das tatsächliche oder 
rechtliche Bedeutung für den beabsichtigten Rechtsstreit ha-
ben kann. 

  o vorab nur einen angemessenen Teil seiner Ansprüche einzukla-
gen und die gerichtliche Geltendmachung der restlichen An-
sprüche bis zur Rechtskraft der Entscheidung über den Teilan-
spruch zurückzustellen.

  o Verletzt der Versicherungsnehmer eine der in Absatz 2 und 3 
genannten Pflichten (Obliegenheiten), so ist der Versicherer 
von der Verpflichtung zur Leistung frei. Die Leistungspflicht be-
steht fort, wenn die Verletzung der Pflicht weder auf Vorsatz 
noch auf grober Fahrlässigkeit beruht oder keinen Einfluss auf 

die Feststellung des Versicherungsfalles oder den Umfang der 
Leistungspflicht gehabt hat.

  o Der Versicherer bestätigt den Umfang des für den gemeldeten 
Versicherungsfall bestehenden Versicherungsschutzes. Wenn 
der Versicherungsnehmer schon vor Rechtsschutzbestätigung 
Maßnahmen ergreift, die Kosten auslösen, trägt der Versicherer 
solche Kosten nur im Rahmen des bestätigten Versicherungs-
umfangs.

  o Ansprüche auf Versicherungsleistungen können nur mit schrift-
lichem Einverständnis des Versicherers abgetreten werden.

  o Ansprüche des Versicherungsnehmers gegen andere auf Er-
stattung von Kosten, die der Versicherer getragen hat, gehen 
mit ihrer Entstehung auf diese über. Die für die Geltendma-
chung der Ansprüche notwendigen Unterlagen hat der Ver-
sicherungsnehmer dem Versicherer auszuhändigen und bei 
deren Maßnahmen gegen den anderen auf Verlangen mitzuwir-
ken. Dem Versicherungsnehmer bereits erstattete Kosten sind 
an den Versicherer zurückzuzahlen.

5.5 Höhe der Versicherungsleistung 

5.5.1. Die Höhe der Versicherungssumme und des Jahresbeitrages richtet 
sich nach den jeweils geltenden Tarifbestimmungen, die Bestandteil 
dieser Privathaftpflichtversicherung zu zahlen.

5.5.2. Die Prämien sind Jahresprämien und im Voraus zusammen mit den 
Prämien zu dieser Privathaftpflichtversicherung zu zahlen.

5.6 Erhöhung

5.6.1. Bei Erhöhung des sich aus dem Tarif ergebenden Beitrags ist der 
Versicherer berechtigt, für die zu diesem Zeitpunkt bestehenden 
Versicherungsverträge den Beitrag mit Wirkung vom Beginn der 
nächsten Versicherungsperiode an bis zur Höhe des sich aus dem 
neuen Tarif ergebenden Beitrag anzuheben.

5.6.2. Eine Beitragserhöhung nach Absatz 1 wird nur wirksam, wenn der 
Versicherer dem Versicherungsnehmer die Änderung unter Kennt-
lichmachung des Unterschieds zwischen altem und neuem Beitrag 
spätestens einen Monat vor dem Zeitpunkt des Wirksamwerdens 
mitteilt und ihn schriftlich über sein Recht nach Absatz 4 belehrt.

5.6.3. Vermindert sich der Tarifbeitrag, ist der Versicherer verpflichtet, 
den Beitrag vom Beginn der nächsten Versicherungsperiode an auf 
die Höhe des neuen Tarifbeitrages zu senken.

5.6.4. Der Versicherungsnehmer kann den Versicherungsvertrag innerhalb 
eines Monats nach  Zugang der Mitteilung des Versicherers über die 
Beitragserhöhung mit sofortiger Wirkung, frühestens jedoch zum 
Zeitpunkt des Wirksamwerdens der Erhöhung, kündigen.

  Vertragsgrundlage auch für diese Zusatzdeckung zur Privathaftpflicht-
versicherung sind die Allgemeinen Bedingungen für die Haftpflicht-
versicherung (AHB), wenn in den vorgenannten Zusatzbedingungen 
keine anders lautenden Inhalte aufgeführt sind, sowie die gesetzlichen 
Bestimmungen des Versi-cherungsvertragsgesetzes (VVG).

5.7 Ablehnung

5.7.1. Soweit die Wahrnehmung der rechtlichen Interessen bezüglich der 
Rechtslage keine hinreichende Aussicht auf Erfolg bietet, kann der 
Versicherer den Rechtsschutz ganz oder teilweise ablehnen.

5.7.2. Die Ablehnung ist dem Versicherungsnehmer unter Angabe der 
Gründe unverzüglich mitzuteilen, sobald der Sachverhalt genügend 
geklärt ist. Gleichzei-tig ist der Versicherungsnehmer darauf hinzu-
weisen, dass er anstelle einer gerichtlichen Klärung zunächst ein 
Schiedsgutachterverfahren einleiten kann, dessen Kosten der Ver-
sicherer trägt. Vorbereitend dazu veranlasst der Versicherungsneh-
mer seinen Rechtsanwalt, eine begründete Stellungnahme dar-über 
abzugeben, ob die Wahrnehmung seiner rechtlichen Interessen hin-
reichende Aussicht auf Erfolg bietet.

5.7.3. Beruft sich der Versicherer darauf, dass die Stellungnahme des 
Rechtsanwalts nach Absatz 2. von der wirklichen Sach- und Rechts-
lage erheblich ab-weicht, so hat er das Schiedsgutachterverfahrens 
ist für den Versicherer bindend.
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Versicherungen können heute ihre Aufgaben nur noch mit Hilfe der elektro-
nischen Datenverarbeitung (EDV) erfüllen. Nur so lassen sich Vertragsver-
hältnisse korrekt, schnell und wirtschaftlich abwickeln; auch bietet die EDV 
einen besseren Schutz der Versichertengemeinschaft vor missbräuchliche 
Handlungen als die bisherigen manuellen Verfahren. Die Verarbeitung der 
uns bekannt gegebenen Daten zu Ihrer Person wird durch das Bundesdaten-
schutzgesetz (BDSG) geregelt. Danach ist die Datenverarbeitung und –Nut-
zung zulässig, wenn das BDSG oder eine andere Rechtsvorschrift sie erlaubt 
oder wenn der Betroffene eingewilligt hat. Das BDSG erlaubt die Datenverar-
beitung und –Nutzung stets, wenn dies im Rahmen der Zweckbestimmung 
eines Vertragsverhältnisses oder vertragsähnlichen Vertrauensverhältnisses 
geschieht oder soweit es zur Wahrung berechtigter Interessen der spei-
chernden Stelle erforderlich ist und kein Grund zu der Annahme besteht, dass 
das schutzwürdige Interesse des Betroffenen an dem Ausschluss der Verar-
beitung oder Nutzung überwiegt. 

Einwilligungserklärung
Unabhängig von dieser im Einzelfall vorzunehmenden Interessenabwägung 
und im Hinblick auf eine sichere Rechtsgrundlage für die Datenverarbeitung 
ist in Ihrem Versicherungsantrag eine Einwilligungserklärung nach dem BDSG 
aufgenommen worden. Diese gilt über die Beendigung des Versicherungs-
vertrages hinaus, endet jedoch – außer in der Lebens- und Unfallversicherung 
– schon mit Ablehnung des Antrages oder durch Ihren jederzeit möglichen 
Widerruf. Wird die Einwilligungserklärung bei Antragstellung ganz oder teil-
weise gestrichen, kommt es u.U. nicht zu einem Vertragsabschluß. Trotz Wi-
derruf oder ganz bzw. teilweise gestrichener Einwilligungserklärung kann 
eine Datenverarbeitung und –Nutzung in dem begrenzten gesetzlich zuläs-
sigen Rahmen, wie in der Vorbemerkung beschrieben, erfolgen.

Schweigepflichtentbindungserklärung
Daneben setzt auch die Übermittlung von Daten, die, wie z.B. beim Arzt, 
einem Berufsgeheimnis unterliegen, eine spezielle Erlaubnis des Betroffenen 
(Schweigepflichtentbindung) voraus. In der Lebens-, Kranken- und Unfallver-
sicherung (Personenversicherung) ist daher im Antrag auch eine Schweige-
pflichtentbindungserklärung enthalten. 

Im Folgenden wollen wir Ihnen einige wesentliche Beispiele für die Datenver-
arbeitung und –Nutzung nennen.

1. Datenspeicherung bei Ihrem Versicherer
 Wir speichern Daten, die für den Versicherungsvertrag notwendig sind. 

Das sind zunächst Ihre Angaben im Antrag (Antragsdaten). Weiter werden 
zum Vertrag versicherungstechnische Daten wie Versicherungsnummer, 
Versicherungssumme, Versicherungsdauer, Beitrag, Bankverbindung so-
wie erforderlichenfalls die Angaben eines Dritten, z.B. eines Vermittlers, 
eines Sachverständigen oder eines Arztes geführt (Vertragsdaten). Bei 
einem Versicherungsfall speichern wir Ihre Angaben zum Schaden und 
ggf. auch Angaben von Dritten, wie z.B. die Feststellung Ihrer Reparatur-
werkstatt über einen Kfz-Totalschaden.

2. Datenübermittlung an Rückversicherer
 Im Interesse seiner Versicherungsnehmer wird ein Versicherer stets auf 

einen Ausgleich der von ihm übernommenen Risiken achten. Deshalb 
geben wir in vielen Fällen einen Teil der Risiken an Rückversicherer im 
In- und Ausland ab. Diese Rückversicherer benötigen ebenfalls entspre-
chende versicherungstechnische Angaben von uns, wie Versicherungs-
nummer, Beitrag, Art des Versicherungsschutzes und des Risikos und 
Risikozuschlags, sowie im Einzelfall auch Ihre Personalien. Soweit Rück-
versicherer bei der Risiko- und Schadenbeurteilung mitwirken, werden 
ihnen auch die dafür erforderlichen Unterlagen zur Verfügung gestellt.

 In einigen Fällen bedienen sich die Rückversicherer weiterer Rückversi-
cherer, denen sie ebenfalls entsprechende Daten übergeben.

3. Datenübermittlung an andere Versicherer
 Nach dem Versicherungsvertragsgesetz hat der Versicherte bei Antrag-

stellung, jeder Vertragsänderung und im Schadenfall dem Versicherer 
alle für die Einschätzung des Wagnisses und die Schadensabwicklung 
wichtigen Umstände anzugeben. Hierzu gehören z.B. frühere Krank-
heiten und Versicherungsfälle oder Mitteilungen über gleichartige 
andere Versicherungen (beantragte, bestehende, abgelehnte oder ge-
kündigt). Um Versicherungsmissbrauch zu verhindern, eventuelle Wider-
sprüche in den Angaben des Versicherten aufzuklären oder um Lücken 
bei den Feststellungen zum entstandenen Schaden zu schließen, kann 
es erforderlich sein, andere Versicherer um Auskunft zu bitten oder ent-
sprechende Auskünfte auf Anfrage zu erteilen.

 Auch sonst bedarf es in bestimmten Fällen (Doppelversicherungen, 
gesetzlicher Forderungsübergang sowie bei Teilungsabkommen) eines 
Austausches von personenbezogenen Daten unter den Versicherern. 
Dabei werden Daten des Betroffenen weitergegeben wie Name und An-
schrift,  Kfz-Kennzeichen, Art des Versicherungsschutzes und des Risikos 
oder Angaben zum Schaden wie Schadenhöhe und Schadentag.

4. Zentrale Hinweissysteme der Fachverbände

 Bei Prüfung eines Antrags oder eines Schadens kann es notwendig sein, 
zur Risikobeurteilung, zur weiteren Aufklärung des Sachverhalts oder 
zur Verhinderung von Versicherungsmissbrauch Anfragen an den zu-
ständigen Fachverband bzw. an andere Versicherer zu richten oder auch 
entsprechende Anfragen anderer Versicherer zu beantworten.

 Dazu bestehen bei den Fachverbänden zentrale Hinweissysteme.

 Solche Hinweissysteme gibt es z.B. beim Verband der Schadenversi-
cherer (Zusammenschluss der bisherigen Verbände: Verband der Haft-
pflichtversicherer, Unfallversicherer, Autoversicherer und Rechtsschutz-
versicherer – HUK-Verband – Verband der Sachversicherer, Deutscher 
Transport-Versicherungs-Verband). Die Aufnahme in diese Hinweissy-
steme und deren Nutzung erfolgt lediglich zu Zwecken, die mit dem 
jeweiligen System verfolgt werden dürfen, also nur soweit bestimmte 
Voraussetzungen erfüllt sind. 

Merkblatt zur Datenverarbeitung

Beispiele:
Kfz-Versicherer
Registrierungen von auffälligen Schadenfällen, Kfz-Diebstählen sowie von 
Personen, bei denen der Verdacht des Versicherungsmissbrauchs besteht. 
Zweck: Risikoprüfung, Schadenaufklärung und –Verhütung.

Sachversicherer
Aufnahme von Schäden und Personen, wenn Brandstiftung vorliegt oder 
wenn aufgrund des Verdachts des Versicherungsmissbrauchs der Vertrag ge-
kündigt wird und bestimmte Schadenssummen erreicht sind. Zweck: Risiko-
prüfung, Schadenaufklärung, Verhinderung weiteren Mitbrauchs.

Transportversicherer
Aufnahme von auffälligen (Verdacht des Versicherungsmissbrauchs) Schaden-
fällen, insbesondere in der Reisegepäckversicherung. Zweck: Schadenaufklä-
rung und Verhinderung von Versicherungsmissbrauch.

Unfallversicherer
Meldung bei
•	 erheblicher	Verletzung	der	vorvertraglichen	Anzeigepflicht
•	 Leistungsablehnung	 wegen	 vorsätzlicher	 Obliegenheitsverletzung	 im	

Schadenfall, wegen Vortäuschung eines Unfalls oder von Unfallfolgen
•	 außerordentlicher	Kündigung	durch	den	Versicherer	(nach	Leistungser-

bringung oder Klageerhebung auf Leistung) 
zur Risikoprüfung und um Missbrauchshandlungen aufzudecken.

5. Datenverarbeitung in und außerhalb der Versicherungsgruppe
 Zum Schutz der Versicherten werden einzelne Branchen (z.B. Lebens-, 

Kranken-, Sachversicherung) durch juristisch selbständige Gesellschaf-
ten betrieben. Um dem Kunden einen umfassenden Versicherungs-
schutz anbieten zu können, arbeiten die Gesellschaften häufig in Versi-
cherungsgruppen zusammen.

 Zur Kostenersparnis werden dabei einzelne Bereiche zentralisiert wie das 
Inkasso oder die Datenverarbeitung. So wird z.B. Ihre Adresse nur einmal 
gespeichert, auch wenn Sie Versicherungsverträge mit verschiedenen 
Unternehmen der Gruppe abschließen; und auch Ihre Versicherungs-
nummer, die Art der Verträge, ggf. Ihr Geburtsdatum, Kontonummer und 
Bankleitzahl, d.h. Ihre allgemeinen Antrags-, Vertrags- und Leistungs-
daten werden in einer zentralen Datensammlung geführt.

 Dabei sind z.B. Name, Adresse, Kontonummer, Bankleitzahl, Versiche-
rungsnummern bestehender Verträge von allen Unternehmen der Grup-
pe abfragbar. Auf diese Weise kann eingehende Post immer richtig zu-
geordnet und bei telefonischen Anfragen sofort der zuständige Partner 
genannt werden. Auch Geldeingänge können so in Zweifelsfällen ohne 
Rückfragen korrekt verbucht werden.

 Die übrigen allgemeinen Antrags-, Vertrags- und Leistungsdaten sind da-
gegen nur von den Versicherungsunternehmen der Gruppe abfragbar.

 Obwohl alle diese Daten nur zur Beratung und Betreuung des jeweiligen 
Kunden durch die einzelnen Gesellschaften verwendet werden, spricht 
das Gesetz auch hier von „Datenübermittlung“, bei der die Vorschriften 
des Bundesdatenschutzgesetzes zu beachten sind. Branchenspezifische 
Daten – wie z.B. Gesundheits- oder Bonitätsdaten – bleiben dagegen un-
ter ausschließlicher Verfügung der jeweiligen Gesellschaft.

6. Betreuung durch Versicherungsvermittler

 ln Ihren Versicherungsangelegenheiten (sowie im Rahmen des sonstigen 
Dienstleistungsangebots unserer Unternehmensgruppe bzw. unseres 
Kooperationspartners) werden Sie durch einen unserer Vermittler be-
treut, der Sie mit Ihrer Einwilligung auch in sonstigen Finanzdienstlei-
stungen berät. Vermittler in diesem Sinne sind neben Einzelpersonen 
auch Vermittlungsgesellschaften (sowie im Rahmen der Zusammenar-
beit bei Finanzdienstleistungen auch Kreditinstitute, Bausparkassen, Ka-
pitalanlage- und Immobiliengesellschaften u.a.).

 Um seine Aufgaben ordnungsgemäß erfüllen zu können, erhält der Ver-
mittler zu diesen Zwecken von uns die für die Betreuung und Beratung 
notwendigen Angaben aus Ihren Antrags-, Vertrags- und Leistungsdaten, 
z.B. Versicherungsnummer, Beiträge, Art des Versicherungsschutzes und 
des Risikos, Zahl der Versicherungsfälle und Höhe von Versicherungslei-
stungen (sowie von unseren Partnerunternehmen Angaben über andere 
finanzielle Dienstleistungen, z.B. Abschluss und Stand Ihres Bausparver-
trages). Ausschließlich zum Zweck von Vertragsanpassungen in der Per-
sonenversicherung können an den zuständigen Vermittler auch Gesund-
heitsdaten übermittelt werden.

 Unsere Vermittler verarbeiten und nutzen selbst diese personenbezo-
genen Daten im Rahmen der genannten Beratung und Betreuung des 
Kunden. Auch werden sie von uns über Änderungen der kundenrele-
vanten Daten informiert. Jeder Vermittler ist gesetzlich und vertraglich 
verpflichtet, die Bestimmungen des BDSG und seine besonderen Ver-
schwiegenheitspflichten (z.B. Berufsgeheimnis und Datengeheimnis) zu 
beachten.

 Der für Ihre Betreuung zuständige Vermittler wird Ihnen mitgeteilt. En-
det seine Tätigkeit für unser Unternehmen (z.B. durch Kündigung des 
Vermittlervertrages oder bei Pensionierung), regelt das Unternehmen 
Ihre Betreuung neu; Sie werden hierüber informiert.

7. Weitere Auskünfte und Erläuterungen über Ihre Recht
 Sie haben als Betroffener nach dem Bundesdatenschutzgesetz neben 

dem eingangs erwähnten Widerrufsrecht ein Recht auf Auskunft sowie 
unter bestimmten Voraussetzungen ein Recht auf Berichtigung, Sper-
rung oder Löschung Ihrer in einer Datei gespeicherten Daten.

 Wegen eventueller weiterer Auskünfte und Erläuterungen wenden Sie 
sich bitte an den betrieblichen Datenschutzbeauftragten Ihres Versi-
cherers. Richten Sie auch ein etwaiges Verlangen auf Auskunft, Berichti-
gung, Sperrung oder Löschung wegen der beim Rückversicherer gespei-
cherten Daten stets an Ihren Versicherer. 
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Satzung 
I. Allgemeine Bestimmungen

§ 1 Name, Sitz und Geschäftsgebiet

1. Der im Jahre 1788 gegründete Verein führt den Namen OSTANGLER 
BRANDGILDE, Versicherungsverein auf Gegenseitigkeit (VVaG). Die Gesell-
schaft hat ihren Sitz in Kappeln.

2. Das Geschäftsgebiet umfasst die Mitgliedsstaaten der Europäischen Ge-
meinschaft und die anderen Vertragsstaaten des Abkommens über den 
Europäischen Wirtschaftsraum.

§ 2 Zweck

1. Der Verein betreibt die Versicherungssparten:
 Unfall-, Feuer- und andere Sachschäden, Allgemeine- und Bootshaft-

pflicht, verschiedene finanzielle Verluste, nicht substitutive Krankenver-
sicherung.

2. In den von ihr nicht betriebenen Versicherungszweigen kann die Gesell-
schaft den Abschluss von Versicherungsverträgen vermitteln.

3. Der Verein kann Nichtmitglieder gegen feste Entgelte versichern und in 
den von ihr betriebenen Versicherungszweigen Rückversicherung ge-
währen. Der Umfang dieser Versicherungen darf jeweils 15 % der Brutto-
beitragseinnahmen nicht übersteigen.

§ 3 Geschäftsjahr und Bekanntmachungen

1. Das Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr.

2. Bekanntmachungen erfolgen im Bundesanzeiger. Zusätzlich ist eine 
schriftliche Bekanntgabe an die Mitgliedervertreter erforderlich.

II. Mitgliedschaft

§ 4 Mitgliedschaft

1. Die Mitgliedschaft beginnt mit Abschluss eines Versicherungsvertrages 
und endet mit dessen Ablauf.

2. Ausgeschiedene Mitglieder haben keinen Anspruch auf das Gesell-
schaftsvermögen.

III. Organe

§ 5 Organe der Gesellschaft sind:

1. Mitgliedervertretung
2. Aufsichtsrat
3. Vorstand

§ 6 Mitgliedervertretung

1. Die Mitgliedervertretung ist das oberste Organ des Vereins. Sie vertritt 
die Gesamtheit der Vereinsmitglieder.

2. Die Mitgliedervertretung besteht aus 29 von ihr selbst auf 6 Jahre ge-
wählten ehrenamtlichen Mitgliedervertretern. Wählbar sind alle Mitglie-
der, die das 18. Lebensjahr vollendet haben und mindestens ein Jahr lang 
dem Verein angehören.

3. Die ersten Mitgliedervertreter werden durch die Hauptversammlung 
gewählt. Scheidet ein Mitgliedervertreter später aus der Mitgliederver-
tretung aus, werden die nachfolgenden Mitgliedervertreter von der 
Mitgliedervertretung selbst gewählt. Einzelheiten des Wahlverfahrens 
zur Mitgliedervertretung kann die Mitgliedervertretung in einer Wahl-
ordnung regeln, wobei der Aufsichtsrat der Mitgliedervertretung die als 
Mitgliedervertreter zu wählenden Kandidaten vorschlägt.

4. Das Amt als Mitgliedervertreter erlischt mit dem Ende der ordentlichen 
Mitgliedervertreterversammlung des Kalenderjahres, in dem der Mitglie-
dervertreter sein 70. Lebensjahr vollendet.

§ 7 Mitgliedervertreterversammlung

1. Die Mitgliedervertreterversammlung findet alljährlich in den ersten 8 
Monaten des Kalenderjahres statt. Sie wird unter Mitteilung von Ort, Zeit 
und Tagesordnung gem. § 3 dieser Satzung mindestens einen Monat vor-
her vom Aufsichtsrat einberufen.

2. Eine außerordentliche Mitgliedervertreterversammlung muss einbe-
rufen werden, wenn mindestens 1/20 der Mitglieder dies schriftlich 
unter Angabe der Gründe beantragen, wenn der Aufsichtsrat oder der 
Vorstand sie für notwendig hält oder wenn die Aufsichtsbehörde dies 
verlangt.

3. Die Mitgliedervertreterversammlung wird vom Vorsitzenden des Auf-
sichtsrates im Verhinderungsfalle von seinem Stellvertreter geleitet. Die 
Versammlungsleitung kann vom Aufsichtsrat einem Vorstandsmitglied 
übertragen werden.

4. Das Stimmrecht kann nur in Person ausgeübt werden.

 Jede satzungsgemäß einberufene Mitgliedervertreterversammlung ist 
ohne Rücksicht auf die Zahl der Erschienenen beschlussfähig. Beschlüsse 
können mit einfacher Stimmenmehrheit gefasst werden, sofern das Ge-
setz oder diese Satzung nicht anders bestimmen. Bei Stimmengleichheit 
gilt der Antrag als abgelehnt; bei Wahlen entscheidet in diesem Falle das 
Los.

§ 8 Aufgaben der Mitgliedervertreterversammlung

Die Mitgliedervertreterversammlung hat folgende Aufgaben:

1. Entgegennahme des Geschäftsberichtes, des Jahresabschlusses und des 
Berichtes des Aufsichtsrates über die Prüfung des Jahresabschlusses.

2. Feststellung des Jahresabschlusses, wenn Vorstand und Aufsichtsrat 
sich für die Feststellung durch die Mitgliedervertreterversammlung ent-
schieden haben oder der Aufsichtsrat den Jahresabschluss nicht billigt.

3. Verteilung des Bilanzgewinnes

4. Entlastung des Vorstandes und des Aufsichtsrates

5. Wahlen zum Aufsichtsrat

6. Festsetzung der Vergütung des Aufsichtsrates

7. Änderung der Satzung sowie Einführung neuer Versicherungszweige

8. Auflösung der Gesellschaft

 Die Beschlüsse zu § 8 Nr. 7 + 8 bedürfen einer Mehrheit von ¾ der abgege-
ben Stimmen und zu ihrer Wirksamkeit der Genehmigung der Aufsichts-
behörde.

§ 9 Der Aufsichtsrat

1. Der Aufsichtsrat besteht aus sechs Personen, die Mitglieder der Gesell-
schaft sein müssen. Sie werden von der Mitgliedervertreterversammlung 
bis zur Beendigung der Mitgliedervertreterversammlung gewählt, die 
über die Entlastung für das 4. Geschäftsjahr nach der Wahl beschließt. 
Das Geschäftsjahr der Wahl ist hierbei nicht einzurechnen. Das Amt be-
ginnt mit Annahme der Wahl und erlischt mit dem Zeitablauf, spätestens 
mit dem Ende der ordentlichen Mitgliedervertreterversammlung des 
Kalenderjahres, in dem das Aufsichtsratsmitglied sein 70. Lebensjahr voll-
endet. Wiederwahl ist zulässig.

2. Unmittelbar nach jeder Mitgliedervertreterversammlung, in der Wahlen 
zum Aufsichtsrat vorgenommen sind, findet eine Sitzung des Aufsichts-
rates statt, zu der eine Einladung nicht ergeht. In dieser Sitzung werden 
unter Vorsitz des ältesten Mitglieds der Vorsitzende und sein Stellvertre-
ter gewählt.

3. Scheiden Aufsichtsratsmitglieder vor ihrer Amtsdauer aus, so bedarf es 
der Einberufung einer außerordentlichen Mitgliedervertreterversamm-
lung zur Vornahme der Ersatzwahl nur dann, wenn weniger als drei Mit-
glieder vorhanden sind.

4. Zu seinen weiteren Sitzungen versammelt sich der Aufsichtsrat durch 
schriftliche, mündliche, telefonische oder telegrafische Einladung des 
Vorsitzenden.

5. Der Aufsichtsrat ist beschlussfähig, wenn mind. drei Mitglieder anwe-
send sind. Beschlüsse werden mit Stimmenmehrheit gefasst. Bei Stim-
mengleichheit gibt die Stimme des Vorsitzenden den Ausschlag.

6. Der Vorsitzende ist verpflichtet, den Aufsichtsrat unverzüglich einzu-
berufen, wenn es von einem Mitglied des Aufsichtsrates oder des Vor-
standes unter Angabe des Verhandlungsgegenstandes schriftlich bean-
tragt wird. Im Übrigen gelten für die Einberufung des Aufsichtsrates die 
gesetzlichen Bestimmungen.

7. Über die Beschlüsse des Aufsichtsrates muss ein Protokoll geführt werden.

8. Willenserklärungen des Aufsichtsrates erfolgen durch den Vorsitzenden

9. Die Aufsichtsratsmitglieder haben Anspruch auf Tagegelder und Erstat-
tung von Barauslagen. Eine etwaige Vergütung wird von der Mitglieder-
vertreterversammlung festgesetzt.

§ 10 Aufgaben des Aufsichtsrates

1. Der Aufsichtsrat hat die ihm durch Gesetz und Satzung zugewiesenen 
Rechte und Pflichten.  Ihm obliegen insbesondere:

 a) Überwachung der Geschäftsführung
 b) Prüfung des Jahresabschlusses, des Vorschlages über die Über-

schussverteilung und des Geschäftsberichtes sowie die Berichts-
erstattung an die Mitgliedervertreterversammlung

 c) Feststellung des Jahresabschlusses
 d) Bestellung des Vorstandes und Regelung seines Dienstverhältnisses

2. Die Zustimmung des Aufsichtsrates ist erforderlich für:

 a) Erwerb und Veräußerung von Grundeigentum
 b) Verträge mit anderen Versicherungsunternehmen, ausgenom-

men Rückversicherungsverträge
 c) Bestellung von Prokuristen und Handlungsbevollmächtigten

3. Der Aufsichtsrat ist weiterhin ermächtigt:

 a) Die Satzung und die Allgemeinen Versicherungsbedingungen zu 
ändern, soweit die Änderungen nur die Fassung betreffen

 b) Beschlüsse der Mitgliedervertreterversammlung, durch welche 
die Satzung geändert wird, soweit abzuändern, wie das die Auf-
sichtsbehörde vor der Genehmigung verlangt

 c) Sich und dem Vorstand eine Geschäftsordnung zu geben.
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§ 11 Vorstand

1. Der aus mindestens zwei Personen bestehende Vorstand wird vom Auf-
sichtsrat bestellt; dieser bestimmt auch die Anzahl. Er kann einen von ih-
nen zum Vorsitzenden des Vorstandes ernennen. Bei Stimmengleichheit 
gibt die Stimme des Vorsitzenden den Ausschlag; dies gilt nicht in einem 
zweigliedrigen Vorstand.

2. Das Verhältnis der Mitglieder des Vorstandes zur Gesellschaft regelt sich 
nach dem Inhalt der vom Aufsichtsrat mit ihnen abzuschließenden An-
stellungsverträge.

3. Mit schriftlicher Genehmigung des Aufsichtsrates kann der Vorstand 
Prokuristen und Handlungsbevollmächtigte bestellen. Außerdem ist der 
Vorstand mit Zustimmung des Aufsichtsrates berechtigt, Allgemeine 
Versicherungsbedingungen für das Neugeschäft einzuführen oder zu 
ändern.

 
4. Die Gesellschaft wird durch zwei Vorstandsmitglieder gemeinschaftlich 

oder durch ein Vorstandsmitglied gemeinschaftlich mit einem Proku-
risten vertreten.

IV. Vermögensverwaltung

§ 12 Einnahmen

Die Einnahmen des Vereins bestehen aus:

1. den im voraus zu zahlenden Jahresbeiträgen der Mitglieder,
2. den sonstigen Einnahmen,
3. den eventuell zu zahlenden Nachschüssen.

§ 13 Beiträge

1. Die Mitglieder haben jährlich im voraus Beiträge nach Maßgabe der vom 
Vorstand beschlossenen Tarife zu errichten.

2. Der Vorstand kann mit Zustimmung des Aufsichtsrats Beiträge und Ta-
rifbestimmungen auch für bestehende Versicherungsverträge ändern, 
wenn und soweit das Gesetz oder vereinbarte Versicherungsbedin-
gungen oder Tarifbestimmungen dies zulassen. In anderen Fällen ist 
eine Änderung von Beiträgen und Tarifbestimmungen für bestehende 
Verträge nur zur Gewährleistung der Gleichbehandlung aller Mitglieder 
mit Zustimmung der Mitgliederversammlung zulässig.

 Die geänderten Tarife gelten für bestehende Versicherungsverträge ab 
Beginn der nächsten Versicherungsperiode.

 Der Vorstand ist verpflichtet, den Mitgliedern deren bestehende Versi-
cherungsverträge betroffen sind, die Tarifänderung, sowie die Erläute-
rung der Unterschiede zwischen dem alten und neuen Tarif spätestens 
einen Monat vor Inkrafttreten schriftlich mitzuteilen und sie auf ihr Kün-
digungsrecht schriftlich hinzuweisen.

3. Der Verein ist berechtigt für jedes Mahnschreiben nach einer ersten Er-
innerung zur Zahlung des fälligen Beitrages einen pauschalen Betrag je 
Brief zu erheben. Die Höhe dieses Betrages wird jährlich vom Vorstand 
auf Grund einer Kalkulation der anfallenden Kosten, sowie Verzugszinsen 
festgelegt.

§ 14 Nachschüsse

1. Reichen die Beiträge, die sonstigen Einnahmen und der gemäß § 17 der 
Satzung verfügbare Teil der Verlustrücklage zur Deckung der Ausgaben 
nicht aus, so ist der Fehlbetrag durch Nachschüsse zu decken. Zur Zah-
lung der Nachschüsse sind alle Mitglieder im Verhältnis ihrer für das Ge-
schäftsjahr gezahlten Versicherungsbeiträge verpflichtet.

2. Die Nachschüsse werden vom Vorstand festgesetzt und dürfen 50 % 
eines Jahresbeitrages nicht übersteigen. 

§ 15 Verlustrücklage

1. Zur Deckung eines außergewöhnlichen Verlustes aus dem Geschäftsbe-
trieb ist eine Verlustrücklage von mind. 1 Mio. € zu bilden.

2. Der Verlustrücklage sind jährlich bis zum Erreichen der Soll-Höhe minde-
stens 5 % der gebuchten Bruttobeiträge zuzuführen.

3. Hat die Verlustrücklage ihre Soll-Höhe erreicht oder nach Inanspruch-
nahme wieder erreicht, kann der Vorstand bis zu 50 % des Jahresüber-
schusses des Geschäftsjahres der Verlustrücklage oder einer anderen 
Rücklage zuführen.

4. Die Verlustrücklage darf zur Verlustdeckung in einem Geschäftsjahr erst 
dann in Anspruch genommen werden, wenn sie 50 % ihres Soll-Beitrages 
überschritten hat. Die jährliche Entnahme kann bis zu 50 % der jeweils 
angesammelten Verlustrücklage betragen; jedoch darf durch die Ent-

nahme der Bestand von 50 % der Soll-Höhe nicht unterschritten werden. 
Voraussetzung für jede Inanspruchnahme ist aber, dass im Verlustjahr 
mindestens ein Betrag in Höhe des Durchschnitts der letzten 3 Jahre er-
hoben wurde und zur Bestreitung der Ausgaben nicht ausreicht.

5. Mit Genehmigung der Aufsichtsbehörde kann in einzelnen Geschäfts-
jahren von den Zuführungs- und Entnahmebestimmungen abgewichen 
werden.

§ 16 Beitragsrückgewähr

1. Soweit der in einem Geschäftsjahr erzielte Überschuss nicht der Ver-
lustrücklage zuzuführen ist oder eine andere Verwendung beschlossen 
wird, ist er der Rückstellung für Beitragsrückerstattung zuzuweisen.

2. Die der Rückstellung für Beitragsrückgewähr zufließenden Beträge dür-
fen keinem anderen Zweck als dem der Beitragsrückerstattung dienen.

3. Die Verteilung der Beitragsrückerstattung auf alle oder einzelne Versi-
cherungszweige, ihre Anrechnung auf Folgebeiträge bzw. Nachschüsse 
oder Ausschüttung bestimmt der Vorstand; dies hat spätestens nach 
Ablauf von drei Jahren zu erfolgen. Maßstab für die Anrechnung oder 
Verteilung der Beitragsrückerstattung ist das Verhältnis des Jahresbei-
trages für das Folgejahr. Bagatellbeträge werden nicht verteilt. Über den 
kleinsten zu verteilenden Betrag beschließt der Vorstand.

4. Im Laufe des Geschäftsjahres beigetretene oder ausgeschiedene Mitglie-
der sind von der Beitragsrückerstattung ausgeschlossen.

§ 17 Anlage des Vereinsvermögens

Das Vereinsvermögen wird nach den gesetzlichen Vorschriften und den von 
der Aufsichtsbehörde erlassenen Richtlinien angelegt.

V. Bestandsübertragung, Verschmelzung, Auflösung des Vereins

§ 18 Durchführung

1. Die Mitgliedervertreterversammlung kann die Übertragung des Be-
standes oder eines Teilbestandes auf ein anderes oder die Verschmel-
zung mit einem anderen Versicherungsunternehmen oder die Auflö-
sung des Vereins beschließen.

2. Der Beschluss kann nur erfolgen, wenn in der Einladung auf den Zweck 
besonders hingewiesen wird. Es bedarf einer Mehrheit von ¾ der erschie-
nenen Mitglieder und der Genehmigung durch die Aufsichtsbehörde.

3. Die zwischen dem Verein und den Mitgliedern bestehenden Versiche-
rungsverhältnisse erlöschen vier Wochen nach der Bekanntmachung des 
von der Aufsichtsbehörde genehmigten Auflösungsbeschlusses. Die Be-
kanntmachung hat schriftlich an alle Mitglieder des Vereins zu erfolgen.

§ 19 Liquidation

Nach der Auflösung des Vereins findet die Liquidation durch den Vorstand 
statt, jedoch kann die Mitgliedervertreterversammlung auch andere Per-
sonen zu Liquidatoren bestellen, die ihre Beschlüsse mit Stimmenmehrheit 
fassen. Ergibt sich nach Beendigung der Liquidation ein Überschuss, so wird 
dieser nach dem Verhältnis der im letzten Geschäftsjahr gezahlten Beiträge 
an die Mitglieder verteilt, ein etwaiger Fehlbetrag ist in gleicher Weise durch 
Nachschüsse zu decken

Beschlossen durch die Hauptversammlung am 9. Juli 1986.
Genehmigt durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht 29. 
September 1986. Gesch.-Z. IV-5017-2/86.
Änderungen genehmigt am 26. April 1993 Gesch.-Z. IV 5017 2/93; am 29.09.2000 
Gesch.-Z. IV-043-5017 2/00;  am 17.07.2001 Gesch.-Z. 043-5017-1/01; am 
07.07.2003 Gesch.-Z. VA 43-VU 5017-2/02; am 17.12.2004 Gesch.-Z. VA 32-VU 5017-
2/04; Änderungen genehmigt durch die Hauptversammlung am 23.06.2006.
Änderung genehmigt durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleitungsauf-
sicht 08. August 2011. Gesch.-Z. VA 32-I 5002-5017-2008/0001, Änderung geneh-
migt durch die Hauptversammlung vom 29.06.2010 sowie vom 29.06.2011.
Änderung genehmigt durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleitungsauf-
sicht 06. März 2012. Gesch.-Z. VA 34-I 5002-5017-2012/0001, Änderung genehmi-
gt durch die außerordentliche Hauptversammlung vom 27.02.2012.
Änderung genehmigt durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsauf-
sicht 21.05.2013. Gesch.-Z. VA 34-I 5002-5017-2013/0001
Änderung genehmigt durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsauf-
sicht 09.10.2013. Gesch.-Z. VA 34-I 5002-5017-2013/0001, Änderung genehmigt 
durch die Hauptversammlung vom 26.06.2013
Änderung genehmigt durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsauf-
sicht 10.01.2014. Gesch.-Z. VA 34-I 5002-5017-2014/0001, Änderung genehmigt 
durch den Aufsichtsrat am 26.11.2013
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